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Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung der Gebührenordnung für
Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt
Duisburg (Parkgebührenordnung) vom 
13. Dezember 2010

Aufgrund § 6 a Abs. 6 und 7 des Straßenver-
kehrsgesetzes (StVG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 05. März 2003 (BGBl. I 
S. 310, 919), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2507), und Verord-
nung des Landes Nordrhein-Westfalen vom
04.02.1981 über die Ermächtigung zum Erlass
von Gebührenordnungen nach § 6 a Abs. 6 u. 7
des StVG (GV. NRW. S. 48), zuletzt geändert
durch Art. 234 des Gesetzes vom 05.04.2005
(GV. NRW. S. 274), in Verbindung mit § 38
Buchst. b des Ordnungsbehördengesetzes des
Landes Nordrhein-Westfalen (OBG NRW) vom
13.05.1980 (GV. NRW. S. 528/SGV. NRW. 2060),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.04.2005
(GV. NRW. S. 274), wird von der Stadt Duisburg
als örtliche Ordnungsbehörde gemäß Beschluss
des Rates vom 06.12.2010 folgende Gebühren-
ordnung (Parkgebührenordnung) für das Stadt-
gebiet Duisburg erlassen.

§ 1 
Zweck der Parkgebühren

(1) Die Nutzung des Parkraumes auf öffent-
lichen Wegen und Plätzen soll durch eine mög-
lichst große Anzahl von Verkehrsteilnehmern ge-
währleistet sein.

(2) Soweit das Parken auf öffentlichen Wegen
und Plätzen an Parkscheinautomatenplätzen nur
mit einem gültigen Parkschein zulässig ist, wer-
den zu bestimmten Zeiten (§ 2) Gebühren nach
Maßgabe dieser Parkgebührenordnung erho-
ben.

(3) Die Höhe der Gebühren (§§ 3 und 4) richtet
sich nach dem Wert des jeweiligen Parkraums
für den Benutzer.

§ 2 
Gebührenpflichtige Parkzeiten

Die Bedienpflicht von Parkscheinautomaten gilt
im Kernbereich der Duisburger Innenstadt 
(gemäß dem als Anlage beigefügten Stadtplan-
ausschnitt) für folgende Zeiten:

montags bis freitags    9.00 Uhr - 20.00 Uhr,
samstags                   9.00 Uhr - 14.00 Uhr
(ausgenommen an gesetzlichen Feiertagen).

Für alle übrigen Bereiche des Duisburger Stadt-
gebietes gelten folgende Zeiten:

montags bis freitags    9.00 Uhr - 17.00 Uhr,
samstags                   9.00 Uhr - 14.00 Uhr
(ausgenommen an gesetzlichen Feiertagen).

§ 3 
Parkgebühren zum Normaltarif

(1) Für das Parken an Parkscheinautomaten
während der gebührenpflichtigen Parkzeiten
werden folgende Gebühren erhoben:

a) im Kernbereich der Duisburger Innenstadt
(gemäß dem als Anlage beigefügten Stadt-
planausschnitt) 

- 50 Cent für die erste angefangene Stunde

- 1 Euro für die zweite Stunde und

- 1,50 Euro für jede weitere Stunde

b) für alle übrigen Bereiche des Duisburger
Stadtgebietes 50 Cent für die erste angefan-
gene und jede weitere Stunde.

c) Gebühren nach Maßgabe dieser Parkgebüh-
renordnung können außer am Parkschein-
automaten auch über weitere zugelassene 
Systeme (Handyparksysteme u. a.) zur Bezah-
lung von Parkgebühren entrichtet werden.
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§ 4 
Parkgebühren zum Sondertarif

(1) Nutzer, die ein berechtigtes Interesse
an der Nutzung des Parkraums im Kern-
bereich der Duisburger Innenstadt haben,
können ihre Fahrzeuge zum Sondertarif
parken. Der Sondertarif kann nur in Form
einer Chipkarte in Anspruch genommen
werden. Diese Chipkarten können die
Nutzer auf Antrag für ihre betreffenden
Fahrzeuge erwerben.

(2) Bei folgenden Nutzern ist ein berech-
tigtes Interesse im Sinne des Absatzes 1
Satz 1 anzunehmen:

a) Firmen, Gewerbetreibende, freiberuflich
Tätige, sonstige Selbstständige sowie
Behörden, die ihren Sitz oder Einsatzbe-
reich im Kernbereich der Duisburger
Innenstadt haben, für ihre Fahrzeuge,

b) Beschäftigte der in Buchstabe a) ge-
nannten Nutzer, wenn sie ihr Fahrzeug
in erheblichem Umfang für die Zwecke
dieser Nutzer einsetzen.

(3) Der Sondertarif für die erste Stunde
beträgt 50 Cent und jede weitere Stunde
75 Cent.

§ 5 
Inkrafttreten

(1) Diese Gebührenordnung tritt am 
01. Januar 2011 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Parkgebührenord-
nung in der Fassung vom 18.12.2001
(Amtsblatt für die Stadt Duisburg
41/2001, Seite 484 bis 485) außer Kraft.

Vorstehende Gebührenordnung für Park-
scheinautomaten im Gebiet der Stadt 
Duisburg (Parkgebührenordnung) wird
hiermit verkündet.

Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) beim Zustandekommen dieser
Parkgebührenordnung kann gemäß § 7
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Abs. 6 Satz 1 GO NRW nach Ablauf eines
Jahres seit dieser Verkündung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Parkgebührenordnung ist nicht
ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Stadt Duisburg vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Duisburg, den 13. Dezember 2010

Sauerland
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Herr Timp
Tel.-Nr.: 0203/283-4167
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Kernbereich der Duisburger Innenstadt

Anlage
zur Parkgebührenordnung vom 13.12.2010

Stadtplanausschnitt gemäß § 2 Satz 1 und § 3 Abs. 1a)
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Bekanntmachung der Satzung für die
Niederrheinische Musik- und Kunst-
schule der Stadt Duisburg vom 
20. Dezember 2010

Der Rat der Stadt Duisburg hat in seiner
Sitzung am 6. Dezember 2010 die nach-
folgende Satzung beschlossen.

Die Satzung beruht auf §§ 7 und 41
Abs.1 Satz 2 f) der Gemeindeordnung für
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 17.12.2009
(GV. NRW. S. 950).

§ 1 
Name und Aufgabe

Die Musik- und Kunstschule ist eine öf-
fentliche Einrichtung der Stadt Duisburg.
Sie trägt den Namen „Niederrheinische
Musik- und Kunstschule der Stadt Duis-
burg“. Die Stadt Duisburg verfolgt mit ih-
rem Betrieb ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der
Abgabenordnung.

Der Satzungszweck wird insbesondere ver-
wirklicht durch den Betrieb der Niederrhei-
nischen Musik- und Kunstschule. Sie er-
schließt und fördert die musischen und
künstlerischen Fähigkeiten ihrer Interes-
senten. Die möglichst früh einsetzende,
umfassende Ausbildung dient der Ent-
wicklung und Befähigung zu aktiver musi-
scher Freizeitgestaltung, der Begabtenfin-
dung und deren individuellen Förderung
sowie der Vorbereitung auf ein Studium.

Ihr Angebot umfasst auch andere 
musisch-kreative Bereiche wie Kunst, Tanz
und Theater. Das umfassende Bildungs-
angebot wird in Form von Klassen-, Grup-
pen- sowie Einzelunterricht organisiert
und ergänzt durch pädagogische Lehrver-
anstaltungen wie Workshops.
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§ 2 
Zweck

Die Stadt Duisburg ist mit der Niederrhei-
nischen Musik- und Kunstschule selbstlos
tätig. Es werden nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke verfolgt.

Mittel der Niederrheinischen Musik- und
Kunstschule dürfen nur für die satzungs-
mäßigen Zwecke verwendet werden. Die
Stadt Duisburg erhält keine Zuwendungen
aus Mitteln der Niederrheinischen Musik-
und Kunstschule. Sie erhält bei Auflösung
oder Aufhebung der Niederrheinischen
Musik- und Kunstschule oder Wegfall
steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als
ihre Kapitalanteile und den gemeinen
Wert ihrer geleisteten Sachanlagen zu-
rück.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die
dem Zweck des Betriebs der Niederrheini-
schen Musik- und Kunstschule fremd sind,
oder durch unverhältnismäßig hohe Ver-
gütungen begünstigt werden.

Bei Auflösung des Vermögens oder bei
Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt
das Vermögen an die Stadt Duisburg, die
das Vermögen unmittelbar und aus-
schließlich für gemeinnützige, mildtätige
oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

§ 3 
Gliederung

Die Ausbildung an der Niederrheinischen
Musik- und Kunstschule geschieht in fol-
genden Bereichen:

1. Grundstufen
Elementare Musik- und Kunsterziehung
im Klassenunterricht

2. Orientierungsstufen
Erste vokale/instrumentale und musik-
theoretische Unterweisung im Grup-
penunterricht

3. Aufbaustufen
Systematische Musik- und Kunsterzie-
hung im Kleingruppen- und Einzel-
unterricht sowie im Ensemble

4. Leistungsstufe
Begabtenförderung und Studienvorbe-
reitende Ausbildung

5. Ergänzungsangebote
Breit angelegte Ensemblearbeit zur För-
derung des gemeinsamen Musizierens
und vielfältige Veranstaltungsarbeit als
Beitrag zum öffentlichen Kulturleben

6. Wechselnde Kurs- und Workshop-
angebote

7. Kooperation mit allgemeinbildenden
Schulen

§ 4 
Aufnahme und Unterrichtsbeginn

Die Aufnahme ist grundsätzlich zum 
1. Februar und 1. August möglich. Bei
Minderjährigen wird eine Aufnahme von
der gesetzlichen Vertreterin bzw. dem ge-
setzlichen Vertreter beantragt. Grundsätz-
lich werden Interessenten aller Altersgrup-
pen aufgenommen.
Für das Fach „Studienvorbereitung Musik“
ist eine Aufnahmeprüfung erforderlich.

1. Nach erfolgter Aufnahme kann in der
Regel mit dem Unterricht begonnen
werden, sofern die entsprechenden
Lehrkräfte und Unterrichtsplätze zur
Verfügung stehen.

2. Anmeldungen für Kursunterrichte gel-
ten nur für den jeweils angegebenen
Zeitraum. Mit Ablauf des Kurses ist der
Unterricht beendet, eine Abmeldung ist
nicht erforderlich.

§ 5 
Unterrichtsbedingungen

(1) Die Teilnehmer/innen sind zum regel-
mäßigen Besuch des Unterrichtes, von
Proben und Veranstaltungen verpflichtet.
Dies gilt grundsätzlich auch für das 
Ensemblespiel.

(2) Fällt Unterricht aus Gründen, die von
der Musik- und Kunstschule zu vertreten
sind, aus, so wird er nach Möglichkeit
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nachgeholt. Hierzu können alternative
Unterrichtszeiten und -formen festgesetzt
werden.

(3) Für die Ferien an der Niederrheinischen
Musik- und Kunstschule gelten die für öf-
fentliche Schulen maßgeblichen Regelun-
gen, hierzu gehören auch Brauchtums-
und bewegliche Ferientage.

§ 6 
Abmeldung und Kündigung

Die Abmeldung ist grundsätzlich nur zum
31. Juli und 31. Januar möglich. Die Ab-
meldung muss schriftlich zum 31. Mai
bzw. 30. November bei der Niederrheini-
schen Musik- und Kunstschule vorliegen.
Ein Ausscheiden während des Schuljahres
kann nur in begründeten Fällen durch die
Schulleitung genehmigt werden.

Die Schulleitung kann Teilnehmer/innen
bei ausbleibenden Entgeltzahlungen, un-
entschuldigten Versäumnissen, ungenü-
genden Leistungen, Störungen des Unter-
richts oder bei sonstigen, schwerwiegen-
den Verfehlungen ausschließen.

Ein Ausschluss kommt bei ausbleibenden
Entgeltzahlungen dann in Betracht, wenn
Teilnehmer/innen mit mehr als 3 Monats-
raten im Rückstand sind.

§ 7 
Unterrichtszeiten

Die Unterrichtszeiten betragen pro Schul-
woche:

Klassenunterricht:
je nach Fach und Teilnehmerzahl zwischen
30 und 120 Minuten

Gruppenunterricht:
45 Minuten

Einzelunterricht:
30/45/60 Minuten

Die Einteilung bzw. Zuteilung zur Unter-
richtsart und -dauer erfolgt durch die
Schulleitung. Sie kann ggf. zu Beginn 
eines Schulhalbjahres neu festgesetzt wer-
den.

§ 8 
Entgelt

Für die Leistungen der Niederrheinischen
Musik- und Kunstschule ist ein privatrecht-
liches Entgelt zu entrichten. Dieses be-
stimmt sich nach der Entgeltordnung für
die Niederrheinische Musik- und Kunst-
schule in der jeweils geltenden Fassung.

§ 9 
Haftung

Für Unfälle, Verluste und Schäden jeg-
licher Art haftet die Stadt Duisburg nur im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

§ 10 
Gesundheitsbestimmungen

Beim Auftreten ansteckender Krankheiten
sind die allgemeinen Gesundheitsbestim-
mungen für Schulen anzuwenden.

§ 11 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.02.2011 in
Kraft.

Vorstehende Satzung für die Niederrheini-
sche Musik- und Kunstschule der Stadt
Duisburg wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) beim Zustandekommen dieser
Satzung kann gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1
GO NRW nach Ablauf eines Jahres seit
dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht wor-
den,

c) der Oberbürgermeister hat den Sat-
zungsbeschluss vorher beanstandet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Stadt Duisburg vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Duisburg, den 20. Dezember 2010

Sauerland
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Herr Dr. Jahn
Tel.-Nr.: 0203/283-2617

Bekanntmachung der Entgeltordnung
für die Niederrheinische Musik- und
Kunstschule der Stadt Duisburg vom
20. Dezember 2010

Der Rat der Stadt Duisburg hat in seiner
Sitzung am 6. Dezember 2010 die nach-
folgende Entgeltordnung einschließlich
des Tarifverzeichnisses beschlossen.

Diese Entgeltordnung beruht auf § 41
Abs. 1 Satz 2 i) der Gemeindeordnung für
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV.
NRW. S. 950), in Verbindung mit § 8 der
Satzung für die Niederrheinische Musik-
und Kunstschule der Stadt Duisburg vom
20.12.2010.

§ 1 
Entgeltpflicht

(1) Für die Inanspruchnahme der Nieder-
rheinischen Musik- und Kunstschule sind
privatrechtliche Entgelte nach dem anlie-
genden Tarif zu zahlen.

(2) Der Tarif „Einzelunterricht Plus“ ver-
pflichtet zur regelmäßigen Teilnahme am
Ensembleunterricht, an Ensembleproben
und Veranstaltungen.



Amtsblatt011111111111111111111111111f

(3) Die Entgeltpflicht wird durch Ferien-
zeiten oder sonstige Unterrichtsausfälle
grundsätzlich nicht berührt. Fallen wegen
Erkrankung der Lehrerin bzw. des Lehrers
Unterrichtsstunden ersatzlos aus, so er-
folgt eine Erstattung, wenn jeweils inner-
halb eines Jahres die Mindeststundenzahl
von 32 Unterrichtsstunden unterschritten
wird. Für jede ausgefallene Unterrichts-
stunde, die die Mindestzahl unterschreitet,
wird 1/32 des Jahresnutzungsentgeltes er-
stattet.

§ 2 
Entgeltschuldner/in

Entgeltpflichtig ist die- bzw. derjenige, in
deren/dessen Namen der Vertrag ge-
schlossen wird.

§ 3 
Fälligkeit

(1) Mit Ausnahme des einmalig zu entrich-
tenden Aufnahmeentgeltes (Tarif 1) han-
delt es sich bei allen Tarifen um Jahresent-
gelte, die sich jeweils auf 1 Schuljahr 
(01. August bis 31. Juli) beziehen. Sie sind
in monatlichen Raten fällig, und zwar am
15. eines jeden Monats.

(2) Bei Unterrichtsaufnahme mit Beginn
des 1. Schulhalbjahres werden das Entgelt
und die Instrumentenmiete ab 01. August
und bei Unterrichtsaufnahme mit Beginn
des 2. Schulhalbjahres ab 01. Februar er-
hoben.

(3) Wird der Unterricht im Laufe des
Schulhalbjahres aufgenommen, werden
Entgelt und Instrumentenmiete vom 
1. des Monats an erhoben, für den die
Einteilung erfolgt ist.

(4) Das Aufnahmeentgelt ist gleichzeitig
mit dem ersten Entgelt für den Unterricht
bzw. die Instrumentenvermietung fällig.

§ 4 
Ermäßigung, Erlass

(1) Eine Ermäßigung von 10 % des Entgel-
tes für den Einzelunterricht wird gewährt
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bei Unterrichtsteilnahme von minderjähri-
gen Geschwistern, sofern mindestens 
2 von ihnen Einzelunterricht erhalten (gilt
nur für 1 Fach je Kind).
Belegt ein Geschwisterkind mehrere 
Fächer im Einzelunterricht, so wird die Er-
mäßigung auf die höchste Tarifstufe ange-
wendet.
Die Geschwisterermäßigung gilt nicht für:

- das Aufnahmeentgelt

- das Fach Studienvorbereitung

- die Angebote innerhalb der Kooperatio-
nen mit weiterführenden Schulen

- das Programm „Jedem Kind ein 
Instrument“.

(2) Bei Pflegekindern und Beziehern von
laufender Hilfe nach dem Sozialgesetz-
buch II, XII (ALG II und Sozialhilfe) oder
bei vergleichbaren sozialen Härtefällen so-
wie bei einer vorliegenden Schwerbehin-
derung von mindestens 50 % kann auf
Antrag das Entgelt über die Regelung des
Absatzes 1 hinaus um bis zu 50 % er-
mäßigt oder erlassen werden. Ermäßigung
und Erlass gelten nicht für das Aufnahme-
entgelt. Für Schüler innerhalb des Pro-
gramms „Jedem Kind ein Instrument“ 
gelten gesonderte Regelungen.

(3) Das Entgelt kann auch aus Gründen 
einer speziellen Begabtenförderung oder
sonstigen sozialen Aspekten ermäßigt
oder erlassen werden. Eine Entscheidung
hierüber trifft die Leitung der Musik- und
Kunstschule. Dies gilt nicht für das Auf-
nahmeentgelt.

§ 5 
Inkrafttreten/Sonderkündigungsrecht

(1) Diese Entgeltordnung tritt am
01.02.2011 in Kraft. Für die Teilnahme am
Unterricht bis zum 31.01.2011 werden die
Entgelte nach Maßgabe der bis zu diesem
Datum geltenden Entgeltordnung ein-
schließlich des zugehörigen Tarifverzeich-
nisses erhoben.

(2) Hinsichtlich der Kurse, zu denen be-
reits vor dem 01.02.2011 eine Anmeldung
erfolgte, besteht abweichend von § 6 der
Satzung für die Niederrheinische Musik-
und Kunstschule der Stadt Duisburg auf-
grund dieser Änderung der Entgeltord-
nung ein Sonderkündigungsrecht zum
01.02.2011.
Dieses Kündigungsrecht kann rückwirkend
zum 01.02.2011 bis zum 08.02.2011 aus-
geübt werden.

(3) Bezüglich der Instrumentenmiete gel-
ten die vorstehenden Regelungen entspre-
chend.

Vorstehende Entgeltordnung für die
Niederrheinische Musik- und Kunstschule
der Stadt Duisburg wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) beim Zustandekommen dieser
Entgeltordnung kann gemäß § 7 Abs. 6
Satz 1 GO NRW nach Ablauf eines Jahres
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) diese Entgeltordnung ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Stadt Duisburg vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Duisburg, den 20. Dezember 2010

Sauerland
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Herr Dr. Jahn
Tel.-Nr.: 0203/283-2617
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Bekanntmachung der 3. Änderung der
Entgeltordnung der Wirtschaftsbetrie-
be Duisburg - Anstalt des öffentlichen
Rechts (WBD-AöR) für besondere
Dienstleistungen vom 
08. Dezember 2010

Der Verwaltungsrat der WBD-AöR hat in
seiner Sitzung am 23. November 2010 die
folgende Änderung der Entgeltordnung
beschlossen.

Die Entgeltordnung beruht auf § 41 
Abs. 1 Satz 2 Buchstabe i) der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 
S. 666), zuletzt geändert durch Art. 4 des
Gesetzes vom 17.12.2009 (GV. NRW.
2009 S. 950), in Verbindung mit der
Unternehmenssatzung der Stadt Duisburg
über die Anstalt des öffentlichen Rechts
Wirtschaftsbetriebe Duisburg vom
12.12.2006, zuletzt geändert durch die 
4. Änderung der Unternehmenssatzung
vom 08.10.2010 (veröffentlicht im Amts-
blatt für die Stadt Duisburg Nr. 41 vom
29.10.2010, Seite 407 - 408).

Artikel 1
Entgelttatbestände

Die nach der Entgeltordnung der Wirt-
schaftsbetriebe Duisburg - Anstalt des öf-
fentlichen Rechts für besondere Dienstleis-
tungen vom 18.12.2007 (veröffentlicht im
Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 52
vom 31.12.2007, Seite 443 - 447), zuletzt
geändert durch die 2. Änderung der Ent-
geltordnung der Wirtschaftsbetriebe Duis-
burg - Anstalt des öffentlichen Rechts
vom 14. Dezember 2009 (veröffentlicht im
Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 50
vom 31.12.2009, Seite 591-592) zu erhe-
benden und aus der Entgeltliste ersicht-
lichen Entgelte werden wie folgt geän-
dert:
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1. Im Abschnitt „Fahrzeuge und Geräte (pro Stunde**)“ werden die nachfolgenden
Tarifstellen wie folgt geändert bzw. neu eingefügt:

Preise in Euro*
netto brutto

Servicemobile (HD-Kleingerät + Hausanschlusskamera) 34,21 40,71
Kombinationsfahrzeug klein 19,73 23,48
Schadstoffmobil 19,00 22,61
Hubsteiger (22 m) 40,00 47,60
Kombinationsfahrzeug mit Rückgewinnungsfunktion 58,66 69,81
Kombinationsfahrzeug ohne Rückgewinnungsfunktion 47,25 56,23

2. Im Abschnitt „Fahrzeuge und Geräte (pro Stunde**)“ entfallen die Tarifstellen
„HD-Fahrzeug“, „HD-Kleingerät“ und „Hausanschlusskamera“ ersatzlos.

3. Im Abschnitt „Leistungen im Bereich Stadtentwässerung/Infrastruktur“ wird 
folgende Tarifstelle neu eingefügt:

Bearbeitung von Kanalbestandsauskünften 25,00 Euro
Bearbeitungs- und Materialkosten                                      (pro zur Verfügung

gestellten Lageplan)

4. Im Abschnitt „Leistungen im Bereich Stadtentwässerung/Infrastruktur“ wird
im Unterabschnitt „Entsorgung“ folgende Tarifstelle neu eingefügt:

Preis in Euro*
netto brutto

Probenahme/Analytik Kleinkläranlage 37,11 44,16

5. Im Abschnitt „Leistungen im Bereich Abfall“ wird im Unterabschnitt „Recycling-
höfe pro Einheit“ unter der Überschrift „Annahme auf den Recyclinghöfen“ folgende
Tarifstelle neu eingefügt:

Preis in Euro*
netto brutto

Dämmwolle                                                  t 330,00 392,70

6. Im Abschnitt „Leistungen im Bereich
Abfall“ wird im Unterabschnitt 
„Recyclinghöfe (pro Einheit)“ die Über-
schrift „Annahme auf den Recycling-
höfen aus Gewerbebetrieben 
(bis 5 cbm max.)“ gestrichen und durch
die Formulierung „Annahme auf den 
Recyclinghöfen aus nicht privaten 
Bereichen (bis 5 cbm max.)“ ersetzt.

7. Im Abschnitt „Leistungen im Bereich
Abfall“ wird im Unterabschnitt 
„Recyclinghöfe (pro Einheit)“ die Über-
schrift „Annahme nur auf dem 
Recyclinghof Mitte (Hochfeld) aus Ge-
werbebetrieben“ gestrichen und durch
die Formulierung „Annahme nur auf
dem Recyclinghof Mitte (Hochfeld) aus
nicht privaten Bereichen“ ersetzt.
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8. Im Abschnitt „Leistungen im Bereich
Abfall“ werden im Unterabschnitt 
„Recyclinghöfe (pro Einheit)“ sowohl
die Überschrift „Annahme aus den Ge-
werbebetrieben auf dem Recyclinghof
Süd (Huckingen)“ als auch alle darunter
befindlichen Tarifstellen ersatzlos ge-
strichen.

* Nettopreise erhöhen sich im Falle
umsatzsteuerbarer und -steuerpflich-
tiger Leistungen um den derzeit gül-
tigen Umsatzsteuersatz von 19 %.

** Die Abrechnung erfolgt jeweils im 
½ Stunden-Takt.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Änderung der Entgeltordnung tritt
am 01.01.2011 in Kraft.

Vorstehende Entgeltordnung der Wirt-
schaftsbetriebe Duisburg - Anstalt des öf-
fentlichen Rechts für besondere Dienst-
leistungen wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) beim Zustandekommen dieser
Satzung kann gem. §§ 7 Abs. 6 Satz 1,
114a Abs. 3 Gemeindeordnung NRW
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Vorsitzende des Verwaltungsrates
der Wirtschaftsbetriebe Duisburg - An-
stalt des öffentlichen Rechts hat den
Beschluss des Verwaltungsrates vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber den Wirtschaftsbetrieben
Duisburg - Anstalt des öffentlichen
Rechts vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel er-
gibt.

Duisburg, den 08. Dezember 2010

Dr. Greulich
Vorsitzender des Verwaltungsrates

Patermann
Vorstand

Auskunft erteilt:
Frau Lorsche
Tel.-Nr.: 0203/283-3949

Bekanntmachung der 3. Änderung der
Satzung der Wirtschaftsbetriebe Duis-
burg - Anstalt des öffentlichen Rechts
über die Abfallentsorgung in der
Stadt Duisburg (Abfallentsorgungs-
satzung) vom 08. Dezember 2010

Der Verwaltungsrat der Wirtschaftsbetrie-
be Duisburg - Anstalt des öffentlichen
Rechts (WBD-AöR) hat in seiner Sitzung
am 08.12.2010 die folgende Änderungs-
satzung beschlossen. 

Diese Satzung beruht auf:

- §§ 7, 9 und 114 a der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen
in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666),
zuletzt geändert durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GV.
NRW. S. 950), in Verbindung mit der
Unternehmenssatzung der Stadt Duis-
burg über die Anstalt des öffentlichen
Rechts Wirtschaftsbetriebe Duisburg
vom 12. Dezember 2006 (Amtsblatt für
die Stadt Duisburg Nr. 63 vom 
29. Dezember 2006, S. 493 - 498), 
zuletzt geändert durch die 4. Änderung
der Unternehmenssatzung vom 
8. Oktober 2010 (Amtsblatt für die
Stadt Duisburg Nr. 41 vom 29.10.2010,
S. 407 - 408); 

- dem Gesetz zur Förderung der Kreis-
laufwirtschaft und Sicherung der um-
weltverträglichen Beseitigung von Ab-
fällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfall-
gesetz) vom 27. September 1994 
(BGBI. I. S. 2075), zuletzt geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
11. August 2009 (BGBI. I. S. 2723);

- §§ 8 und 9 des Abfallgesetzes für das
Land Nordrhein-Westfalen (Landesab-
fallgesetz) vom 21. Juni 1988 (GV.
NRW. S. 250), zuletzt geändert durch
Artikel 6 des Gesetzes vom 
17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 863,
975);

- § 7 Satz 4 der Verordnung über die
Entsorgung von gewerblichen Sied-
lungsabfällen und von bestimmten Bau-
und Abbruchabfällen (Gewerbeabfall-
verordnung) vom 19. Juni 2002 
(BGBI. I. S. 1938), zuletzt geändert
durch Artikel 7 der Verordnung vom
20. Oktober 2006 (BGBI. I. S. 2298,
2007 I. S. 2316);

- dem Gesetz über das Inverkehrbringen,
die Rücknahme und die umweltverträg-
liche Entsorgung von Elektro- und
Elektronikgeräten (Elektro- und Elektro-
nikgerätegesetz) vom 16. März 2005
(BGBI. I. S. 762), zuletzt geändert durch
Artikel 11 des Gesetzes vom 
31. Juli 2009 (BGBI. I. S. 2585);

- Verordnung über Deponien und Lang-
zeitlager (Deponieverordnung – DepV)
vom 27. April 2009 (BGBI. I. S. 900).

Artikel 1

Die Satzung der Wirtschaftsbetriebe Duis-
burg - Anstalt des öffentlichen Rechts
über die Abfallentsorgung in der Stadt
Duisburg (Abfallentsorgungssatzung) vom
18. Dezember 2007 (veröffentlicht im
Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 52
vom 31. Dezember 2007, S. 474 - 501),
zuletzt geändert durch die 2. Änderung
der Abfallentsorgungssatzung vom 
14. Dezember 2009 (veröffentlicht im
Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 50
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vom 31. Dezember 2009, S. 592 – 597),
wird wie folgt geändert:

I. § 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Im Rahmen der Förderung der Kreis-
laufwirtschaft zur Schonung der natür-
lichen Ressourcen und der Sicherung
der umweltverträglichen Beseitigung
von Abfällen nimmt die Wirtschaftsbe-
triebe Duisburg - Anstalt des öffent-
lichen Rechts (im Folgenden WBD-AöR
genannt) nachstehende Aufgaben wahr:

1. die Förderung der Abfallvermeidung,

2. die Gewinnung von Stoffen aus Ab-
fällen (stoffliche Verwertung),

3. die Gewinnung von Energie aus Ab-
fällen (energetische Verwertung),

4. die Beseitigung von Abfällen.

II. § 2 erhält folgende Fassung:

Die WBD-AöR betreibt die Entsorgung
der Abfälle im Stadtgebiet nach Maßga-
be der Gesetze und dieser Satzung als
öffentliche Einrichtung. Diese bildet eine
rechtliche, wirtschaftliche und organisa-
torische Einheit. Die WBD-AöR kann sich
zur Erfüllung von Aufgaben ganz oder
teilweise Dritter bedienen.

III. § 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

(2) Darüber hinaus kann die WBD-AöR
im Einzelfall mit Zustimmung der Be-
zirksregierung Abfälle zur Beseitigung
aus anderen Herkunftsbereichen als
privaten Haushaltungen, die nach Art,
Menge oder Beschaffenheit nicht mit
den in privaten Haushaltungen anfal-
lenden Abfällen beseitigt werden kön-
nen oder bei denen die Sicherheit der
umweltverträglichen Beseitigung im
Einklang mit der Abfallwirtschaftspla-
nung des Landes durch einen anderen
Entsorgungsträger oder Dritten 
gewährleistet ist, ganz oder teilweise
von der Entsorgung ausschließen.
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Die WBD-AöR kann die Besitzer/innen
solcher Abfälle verpflichten, die Abfälle
bis zur Entscheidung der Bezirksregie-
rung so zu lagern, dass das Wohl der
Allgemeinheit nicht beeinträchtigt
wird.

IV. § 3 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

(3) Vom Einsammeln und Befördern
sind ausgeschlossen:

1. Abfälle zur Beseitigung aus anderen
Herkunftsbereichen als privaten
Haushaltungen, die von der WBD-
AöR entsorgt werden und nicht in
zugelassenen Abfallbehältnissen ge-
sammelt werden,

2. Erdaushub,

3. Straßenaufbruch,

4. Bauschutt,

5. Baustellenabfälle,

6. Steine.

V. § 6 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

(2) Die WBD-AöR kann im Einzelfall auf
schriftlichen Antrag vom Anschluss-
und Benutzungszwang befreien,

1. wenn und soweit gewährleistet ist,
dass Abfälle zur Beseitigung in einer
dafür zugelassenen Abfallentsor-
gungsanlage oder in sonstiger das
Wohl der Allgemeinheit nicht beein-
trächtigender Weise beseitigt wer-
den

und

der Anschluss an die öffentliche Ein-
richtung der Abfallentsorgung der
WBD-AöR sowie deren Benutzung
unter der Berücksichtigung des
Wohls der Allgemeinheit für den/die
Pflichtige(n) zu einer unzumutbaren
Härte führen würde,

2. wenn Abfälle zur Beseitigung aus
anderen Herkunftsbereichen als pri-
vaten Haushaltungen unter Wah-
rung des Wohls der Allgemeinheit
der ordnungsgemäßen Beseitigung
zugeführt werden und nicht über-
wiegende öffentliche Interessen ent-
gegenstehen.

Die Möglichkeit einer anderweitigen
Abfallverwertung oder -beseitigung ist
im Antrag zu erläutern und durch ge-
eignete Unterlagen zu belegen.

Die Befreiung im Einzelfall wird unter
Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes
schriftlich erteilt und kann mit Bedin-
gungen und Auflagen verbunden so-
wie befristet werden.

VI. § 7 Abs. 2 erhält folgende Änderung:

(2) Die WBD-AöR ist nicht verpflichtet,
im Abfall nach verlorenen Gegenstän-
den suchen zu lassen. Im Abfall vorge-
fundene Wertgegenstände werden als
Fundsachen behandelt.

Unbefugten ist es nicht gestattet, an-
gefallene Abfälle zu durchsuchen oder
wegzunehmen.

Als angefallen zum Einsammeln und
Befördern gelten Abfälle, wenn sie in
zugelassene Abfallbehältnisse auf dem
Grundstück (Holsystem) oder in sonst
bereitgestellte Sammelcontainer (Bring-
system) zweckentsprechend einge-
bracht sind.

Abfälle, die zur Verwertung oder zum
Behandeln, Lagern und Ablagern und
zur Beseitigung bei von der WBD-AöR
betriebenen Anlagen zur Abfallentsor-
gung angeliefert werden, gelten als
angefallen, sobald sie in zulässiger
Weise auf das Gelände der entspre-
chenden Abfallentsorgungsanlagen
verbracht worden sind. Im Übrigen gel-
ten Abfälle als angefallen, wenn sie
satzungsgemäß bereitgestellt sind.
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VII. § 9 erhält folgende Fassung:

(1) Für in privaten Haushaltungen 
angefallene Abfälle zur Verwertung
stehen Sammelsysteme zur Verfü-
gung:

1. Sammelcontainer für Papier/Pappe
und Hohlglas. Die Befüllung darf
nur werktags von 7.00 bis 20.00
Uhr erfolgen. Standorte für Sam-
melcontainer dürfen nicht verunrei-
nigt werden; das Ablagern von Ab-
fällen ist verboten.

2. Straßensammlung von Papier und
Kartonagen (Bündelsammlung).

3. Sammelsystem für Papier und 
Kartonagen (Papiertonne).

4. Sammelsystem für Bioabfälle in 
einigen Bereichen des Stadtgebie-
tes (Hüttenheim, Ungelsheim,
Mündelheim, Huckingen und
Serm).

5. Gelbe Sammelsysteme für Leicht-
stoffverpackungen.

6. Grünabfallsammlung: Ort, Zeit und
Umfang bestimmt die WBD-AöR.

7. Recyclinghöfe: Annahme von Alt-
kleidern, Glas, Grünabfällen, Holz,
Leichtstoffverpackungen,
Papier/Pappe, Bauschutt (kein Bau-
mischschutt), schadstoffhaltige Ab-
fälle, Schrott, Kork und Elektro-
und Elektronikgeräten gemäß § 10 
Abs. 5. Die Stoffe sind in die be-
reitstehenden Behälter zu füllen.
Die Öffnungszeiten sind zu beach-
ten.

(2) Die WBD-AöR kann jederzeit und
ohne Ankündigung aus abfallwirt-
schaftlichen Gründen Änderungen
dieser Sammelsysteme vornehmen.

VIII. § 10 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

(4) Abfälle aus privaten Haushaltun-
gen, die wegen ihres Schadstoffgehal-
tes zur Wahrung des Wohls der Allge-
meinheit einer getrennten Entsorgung

bedürfen (gefährliche Abfälle i.S.d. 
§ 3 Abs. 8 Satz 1 KrW-/AbfG), wer-
den von der WBD-AöR zu den be-
kannt gegebenen Terminen an den
von ihr betriebenen Sammelstellen
und Sammelfahrzeugen angenom-
men. Eine Annahme an den Sammel-
fahrzeugen kann nur in haushaltsüb-
lichen Mengen erfolgen. Dies gilt
auch für Kleinmengen vergleichbarer
Abfälle aus Gewerbe- und Dienst-
leistungsbetrieben, soweit sie mit den
in Satz 1 genannten Abfällen entsorgt
werden können mit der Vorgabe, dass
diese Abfälle nicht an den mobilen,
sondern nur an der festen Sammel-
stelle am Recyclinghof Mitte in 
Duisburg-Hochfeld angenommen
werden können.

IX. § 10 Abs. 5 erhält folgende Fassung:

(5) Besitzer/innen von alten Elektro-
und Elektronikgeräten im Sinne von
§§ 2, 3 Abs. 1 bis 4 ElektroG sind ver-
pflichtet, diese gemäß § 9 Abs. 1
ElektroG einer vom unsortierten Sied-
lungsabfall getrennten Erfassung zu-
zuführen. Dies kann im Rahmen der
Sperrgutabfuhr (§ 11) oder durch die
Anlieferung auf den von der WBD-
AöR betriebenen Recyclinghöfen 
(§ 18) erfolgen. Haushaltskleingeräte
werden zusätzlich in haushaltsüb-
lichen Mengen an den Sammelfahr-
zeugen für schadstoffhaltige Abfälle
(§ 10 Abs. 4) angenommen. Eine Ent-
sorgung in den Restmüllbehältern 
(§ 14) ist unzulässig.

X. § 11 Abs. 2 erhält folgende 
Fassung:

(2) Die Abfuhr erfolgt auf mündliche,
telefonische oder schriftliche Bestel-
lung. Der Abholtermin wird von der
WBD-AöR festgelegt. Auf Antrag
können gebührenpflichtige Sonderab-
holungen durchgeführt werden. Bei
Anmeldung der Sperrgutabholung bis
12.00 Uhr erfolgt die Abholung am
nächsten Tag (Sperrgut-Express-
Service 1). Bei Anmeldung der Sperr-
gutabholung bis 10.00 Uhr erfolgt die

Abholung am gleichen Tag (Sperrgut-
Express-Service 2). Dabei sind die ab-
zufahrenden Abfälle in Art und Men-
ge der WBD-AöR zu melden.

XI. § 12 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

(2) Abfälle zur Beseitigung, an deren
Sammlung und Entsorgung aus infek-
tionspräventiver Sicht keine besonde-
ren Anforderungen gestellt werden
(18 01 04), sowie spitze und scharfe
Gegenstände (einschließlich Kanülen
und Skalpellen) (18 01 01, 18 02 01)
sind der WBD-AöR getrennt oder mit
Haushaltsabfällen vermischt in den
dafür zugelassenen Sammelbehältnis-
sen zu überlassen. Jede Einrichtung
des Gesundheitswesens hat die benö-
tigte Anzahl entsprechender Sammel-
behältnisse zu bestellen und zu nut-
zen. Die Verwendung größerer Sam-
melbehältnisse kann auf Antrag ge-
nehmigt werden.

XII. § 13 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Unter Bioabfällen im Sinne dieser
Satzung sind alle im Abfall enthalte-
nen biologisch abbaubaren organi-
schen Abfallanteile zu verstehen wie
z. B. Gemüseschalen und Gemüse-
reste, Obstschalen und Obstreste,
Eierschalen, Kaffeesatz und -filter,
Teeblätter und Teebeutel, Zimmer-
und Gartenpflanzen, Sträucher,
Strauch- und Baumastschnitt, Rasen-
schnitt und sonstige Gartenabfälle.
Nicht zum Bioabfall gehören z. B. 
gekochte Speisereste tierischer und
pflanzlicher Herkunft, Fleisch-, Ge-
flügel- und Fischreste, Fäkalien, be-
handeltes Holz oder Zigarettenkippen.
Im Zweifelsfall entscheidet die WBD-
AöR, ob ein Abfall zu den Bioabfällen
gehört.

XIII. § 14 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

(3) In Einzelfällen kann die WBD-AöR
auch andere als die in Abs. 2 genann-
ten Behältnisse zulassen.
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XIV. § 14 Abs. 4 erhält folgende Fas-
sung:

(4) Der/Die Anschlusspflichtige hat
für eine rechtzeitige Vorhaltung
von ausreichenden Abfallbehältnis-
sen zu sorgen. Die Anlieferung
oder Rücknahme hat er/sie mindes-
tens 14 Tage vorher bei der WBD-
AöR zu beantragen.

XV. In § 14 Abs. 6 wird der Buchstabe
j) neu eingefügt:

j) Ärzte und medizinische Einrich-
tung je Beschäftigten = 1

XVI. § 14 Abs. 8 erhält folgende Fas-
sung:

(8) In Sonderfällen –beispielsweise
bei zeitweilig stärkerem Anfall von
Abfall– können vorübergehend
von der WBD-AöR zugelassene Ab-
fallsäcke genutzt werden. Alterna-
tiv können auf schriftlichen Antrag
weitere Abfallbehälter zur Verfü-
gung gestellt oder gebührenpflich-
tige Sondereinzelleerungen durch-
geführt werden.

XVII. § 14 Abs. 9 erhält folgende Fas-
sung:

(9) Die WBD-AöR bestimmt nach
Anhörung des/der jeweiligen An-
schlusspflichtigen Typ und Anzahl
der Abfallbehälter sowie die Häu-
figkeit und den Zeitpunkt der Lee-
rungen für das einzelne Grund-
stück nach betriebswirtschaftlichen
und entsorgungstechnischen Über-
legungen. Kann das aufzustellende
Behältervolumen mit den verfüg-
baren Behältern nicht bereitgestellt
werden, so wird das verfügbare
größere Volumen aufgestellt, wel-
ches dem aufzustellenden Volu-
men am nächsten kommt. Die
festzusetzende Gebühr wird dann
entsprechend der Volumendiffe-
renz zwischen dem aufgestellten
und dem aufzustellenden Volumen
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gekürzt. Wird nur während eines
Teils des Kalenderjahres ein redu-
ziertes Volumen in Anspruch ge-
nommen, so wird der Gebühren-
abschlag anteilig gewährt.

XVIII. § 14 Abs. 11 erhält folgende Fas-
sung:

(11) Die Abfallbehältnisse werden
grundsätzlich von der WBD-AöR
zur Verfügung gestellt. In Fällen
des Abs. 8 werden von der WBD-
AöR zugelassene Abfallsäcke auch
im Einzelhandel angeboten.

XIX. § 15 Abs. 1 erhält folgende Fas-
sung:

(1) Der/Die Benutzungspflichtige 
(§ 4 Abs. 2, 3 und 4) hat die Ab-
fälle in die von der WBD-AöR zur
Verfügung gestellten Abfallbehäl-
ter und Abfallsäcke so einzufüllen,
dass die Anlagen und Einrichtun-
gen sowie der Betrieb der Abfall-
entsorgung nicht gefährdet oder
besonders erschwert werden kön-
nen.

XX. § 15 Abs. 2 erhält folgende Fas-
sung:

(2) Handlungen auf dem Grund-
stück des Abfallerzeugers, die im
Vergleich zu den Bestimmungen
dieser Satzung zu einer Abände-
rung des Ablaufs der Abfallentsor-
gung führen (z. B. gewerbliche
Vorsortierung von noch nicht über-
lassenen Abfällen auf dem Grund-
stück; gewerbliche Verpressung
von noch nicht überlassenen Abfäl-
len auf dem Grundstück außerhalb
der Abfallbehälter), sind nicht zu-
lässig wenn:

a) tatsächliche Anhaltspunkte da-
für vorliegen, dass durch die be-
absichtigte oder durchgeführte
Abänderung konkrete Gesund-
heitsgefährdungen zu besorgen
sind,

b) infolge der durchgeführten Ab-
änderung Erschwernisse bei der
Durchführung der Abfallentsor-
gung gemäß den Vorgaben die-
ser Satzung entstehen (z. B. Ver-
kleben der Abfälle im Abfallbe-
hälter, Erschwerung des Zu-
gangs zu den Abfallbehältern),

c) infolge der durchgeführten Ab-
änderung Einwirkungen auf die
von der WBD-AöR bereitgestell-
ten Abfallbehälter entstehen, die
zu einer Beschädigung oder 
einem vorzeitigen Verschleiß der
Abfallbehälter führen können,

d) die auf dem Grundstück oder
sonst beim Abfallerzeuger ange-
fallenen und im Rahmen des
Anschluss- und Benutzungs-
zwanges gemäß § 4 dieser Sat-
zung überlassungspflichtigen
Abfälle als Folge der Abände-
rung nicht oder nicht mehr der
WBD-AöR satzungsgemäß über-
lassen werden,

e) infolge der durchgeführten Ab-
änderung die bestehenden Ge-
wichtsobergrenzen für Abfallbe-
hälter wiederholt überschritten
werden,

f) infolge der durchgeführten Ab-
änderung gegen sonstige
Rechtsvorschriften verstoßen
wird.

XXI. § 15 Abs. 7 erhält folgende Fas-
sung:

(7) Bei nicht entsprechend den Be-
stimmungen der Abs. 1 bis 6 ge-
füllten oder bereitgestellten Abfall-
behältnissen kann die WBD-AöR
die Abfuhr so lange ablehnen, bis
diese Vorschriften eingehalten
sind.
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XXII. § 16 Abs. 1 erhält folgende Fas-
sung:

(1) Rolltonnen sind am Abfuhrtage
grundsätzlich von dem/der Benut-
zungspflichtigen am Fahrbahnrand
der nächsten mit Abfallsammel-
fahrzeugen öffentlichen befahrba-
ren Straße ohne Beeinträchtigung
des Verkehrs bis spätestens 7.15
Uhr zur Entleerung bereitzustellen
und nach ihrer Entleerung am sel-
ben Tag wieder zurückzustellen
(ohne Vollservice). 
Auf Antrag des/der Benutzer(s)/in
können Rolltonnen –mit Ausnah-
me der Biotonnen– auch von der
WBD-AöR vom Stellplatz zum Stra-
ßenrand und zurück transportiert
werden (mit Vollservice).

Die übrigen Abfallbehälter werden
von der WBD-AöR an deren Stell-
platz zur Entleerung abgeholt und
nach ihrer Entleerung unverzüglich
zurückgestellt.
Die WBD-AöR kann die Bereitstel-
lung auf nur einer Straßenseite be-
stimmen, wenn dies aus abfuhr-
technischen Gründen notwendig
ist.

XXIII. § 16 Abs. 3 erhält folgende Fas-
sung:

(3) Restmüll wird in der Regel von
der WBD-AöR einmal wöchentlich
abgefahren. Davon abweichende
Abfuhren (vierzehntäglich und
mehrmals wöchentlich) können zu-
gelassen werden. Einer vierzehn-
täglichen Abfuhr kann aus hygieni-
schen Gründen nicht entsprochen
werden, wenn in den Abfallbehäl-
tern ein hoher Anteil an Lebens-
mittelresten vorzufinden ist (z. B.
Gaststätten). Bioabfälle werden
von der WBD-AöR ausschließlich
vierzehntäglich abgefahren. Die je-
weiligen Abfuhrtage werden den
Benutzungspflichtigen in geeigne-
ter Weise bekannt gegeben.

XXIV. § 17 Abs. 1 erhält folgende Fas-
sung:

(1) Soweit Abfallbehälter an deren
Stellplatz abzuholen sind, be-
stimmt die WBD-AöR nach Anhö-
rung des/der Anschlusspflichtigen
die Lage des Stellplatzes auf dem
anzuschließenden Grundstück.

XXV. § 17 Abs. 3 erhält folgende Fas-
sung:

(3) Ist die Anlage von Stellplätzen
und Transportwegen entsprechend
den in Abs. 2 genannten Anforde-
rungen nicht möglich, so kann die
WBD-AöR Ausnahmen zulassen.
Dabei sind bei Servicebehältern,
die über Stufen transportiert wer-
den müssen, lediglich 60 l- und 
80 l-Abfallbehälter zugelassen.

XXVI. § 17 Abs. 6 erhält folgende Fas-
sung:

(6) Neueingebaute Hebebühnen
dürfen nur in Betrieb genommen
werden, wenn die Voraussetzun-
gen gemäß der §§ 3 und 4 der
Maschinenverordnung erfüllt sind.
Bei Altanlagen, die vor dem
31.12.1992 in Verkehr gebracht
worden sind, gelten die Beschaf-
fenheitsanforderungen der Unfall-
verhütungsvorschrift „Hebebüh-
nen“ (GUV-R 500 Kapitel 2.10).
Für die in der Zeit vom 01.01.1993
bis 31.12.1994 in Betrieb genom-
menen Hebebühnen gelten entwe-
der die Beschaffenheitsanforderun-
gen der Unfallverhütungsvorschrift
„Hebebühnen“ (GUV-R 500 Kapi-
tel 2.10) oder die der Maschinen-
verordnung (vgl. Nr. 1 GUV-R 500
Kapitel 2.10).

XXVII. § 17 Abs. 7 erhält folgende Fas-
sung:

(7) Hebebühnen sind nach der 
ersten Inbetriebnahme in Abstän-
den von längstens einem Jahr
durch eine(n) Sachkundige(n) prü-
fen zu lassen (vgl. Nr. 2.9 GUV-R
500 Kapitel 2.10). Liegt eine Sach-
kundigenprüfung für eine Hebe-
bühne nicht vor, darf diese von
den Beschäftigten der WBD-AöR
nicht betrieben werden.

XXVIII. § 17 Abs. 8 wird Abs. 9

XXIX. § 17 Abs. 8 erhält folgende Fas-
sung:

(8) Entsprechen die Stellplätze oder
Transportwege nicht den techni-
schen Anforderungen der Abs. 2,
6 und 7 oder werden die Stellplät-
ze oder Transportwege entgegen
der Bestimmung des Abs. 5 nicht
in einem verkehrssicheren Zustand
gehalten, kann die WBD-AöR den
Vollservice einer Abfuhr so lange
ablehnen, bis diese Vorschriften
eingehalten werden.

XXX. § 18 Abs. 2 erhält folgende Fas-
sung:

(2) Auf den Recyclinghöfen werden
folgende Abfälle angenommen:

1. Abfälle aus Haushaltungen und
hausmüllähnliche Abfälle aus 
Industrie und Gewerbe, soweit
sie zeitweilig vermehrt anfallen,
bis 1,0 cbm,

2. Sperrgut/Sperrmüll aus Haushal-
tungen sowie Sperrgut/Sperr-
müll aus Industrie und Gewerbe
bis zu einer Menge von 
5,0 cbm,
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3. Elektro- und Elektronikgeräte
gemäß § 10 Abs. 5 unterteilt in
folgende Gerätegruppen:

a) Haushaltsgroßgeräte, automa-
tische Ausgabegeräte,

b) Kühlgeräte,

c) Informations- und Telekom-
munikationsgeräte, Geräte der
Unterhaltungselektronik,

d) Gasentladungslampen,

e) Haushaltskleingeräte, Be-
leuchtungskörper, elektrische
und elektronische Werkzeuge,
Spielzeuge, Sport- und Frei-
zeitgeräte, Medizinprodukte,
Überwachungs- und Kontroll-
instrumente.

Bei Anlieferung von mehr als
20 Geräten der Gerätegrup-
pen a) bis c) sind der Anliefe-
rungsort und Zeitpunkt vorher
mit der WBD-AöR abzustim-
men.

4. Bauschutt (kein Baumischschutt)
bis 1,0 cbm,

5. Grünabfälle und Rasenschnitt
aus Haushaltungen sowie Grün-
abfälle und Rasenschnitt aus 
Industrie und Gewerbe,

6. Altglas, Altpapier, Leichtstoffver-
packungen sowie andere Wert-
stoffe aus Haushaltungen,

7. Altreifen aus Haushaltungen bis
5 Stück,

8. Altöle bekannter Herkunft aus
Haushaltungen,

9. schadstoffhaltige Abfälle aus
Haushaltungen und Kleingewer-
ben.
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XXXI. § 19 erhält folgende Fassung:

(1) Die Entsorgung von Abfällen
durch die WBD-AöR erfolgt in Ab-
fallentsorgungsanlagen Dritter,
derer sich die WBD-AöR bedient.
Dazu gehören u. a. die nachfol-
genden Anlagen:

1. Gemeinschafts-Müll-Verbren-
nungsanlage Niederrhein,
Buschhausener Straße, 
46049 Oberhausen,

2. Deponie Asdonkshof, 
Graftstraße 25, 
47475 Kamp-Lintfort,

3. Deponie Hubbelrath Nord, 
Erkrather Landstr. 1, 
40474 Düsseldorf,

4. Deponie Solinger Straße, 
Solinger Str. 14, 
42857 Remscheid,

5. Deponie Geldern Pont, 
Niersbroecker Weg, 
47608 Geldern-Pont,

6. Deponie Immigrath, 
Goethestr. 23, 
40806 Mettmann,

7. Deponie Industriestraße,
Industriestr. 15, 
42551 Velbert,

8. Deponie Grefrath, 
Lövelinger Str. 101, 
41472 Neuss,

9. Deponie Brüggen II, 
Oebeler Heide 15, 
41379 Brüggen,

10. Deponie Hünxe, Abfallentsor-
gungsgesellschaft 
Ruhrgebiet mbH, 
Waldaustr., 
46514 Schermbeck,

11. Deponie Eyller Berg, Ossendot
Umweltschutz GmbH, 
Südstr. 2, 
47475 Kamp-Lintfort.

(2) Abfälle, die bei Abfallentsor-
gungsanlagen oder Sammelstellen
angeliefert werden, sind bei den
Abfallentsorgungsanlagen ord-
nungsgemäß zu deklarieren und
sowohl dort als auch bei den
Sammelstellen so zu überlassen,
dass der Betriebsablauf in den Ab-
fallentsorgungsanlagen nicht be-
einträchtigt wird. Die Benutzung
der Abfallentsorgungsanlagen
richtet sich im Übrigen nach der
jeweiligen Benutzungsordnung.
Die Anweisungen des Personals
der Anlage sind zu befolgen. Die
Annahmebedingungen sind nach
Rücksprache mit der Abfallentsor-
gungsanlage im Einzelfall einzu-
halten; bei Nichteinhaltung oder
bei Überschreitung der Annahme-
werte der Deponieklasse II nach
Deponieverordnung gelten die
Abfälle im Sinne dieser Satzung
als ausgeschlossen.

Ist der Betrieb einer Abfallentsor-
gungsanlage gestört, so ist die
WBD-AöR insoweit vorüberge-
hend nicht zur Annahme der Ab-
fälle verpflichtet.

XXXII. § 20 Abs. 1 erhält folgende Fas-
sung:

(1) Jede(r) Abfallbesitzer/in ist ver-
pflichtet, der WBD-AöR Art und
Menge sowie jede wesentliche
Änderung der anfallenden Abfälle
zu melden. Bei Abfällen aus Haus-
haltungen trifft diese Verpflich-
tung nur den/die Grundstücks-
eigentümer/in.

XXXIII. § 20 Abs. 4 erhält folgende Fas-
sung:

(4) Auf Verlangen ist die Zu-
sammensetzung der Abfälle nach-
zuweisen. Die WBD-AöR ist be-
rechtigt, die Abfälle auf Kosten
des/der Besitzer(s)/in zu unter-
suchen oder durch Dritte unter-
suchen zu lassen.
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XXXIV. § 20 Abs. 5 erhält folgende Fas-
sung: 

(5) Ein Wechsel des/der An-
schlusspflichtigen ist der WBD-
AöR von dem/der bisherigen und
dem/der neuen Anschlusspflichti-
gen unverzüglich anzuzeigen.

XXXV. § 21 Abs. 1 erhält folgende Fas-
sung:

(1) Wird die Abfallentsorgung in-
folge höherer Gewalt, durch Be-
triebsstörungen, betriebsnotwen-
dige Arbeiten, behördliche Verfü-
gungen oder Verlegungen des
Zeitpunktes der Abfallentsorgung
vorübergehend eingeschränkt,
unterbrochen oder verspätet
durchgeführt, so besteht kein An-
spruch auf Schadensersatz. Im
Übrigen haftet die WBD-AöR nur
für Vorsatz und grobe Fahrlässig-
keit. Für Schäden aus der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit verbleibt es
bei der gesetzlichen Haftung.

XXXVI. § 21 Abs. 2 erhält folgende Fas-
sung:

(2) Die Anschlusspflichtigen und
sonstigen Benutzer/innen der Ein-
richtungen der Abfallentsorgung
haften für alle Schäden, die der
WBD-AöR oder einem Dritten
durch Verstöße gegen Bestim-
mungen dieser Satzung insbeson-
dere dadurch entstehen, dass die
zugelassenen Abfallbehältnisse,
Sammelcontainer, gelbe Tonnen
und Laubsäcke unsachgemäß be-
nutzt werden, oder dass gemäß 
§ 3 ausgeschlossene Abfälle in
Anlagen oder Einrichtungen der
Abfallentsorgung eingebracht
werden.

XXXVII. § 21 Abs. 3 erhält folgende Fas-
sung:

(3) Die Anschlusspflichtigen und
sonstigen Benutzer/innen haften
für alle Schäden, die der WBD-
AöR oder einem/einer Dritten
durch den nicht ordnungsgemä-
ßen Zustand der Stellplätze, der
Transportwege und der Hebebüh-
nen entstehen.

XXXVIII. § 24 erhält folgende Fassung:

(1) Ordnungswidrig handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen den Bestimmungen
des § 4 Abs. 2, 3 und 4 sein
Grundstück nicht an die Abfall-
entsorgung der WBD-AöR an-
schließt,

2. entgegen den Bestimmungen
des § 4 Abs. 2, 3 und 4 nicht
die auf dem Grundstück oder
sonst bei ihm anfallenden
überlassungspflichtigen Abfälle
der WBD-AöR zur Entsorgung
überlässt, soweit diese nicht
gemäß § 3 von der Entsorgung
durch die WBD-AöR ausge-
schlossen sind,

3. entgegen der Bestimmung des
§ 7 Abs. 2 angefallene Abfälle
unbefugt durchsucht oder
wegnimmt,

4. entgegen der Bestimmung des
§ 8 die Abfälle nicht getrennt
hält und in die dafür aus-
schließlich vorgesehenen Be-
hältnisse auf dem Grundstück
bzw. in die entsprechenden, im
Stadtgebiet zur Verfügung ge-
stellten Sammelcontainer ein-
bringt,

5. entgegen der Bestimmung des
§ 9 Abs.1

- Altglas/-papier außerhalb der
vorgeschriebenen Zeiten in
die vorgesehenen Container
einfüllt,

- Standorte für Sammel-
container verunreinigt oder
dort Abfälle ablagert,

6. entgegen den Bestimmungen
des § 11 Abs. 3 Sperrgut nicht
ordnungsgemäß bereitstellt
bzw. nicht als Einzelhaushalt
und mehr als haushaltsübliche
Mengen bereitstellt,

7. entgegen der Bestimmung des
§ 12 Abs. 3 spitze und scharfe
Gegenstände nicht in stich-
festen Behältern sammelt,

8. entgegen den Bestimmungen
des § 14 Abs. 4, 5 und 6 nicht
oder nicht rechtzeitig für die
ausreichenden Abfallbehält-
nisse sorgt,

9. entgegen der Bestimmung des
§ 15 Abs. 1 den Abfall in die
zugelassenen Abfallbehälter
bzw. Abfallsäcke so einfüllt,
dass die Anlagen und Einrich-
tungen sowie der Betrieb der
Abfallentsorgung gefährdet
oder besonders erschwert wer-
den,

10. entgegen der Bestimmung des
§ 15 Abs. 3 Erde, Schutt, sper-
rige Gegenstände und solche,
die Abfallbehältnisse, Sammel-
fahrzeuge oder Abfallentsor-
gungsanlagen zu beschädigen
mehr als unvermeidlich geeig-
net sind, ferner Eis, Schnee
und Flüssigkeiten, die zu unge-
wöhnlichen Verschmutzungen
führen können, in die Abfallbe-
hältnisse einfüllt,

11. entgegen den Bestimmungen
des § 15 Abs. 4 die Abfallbe-
hälter überfüllt, Abfälle, die der
öffentlichen Abfallentsorgung
zu überlassen sind, nicht in da-
für zugelassene Abfallbehälter
entsorgt bzw. die Abfallbehäl-
ter nicht ordnungsgemäß be-
nutzt,
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12. entgegen den Bestimmungen
des § 15 Abs. 5

- Abfälle in die Abfallbehält-
nisse einschlämmt, ein-
stampft oder einpresst

oder

- Abfälle in den Abfallbehäl-
tern verbrennt

oder

- für die Vorbehandlung
des Abfalles in besonderen
Anlagen die Zustimmung der
WBD-AöR nicht einholt,

13. entgegen den Bestimmungen
des § 15 Abs. 6 die Gewichte
der Abfallbehältnisse über-
schreitet,

14. entgegen den Bestimmungen
des § 16 Abs. 1 die Abfallbe-
hältnisse nicht ordnungsgemäß
und rechtzeitig zur Abfuhr be-
reitstellt oder nach ihrer Ent-
leerung am selben Tag wieder
zurückstellt,

15. entgegen den Bestimmungen
des § 17 Abs. 5 die Stellplätze
und Transportwege für die Ab-
fuhr nicht in verkehrssicherem
Zustand, insbesondere schnee-
und eisfrei hält, und bei Dun-
kelheit nicht beleuchtet sowie
bei Benutzung einer Hebebüh-
ne diese nicht in unfallsiche-
rem und betriebsbereitem Zu-
stand hält,

16. entgegen der Bestimmung des
§ 18 Abs. 3 die Anweisungen
des Personals der Recycling-
höfe nicht befolgt,

17. entgegen den Bestimmungen
des § 18 Abs. 4 gegen die
Vorschriften der Benutzungs-
ordnung an den Recycling-
höfen verstößt,

18. entgegen der Bestimmung des
§ 20 Abs. 1 seiner Verpflich-
tung nicht nachkommt, der
WBD-AöR Art, Beschaffenheit
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und Menge sowie jede wesent-
liche Änderung der anfallenden
Abfälle zu melden,

19. entgegen den Bestimmungen
des § 20 Abs. 2

- nicht alle für die ordnungsge-
mäße Abfallentsorgung erfor-
derlichen Auskünfte erteilt,

- nicht alle notwendigen Maß-
nahmen trifft, um die Entsor-
gung des Abfalls zu ermög-
lichen und zu sichern

oder

- den Beauftragten der WBD-
AöR keinen Zutritt zu Grund-
stücken, auf denen überlas-
sungspflichtige Abfälle anfal-
len, gewährt,

20. entgegen den Bestimmungen
des § 20 Abs. 4 nicht auf Ver-
langen des/der Beauftragten
der WBD-AöR die Zusammen-
setzung der Abfälle nachweist,

21. entgegen der Bestimmung des
§ 20 Abs. 5 einen Wechsel
des/der Anschlusspflichtigen
nicht unverzüglich anzeigt.

(2) Ordnungswidrig handelt
ferner, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig

1. entgegen der Bestimmung des
§ 3 Abs. 2 S. 2 der Abfallent-
sorgungsgebührensatzung die
erforderlichen Auskünfte nicht
erteilt,

2. entgegen der Bestimmung des
§ 4 Abs. 7 der Abfallentsor-
gungsgebührensatzung Abfälle
ungenehmigt anliefert.

(3) Diese Ordnungswidrigkeiten
können beim vorsätzlichen Verstoß
mit einer Geldbuße bis zu
50.000,00 € und im Übrigen mit 
einer Geldbuße bis zu 25.000,00 €
geahndet werden.

Artikel 2

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2011 in
Kraft. 

Vorstehende 3. Änderung der Satzung der
Wirtschaftsbetriebe Duisburg - Anstalt des
öffentlichen Rechts über die Abfallentsor-
gung in der Stadt Duisburg (Abfallentsor-
gungssatzung) wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) beim Zustandekommen dieser
Satzung kann gem. §§ 7 Abs. 6 Satz 1,
114a Abs. 3 Gemeindeordnung NRW
nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durch-
geführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht wor-
den,

c) der Vorsitzende des Verwaltungsrates
der Wirtschaftsbetriebe Duisburg -
Anstalt des öffentlichen Rechts hat
den Beschluss des Verwaltungsrates
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber den Wirtschaftsbetrieben
Duisburg - Anstalt des öffentlichen
Rechts vorher gerügt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.

Duisburg, den 08. Dezember 2010

Dr. Greulich
Vorsitzender des Verwaltungsrates

Patermann
Vorstand

Auskunft erteilt:
Frau Lorsche
Tel.-Nr.: 0203/283-3949
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Bekanntmachung der 2. Änderung der
Satzung der Wirtschaftsbetriebe 
Duisburg - Anstalt des öffentlichen
Rechts über die Erhebung von Gebüh-
ren für die Abfallentsorgung in der
Stadt Duisburg (Abfallentsorgungs-
gebührensatzung) vom 
08. Dezember 2010

Der Verwaltungsrat der Wirtschaftsbetrie-
be Duisburg - Anstalt des öffentlichen
Rechts (WBD-AöR) hat in seiner Sitzung
am 08.12.2010 die folgende Änderungs-
satzung beschlossen. 

Diese Satzung beruht auf:

- §§ 7, 9 und 114 a der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen
in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666),
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 17. Dezember 2009 (GV.
NRW. S. 950), in Verbindung mit der
Unternehmenssatzung der Stadt Duis-
burg über die Anstalt des öffentlichen
Rechts Wirtschaftsbetriebe Duisburg
vom 12. Dezember 2006 (Amtsblatt für
die Stadt Duisburg Nr. 63 vom 
29. Dezember 2006, S. 493 - 498), zu-
letzt geändert durch die 4. Änderung
der Unternehmenssatzung vom 
8. Oktober 2010 (Amtsblatt für die
Stadt Duisburg Nr. 41 vom 29.10.2010,
S. 407 - 408); 

- §§ 4 und 6 des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen
(KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW.
S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 30. Juni 2009 (GV. NRW S. 394).

- § 9 des Abfallgesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen (Landesabfallge-
setz) vom 21. Juni 1988 (GV. NRW. 
S. 250), zuletzt geändert durch Artikel 6
des Gesetzes vom 17. Dezember 2009
(GV. NRW. S. 863, 975);

Artikel 1

Die Satzung der Wirtschaftsbetriebe Duis-
burg - Anstalt des öffentlichen Rechts
über die Erhebung von Gebühren für die
Abfallentsorgung in der Stadt Duisburg
(Abfallentsorgungsgebührensatzung) vom
18. Dezember 2007 (veröffentlicht im
Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 52
vom 31. Dezember 2007, S. 474 - 501),
zuletzt geändert durch die 1. Änderung
der Abfallentsorgungssatzung vom 
14. Dezember 2009 (veröffentlicht im
Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 50
vom 31. Dezember 2009, S. 597 - 600),
wird wie folgt geändert:

I. § 1 erhält folgende Fassung:

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg - An-
stalt des öffentlichen Rechts (im Folgen-
den WBD-AöR genannt) erhebt für die
nach der Satzung der Wirtschaftsbetrie-
be Duisburg - Anstalt des öffentlichen
Rechts über die Abfallentsorgung in der
Stadt Duisburg (Abfallentsorgungssat-
zung) von ihr durchgeführte Entsorgung
von Abfällen Benutzungsgebühren nach
§ 6 Abs. 2 KAG.

II. § 2 erhält folgende Fassung:

(1) Die Benutzungsgebühren für die re-
gelmäßige Entsorgung sind Jahresge-
bühren und richten sich nach Art, Grö-
ße und Anzahl der Abfallbehältnisse
und Häufigkeit der Abfuhren sowie
nach dem Umfang der Serviceleistung.

(2) Bei wöchentlich einmaliger Abfuhr
werden zur Kostendeckung für das Ein-
sammeln, Befördern, Behandeln und La-
gern der Abfälle für ein Kalenderjahr
folgende Benutzungsgebühren erhoben:

Rolltonnen
je 60 l-Abfallbehälter
(ohne Vollservice) 214,00 €

je 60 l-Abfallbehälter
(mit Vollservice)
- Grundpreis 214,00 €
- normaler Serviceaufwand 76,00 €
- erhöhter Serviceaufwand 88,00 €

je 80 l-Abfallbehälter
(ohne Vollservice) 279,00 €

je 80 l-Abfallbehälter
(mit Vollservice)
- Grundpreis 279,00 €
- normaler Serviceaufwand 99,00 €
- erhöhter Serviceaufwand 113,00 €

je 120 l-Abfallbehälter
(ohne Vollservice) 403,00 €

je 120 l-Abfallbehälter
(mit Vollservice)
- Grundpreis 403,00 €
- normaler Serviceaufwand 137,00 €
- erhöhter Serviceaufwand 157,00 €

je 240 l-Abfallbehälter
(ohne Vollservice) 746,00 €

je 240 l-Abfallbehälter
(mit Vollservice)
- Grundpreis 746,00 €
- normaler Serviceaufwand 159,00 €
- erhöhter Serviceaufwand 183,00 €

Großbehälter (fahrbar)

je 660 l-Abfallgroßbehälter 2.456,00 €
je 770 l-Abfallgroßbehälter 2.759,00 €
je 1100 l-Abfallgroßbehälter 3.755,00 €

Bei erhöhter Abfuhrhäufigkeit erhöht
sich die Benutzungsgebühr entspre-
chend.

(3) Bei vierzehntäglicher Abfuhr werden
zur Kostendeckung für das Einsammeln,
Befördern, Behandeln und Lagern der
Abfälle für ein Kalenderjahr folgende
Benutzungsgebühren erhoben:

Rolltonnen
je 60 l-Abfallbehälter
(ohne Vollservice) 133,00 €

je 60 l-Abfallbehälter
(mit Vollservice)
- Grundpreis 133,00 €
- normaler Serviceaufwand 42,00 €
- erhöhter Serviceaufwand 46,00 €

je 80 l-Abfallbehälter
(ohne Vollservice) 173,00 €
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(5) Für die Annahme und die Entsor-
gung der folgenden gemäß § 18 Abs. 2
der Abfallentsorgungssatzung auf den
Recyclinghöfen der WBD-AöR angelie-
ferten Abfälle werden nachstehende
Gebühren erhoben:

1. Hausmüll/hausmüllähnlicher 
Gewerbeabfall
- Kleinstmenge bis 0,1 cbm 2,00 €
- Anlieferung bis 0,5 cbm   7,50 €
- Anlieferung bis 1,0 cbm 15,00 €

2. Sperrgut/Sperrmüll aus Industrie und
Gewerbe 30,00 EUR/cbm

3. Bauschutt aus Haushaltungen, 
Industrie und Gewerbe
- Kleinstmenge bis 0,1 cbm 2,00 €
- Anlieferung bis 0,5 cbm 7,50 €
- Anlieferung bis 1,0 cbm 15,00 €

4. Altöl aus Haushaltungen 1,00 €/kg

5. Rasenschnitt und Grünabfälle aus 
Industrie und Gewerbe bis zu 
einer Höchstmenge von 5,0 cbm
- Anlieferung je 

angefangener cbm 12,00 €

6. Bauholz
- Kleinstmenge bis 0,1 cbm 2,00 €
- Anlieferung bis 0,5 cbm 7,50 €
- Anlieferung bis 1,0 cbm 15,00 €
- Anlieferung ab 1,0 cbm 

je angefangener cbm 15,00 €

Die Annahme und die Entsorgung der
übrigen nach § 18 Abs. 2 der Abfall-
entsorgungssatzung angelieferten Ab-
fälle sind „gebührenfrei“.

(6) Für die einmalige Abfuhr von Abfall-
behältern (Sondereinzelleerung nach 
§ 14 Abs. 8 der Abfallentsorgungssat-
zung) werden nachstehende Gebühren
erhoben:

- je 60 l-Abfallbehälter        14,00 €
- je 80 l-Abfallbehälter        16,00 €
- je 120 l-Abfallbehälter     19,00 €
- je 240 l-Abfallbehälter      27,00 €
- je 660 l-Abfallbehälter       50,00 €
- je 770 l-Abfallbehälter      55,00 €
- je 1100 l-Abfallbehälter     72,00 €

je 80 l-Abfallbehälter
(mit Vollservice)
- Grundpreis 173,00 €
- normaler Serviceaufwand 48,00 €
- erhöhter Serviceaufwand 54,00 €

je 120 l-Abfallbehälter
(ohne Vollservice) 248,00 €

je 120 l-Abfallbehälter
(mit Vollservice)
- Grundpreis 248,00 €
- normaler Serviceaufwand 69,00 €
- erhöhter Serviceaufwand 77,00 €

je 240 l-Abfallbehälter
(ohne Vollservice) 441,00 €

je 240 l-Abfallbehälter
(mit Vollservice)
- Grundpreis 441,00 €
- normaler Serviceaufwand 79,00 €
- erhöhter Serviceaufwand 91,00 €

Großbehälter (fahrbar)

je 660 l-Abfallgroßbehälter 1.510,00 €
je 770 l-Abfallgroßbehälter 1.689,00 €
je 1100 l-Abfallgroßbehälter 2.314,00 €

Biotonnen
(Leerung Januar bis Dezember)

je 80 l-Abfallbehälter 74,00 €
je 120 l-Abfallbehälter 98,00 €
je 240 l-Abfallbehälter 166,00 €

Biotonnen
(Gartensaisonbehälter, Leerung April bis
Dezember)

je 80 l-Abfallbehälter 55,50 €
je 120 l-Abfallbehälter 73,50 €
je 240 l-Abfallbehälter 124,50 €

(4) Für die Entsorgung von zeitweilig
stärker anfallendem Abfall in Abfall-
säcken werden als Benutzungsgebühr

je 70-l-Abfallsack 3,00 €

erhoben.

(7) Für die gesonderte Abholung von
Sperrgut nach § 11 Abs. 2 S. 3-5 und
§ 11 Abs. 3 S. 3 der Abfallentsor-
gungssatzung werden nachstehende
Gebühren erhoben:

- Sperrgut-Express-Service 1
(§ 11 Abs. 2 S. 3-4 Abfall-
entsorgungssatzung)
Anmeldung bis 12.00 Uhr/
Abholung nächster Tag    30,00 €

- Sperrgut-Express-Service 2
(§ 11 Abs. 2 S. 3, 5 Abfall-
entsorgungssatzung)
Anmeldung bis 10.00 Uhr/
Abholung gleicher Tag     60,00 €

- Heraustrage-Service
(§ 11 Abs. 3 S. 3 Abfall-
entsorgungssatzung)
je angefangene halbe 
Stunde                            50,00 €

(8) Für die Befreiung vom Anschluss-
und Benutzungszwang (§ 6 Abs. 3 Ab-
fallentsorgungssatzung) wird die nach-
stehende Gebühr erhoben:

- Genehmigung                  26,00 €

Wird ein Antrag auf Befreiung vom
Anschluss- und Benutzungszwang ab-
gelehnt oder vor seiner Entscheidung
zurückgenommen, so ist eine Gebühr
in Höhe von 13,00 € zu erheben.

III. § 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Die Gebührenpflicht für die regel-
mäßige Entsorgung entsteht mit dem
ersten Tag des auf den Beginn der Ab-
fallentsorgung folgenden Monats. Sie
erlischt mit dem letzten Tage des lau-
fenden Monats, in dem die Abfallent-
sorgung eingestellt wird. Entsprechen-
des gilt bei einem Wechsel des/der Ge-
bührenpflichtigen oder einer Ände-
rung der Berechnungsgrundlagen. So-
fern die Reduzierung des bereitgestell-
ten Volumens trotz eines rechtzeitigen
Antrags (§ 14 Abs. 4 Abfallentsor-
gungssatzung) nicht innerhalb des
Monats erfolgt, auf den sich der 
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Bekanntmachung der 3. Änderung der
Satzung der Wirtschaftsbetriebe Duis-
burg - Anstalt des öffentlichen Rechts
über die Straßenreinigung und die Er-
hebung von Straßenreinigungsgebüh-
ren in der Stadt Duisburg (Straßenrei-
nigungs- und Gebührensatzung) vom
08. Dezember 2010

Der Verwaltungsrat der Wirtschaftsbetrie-
be Duisburg - Anstalt des öffentlichen
Rechts (WBD-AöR) hat in seiner Sitzung
am 8. Dezember 2010 auf der Grundlage
der vorgelegten Gebührenbedarfsberech-
nung die folgende Änderungssatzung be-
schlossen.

Diese Satzung beruht auf:

- §§ 7 und 114a der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 
17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950),
in Verbindung mit der Unternehmens-
satzung der Stadt Duisburg über die An-
stalt des öffentlichen Rechts Wirt-
schaftsbetriebe Duisburg vom 
12. Dezember 2006 (Amtsblatt für die
Stadt Duisburg Nr. 63 vom 
29. Dezember 2006, S. 493 - 498), 
zuletzt geändert durch die 4. Änderung
der Unternehmenssatzung vom 
8. Oktober 2010 (Amtsblatt für die
Stadt Duisburg Nr. 41 vom 29. Oktober
2010, S. 407 - 408);

- §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reini-
gung öffentlicher Straßen (Straßenreini-
gungsgesetz NRW) vom 18. Dezember
1975 (GV. NW. S. 706), berichtigt (GV.
NW. 1976 S. 12), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. 
S. 390);

- §§ 4 und 6 des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen
(KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW.
S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 30. Juni 2009 (GV. NRW S. 394).

Antrag bezieht, wird für den folgen-
den Zeitraum der Anteil der festge-
setzten Gebühr erstattet, der auf das
einzuziehende Volumen entfällt. Die
Erstattung ist innerhalb von drei Mo-
naten nach Bekanntgabe der geänder-
ten Gebührenfestsetzung bei der
WBD-AöR zu beantragen.

IV. § 4 Abs. 6 erhält folgende Fassung:

(6) Wird die Abfallentsorgung infolge
höherer Gewalt, durch Betriebsstörun-
gen, betriebsnotwendige Arbeiten, be-
hördliche Verfügungen oder Verlegun-
gen des Zeitpunktes der Abfallentsor-
gung vorübergehend eingeschränkt,
unterbrochen oder verspätet durchge-
führt, haben die Gebührenschuldner
keinen Anspruch auf Gebührenminde-
rung.
Wird die Abfallentsorgung aus einem
anderen als in Satz 1 genannten und
nicht von dem/der Gebührenschuld-
ner/in zu vertretenden Grund von der
WBD-AöR nicht durchgeführt, haben
diese nur dann einen Anspruch auf
Gebührenminderung, wenn die WBD-
AöR die Möglichkeit hatte, die Abfall-
entsorgung zeitnah nachzuholen. Dies
setzt voraus, dass der/die Gebühren-
schuldner/in die WBD-AöR unverzüg-
lich über die nicht durchgeführte Lee-
rung in Kenntnis setzt. Der Anspruch
auf Gebührenminderung ist innerhalb
von drei Monaten nach der nicht
durchgeführten Leerung bei der WBD-
AöR zu beantragen.

Artikel 2

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2011 in
Kraft. 

Vorstehende 2. Änderung der Satzung der
Wirtschaftsbetriebe Duisburg - Anstalt des
öffentlichen Rechts über die Erhebung von
Gebühren für die Abfallentsorgung in der
Stadt Duisburg (Abfallentsorgungsgebüh-
rensatzung) wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
beim Zustandekommen dieser Satzung
kann gem. §§ 7 Abs. 6 Satz 1, 114a 
Abs. 3 Gemeindeordnung NRW nach Ab-
lauf eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht wor-
den,

c) der Vorsitzende des Verwaltungsrates
der Wirtschaftsbetriebe Duisburg - An-
stalt des öffentlichen Rechts hat den
Beschluss des Verwaltungsrates vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber den Wirtschaftsbetrieben
Duisburg - Anstalt des öffentlichen
Rechts vorher gerügt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.

Duisburg, den 08. Dezember 2010

Dr. Greulich
Vorsitzender des Verwaltungsrates

Patermann
Vorstand

Auskunft erteilt:
Frau Lorsche
Tel.-Nr.: 0203/283-3949
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Artikel 1

Die Satzung der Wirtschaftsbetriebe Duis-
burg - Anstalt des öffentlichen Rechts
über die Straßenreinigung und die Erhe-
bung von Straßenreinigungsgebühren in
der Stadt Duisburg (Straßenreinigungs-
und Gebührensatzung) vom 
18. Dezember 2007 (veröffentlicht im
Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 52
vom 31. Dezember 2007, S. 502 - 552),
zuletzt geändert durch die 2. Änderung
der Straßenreinigungs- und Gebührensat-
zung vom 14. Dezember 2009 (veröffent-
licht im Amtsblatt für die Stadt Duisburg
Nr. 50 vom 31. Dezember 2009, S. 601 -
615), wird wie folgt geändert:

I. § 1 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fas-
sung:

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg - An-
stalt des öffentlichen Rechts (im Fol-
genden WBD-AöR genannt) betreibt
die Reinigung der dem öffentlichen
Verkehr gewidmeten Straßen, Wege
und Plätze (öffentliche Straßen) inner-
halb der geschlossenen Ortslagen, bei
Bundesstraßen, Landstraßen und Kreis-
straßen jedoch nur der Ortsdurchfahr-
ten, als öffentliche Einrichtung, soweit
die Reinigung nicht nach § 2 den An-
lieger(n)/innen übertragen wird.

II. § 3 Abs. 4 Satz 1 erhält folgende Fas-
sung:

Die Winterwartung der Fahrbahnen
obliegt in Reinigungsklasse A in der
Regel den Anlieger(n)/innen und in 
allen anderen Reinigungsklassen der
WBD-AöR.

III. § 4 Abs. 6 wird Abs. 7

IV. § 4 Abs. 6 erhält folgende Fassung:

Nach Beendigung der Schnee- und Eis-
glätte haben die Anlieger/innen alle
auf Gehwegen und Fahrbahnen auf-
gebrachten Streumittel unverzüglich
zu beseitigen, sofern ihnen die Winter-

wartung nach § 3 Abs. 4 und 5 über-
tragen ist.

V. § 5 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

Die Winterwartung durch die WBD-
AöR richtet sich nach dem Winter-
dienstverzeichnis. Nach der Verkehrs-
bedeutung der Straßen ist der Winter-
dienst in drei Winterdienststufen 
(= Dringlichkeitsstufen) eingeteilt. Die
Straßen der Stufe 2 werden grundsätz-
lich erst nach vollständiger Versorgung
der Straßen der Stufe 1 abgefahren
und die der Stufe 3 erst nach vollstän-
diger Versorgung der Stufe 2.

VI. § 5 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

Straßenreinigungs- und Winterdienst-
verzeichnis werden unter Berücksichti-
gung der gesetzlichen Vorschriften von
der WBD-AöR nach betrieblichen Ge-
sichtspunkten erstellt.

VII. § 6 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

Die WBD-AöR erhebt für die von ihr
durchgeführte Reinigung der öffent-
lichen Straßen und für deren Zugehö-
rigkeit zu einer entsprechenden Win-
terdienststufe Benutzungsgebühren
nach § 3 StrReinG NW in Verbindung
mit § 6 Abs. 2 KAG NW.

VIII.§ 8 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

Die Straßenreinigungsgebührensätze
werden nach Reinigungsklassen unter-
schiedlich festgesetzt. Sie betragen je
Meter Grundstücksseite und Jahr in
Klasse:
B 2,84 €
C 5,36 €
D 5,68 €
E 9,04 €
F 17,00 €
F1 8,52 €
G 24,08 €
G1 11,36 €
H 3,36 €
I 8,48 €

Für die Winterwartung werden zusätz-
liche Gebühren erhoben. Die Gebüh-
rensätze werden nach Winterdienst-
stufen unterschiedlich festgesetzt. Sie
betragen je Meter Grundstücksseite
und Jahr in Stufe:

1 1,84 €
2 0,92 €
3 0,28 €

IX. § 8 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fas-
sung:

Die Höhe der Benutzungsgebühr pro
Jahr ergibt sich für jede gereinigte
oder für die Winterwartung vorgese-
hene Straße durch Multiplikation der
Berechnungsmeter mit dem Gebüh-
rensatz der entsprechenden Reini-
gungsklasse bzw. Winterdienststufe.

X. § 10 Abs. 2 Satz 6 erhält folgende
Fassung:

Der Anspruch verjährt innerhalb eines
Monats nach Ablauf des Kalenderjah-
res, in dem er entstanden ist, wenn er
nicht vorher schriftlich bei der WBD-
AöR geltend gemacht wird.

XI. § 12 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig

- die ihm/ihr gemäß den Bestimmun-
gen der §§ 2 und 3 in Verbindung
mit dem Straßenreinigungsverzeich-
nis übertragenen und im § 4 im Ein-
zelnen bestimmten Reinigungspflich-
ten einschließlich der Winterwar-
tungspflichten nicht erfüllt,

- nicht gemäß der Bestimmung des 
§ 4 Abs. 1 unverzüglich nach 
Beendigung der Reinigung den 
Kehricht und sonstigen Unrat nach
Maßgabe der Abfallentsorgungssat-
zung entfernt,
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- entgegen der Bestimmung des § 4
Abs. 4 Einläufe in Entwässerungsan-
lagen oder Hydranten nicht von Eis
und Schnee frei hält,

- entgegen der Bestimmung des § 4
Abs. 4 Schnee und Eis von Grund-
stücken auf Gehwege oder Fahrbah-
nen schafft,

- entgegen der Bestimmung des § 4
Abs. 4 Gehwege, Baumscheiben
oder begrünte Flächen mit Salz und
anderen Auftaumitteln bestreut,

- entgegen der Bestimmung des § 4
Abs. 6 auf Gehwegen und Fahrbah-
nen aufgebrachte Streumittel nicht
unverzüglich nach Beendigung der
Schnee- und Eisglätte beseitigt,

- entgegen der Bestimmung des § 11
dem/der Beauftragten der WBD-AöR
nicht die erforderlichen Auskünfte
für die Errechnung der Gebühren er-
teilt,

- entgegen der Bestimmung des § 11
nicht zulässt, dass der/die Beauftrag-
te der WBD-AöR das Grundstück
betritt, um die Bemessungsgrund-
lagen festzustellen oder zu überprü-
fen.

XII. Das Straßenreinigungsverzeichnis (An-
lage zu § 3 Abs. 1) und das Winter-
dienstverzeichnis (Anlage zu § 3 
Abs. 4) werden wie folgt geändert:

Straßen- Straße / Reinigungs-
schlüssel Abschnitt klasse          

Stadtbezirk - Walsum - 91

8214 Banater Str. B
außer Stichwege und Verbindungsweg zur 
Ketteler Str.

8214 Banater Str.
Stichwege und Verbindungsweg zur Ketteler Str. A

8644 Hoevelerstr.
außer Verbindungsweg zur Holtener Str. B

8644 Hoevelerstr.
Verbindungsweg zur Holtener Str. A

Stadtbezirk - Hamborn - 92

1683 Hans-Sachs-Str.
Abzweigung zu den Häusern 50 - 72 B

2931 Theodor-Heuss-Str.
außer Sackgassen zu Nr. 5 - 7 u. Nr. 27 und 
Verbindung zur Oberhauser Allee D

2931 Theodor-Heuss-Str.
Sackgassen zu Nr. 5 - 7 u. Nr. 27 und 
Verbindung zur Oberhauser Allee A

Stadtbezirk - Meiderich-Beeck - 93

3145 Theo-Barkowski-Platz F

1508 Florastr.
Marktplatz Laar (Ecke Werthstr.) entfällt

1566 Gartsträucherstr.
und Parkplatz unter BAB E

1566 Gartsträucherstr.
Sackgasse zu Nr. 20 u. 22 entfällt

2328 Ritterstr.
von Anfang bis Bahnhofstr. E

2328 Ritterstr.
von Bahnhofstr. bis Philippstr. C

2710 Winterstr.
außer Sackgasse zu Nr. 2 - 2c E
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Straßen- Straße / Reinigungs-
schlüssel Abschnitt klasse          

Stadtbezirk - Homberg-Ruhrort-Baerl - 94

9095 Am Gorreshof
außer Sackgasse zu Nr. 7 - 9 B

9095 Am Gorreshof
Sackgasse zu Nr. 7 - 9 A

9096 Walnußweg B

5038 Duisburger Str.
von Denkmalsplatz bis Moerser Str. F

5042 Ehrenstr.
von Anfang bis Kronenstr. E

5042 Ehrenstr.
von Kronenstr. bis ca. 35 m hinter Tulpenstr. B

Stadtbezirk - Mitte - 95

1493 Fehrbellinstr. entfällt

1872 Kalkweg
außer Abzweigung zu Nr. 30 - 52 E

1872 Kalkweg
Abzweigung zu Nr. 30 - 52 B

2142 Musfeldstr.
außer Sackgasse zu Nr. 162 E

2921 Rheinbrückenauffahrt
(Brücke der Solidarität) E

Stadtbezirk - Rheinhausen - 96

6028 Am Zentralfriedhof B

6170 Bremerhavener Str. B

7001 Akazienweg
von Böschhof bis Ende außer
Sackgasse zu Nr. 2 - 26 B

7001 Akazienweg
Sackgasse zu Nr. 2 - 26 A

6047 Am Mühlenberg
außer Stichstr. zu Nr. 3 - 15 B

6047 Am Mühlenberg
Stichstr. zu Nr. 3 - 15 A

6051 An der Cölve D

6337 Geitlingstr. B
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Straßen- Straße / Reinigungs-
schlüssel Abschnitt klasse          

6575 Krefelder Str. 
von Schwarzenberger Str. bis Ende
außer Zufahrt zwischen Nr. 299 u. 311 D

6575 Krefelder Str.
Zufahrt zwischen Nr. 299 u. 311 A

6606 Lerchenweg
außer Stichwege
-RH- B

6606 Lerchenweg
Stichwege
-RH- A

6663 Meisenstr.
von Anfang bis Lerchenweg A

6663 Meisenstr.
von Lerchenweg bis Ende B

6700 Notfeld A

6726 Parallelstr. A

6771 Ringstr.
außer Stichwege
-RH- B

6771 Ringstr.
Stichwege zu Nr. 25d, 37 u. 59
-RH- A

6832 Schelmenweg
außer Nebenfahrbahn zu Nr. 75 - 83 D

6832 Schelmenweg
Nebenfahrbahn zu Nr. 75 - 83 B

6850 Schwarzenberger Str.
außer Nebenfahrbahnen und
Verbindung zur Krefelder Str. D

6850 Schwarzenberger Str.
Nebenfahrbahnen und
Verbindung zur Krefelder Str. B

6981 Winkelhauser Str.
von Anfang bis Bruchstr.
außer Stichwege B

6981 Winkelhauser Str.
von Bruchstr. bis Ende A
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Stadtbezirk - Süd - 97

3128 Alte Kaserne B

3131 Am Gebrannten Heidgen B

3130 Zum Eichelskamp B

2901 Ellernbruch
von Anfang bis Am Südgraben B

3123 Heinz-Trökes-Str.
von Anfang bis Johannes-Molzahn-Str. 
außer Sackgasse zwischen Nr. 54 u. 60 B

3123 Heinz-Trökes-Str.
Sackgasse zwischen Nr. 54 u. 60 A

3013 Konstanzer Str.
außer Verbindung zur Landshuter Str. B

3013 Konstanzer Str.
Verbindung zur Landshuter Str. A

3014 Landshuter Str.
außer Verbindung zur Konstanzer Str. B

3014 Landshuter Str.
Verbindung zur Konstanzer Str. A

2295 Reiserweg
außer Stichstr. zu Nr. 26a - 36c B

3078 Zum Bockekamp A

2854 Zum Steinhof
außer Nebenfahrbahn B

2854 Zum Steinhof
Nebenfahrbahn A

Straßen- Straße / Winter-
schlüssel Abschnitt dienststufe

Stadtbezirk - Walsum - 91

8804 August-Thyssen-Str. 2

8215 Barbarastr. 2

8613 Beckersloh
von Anfang bis Fasanenstr. 3

8621 Dr.-Hans-Böckler-Str.
außer Stichstraßen 1

8233 Goerdelerstr.
von Verbindungsweg zur
Douvermannstr. bis Canarisstr. 2
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8233 Goerdelerstr.
von Canarisstr. bis Stauffenbergstr. 1

8233 Goerdelerstr.
von Stauffenbergstr. bis
Wartenburgstr. außer Stichstraßen zu 
Nr. 51 u. 63 - 90 2

8637 Goethestr. 2

8638 Grabenstr. 2

8235 Grünstr.
außer Stichwege 1

8639 Hafenstr.
von Ackerstr. bis Römerstr. 1

8641 Heinestr. 2

8239 Hermannstr. 2

8410 Heuberg 2

8649 Hooverstr.
außer Verbindung zur Hoevelerstr. 2

1804 Im Eickelkamp
von Anfang bis Dinslaker Str. 1

8657 Kolpingstr. 2

8813 Marktstr. 2

8676 Prinzenstr. 2

2270 Prinz-Eugen-Str.
von Zechenstr. bis Aldenrader Str. 1

8425 Rheinstr.
von Königstr. bis Dr.-Wilhelm-Roelen-Str. entfällt

8690 Römerstr.
außer Verbindungsweg zur Kampstr. 1

8684 Sonnenstr.
außer Stichstraßen 1

8280 Stauffenbergstr.
von Friedrich-Ebert-Str. bis Goerdelerstr. 1

8689 Teichstr. 1

2635 Walsumer Str. 1
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Stadtbezirk - Hamborn - 92

1495 Feldstr.
von Warbruckstr. bis Zechenstr. 1

1006 Adamstr. 2

1205 August-Bebel-Platz 1

1292 Borussiastr. 2

1683 Hans-Sachs-Str.
außer Abzweigung zu den Häusern 50 - 72 2

1873 Kalthoffstr.
außer Stichweg zur Schule 1

1937 Kolpingstr.
von Beecker Str. bis Ende 1

2912 Konrad-Adenauer-Ring
außer Verbindung zur Wiener Str. 1

2078 Markgrafenstr.
außer Verbindungsweg zur Hans-Sachs-Str. 
und Nebenfahrbahn vor Nr. 130 1

2217 Ottostr. 2

2290 Reichenberger Str.
außer Stichweg zu Nr. 19 1

2344 Rote Str.
von Anfang bis Emscherstr. 1

2370 Sandstr.
von Wilhelmstr. bis Ende außer
Durchfahrt von Nr. 11 - 21 2

2392 Schillerstr. 2

2396 Schlachthofstr.
außer Sackgasse zu Nr. 44 1

2497 Sterkrader Str.
von Anfang bis Kalthoffstr. 2

2931 Theodor-Heuss-Str.
außer Sackgassen zu Nr. 5 - 7 u. Nr. 27 
und Verbindung zur Oberhauser Allee 1

2680 Weseler Str. 1

2723 Wolfstr. 2
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Stadtbezirk - Meiderich - 93

1176 Andreas-Hofer-Str. 2

1212 Austr. 1

3145 Theo-Barkowski-Platz 2

2548 Thomasstr.
von Friedrich-Ebert-Str. bis Werthstr. 1

2984 Arnold-Dehnen-Str.
außer Sackgasse zu Nr. 41 - 49 1

1204 Augustastr.
außer Sackgasse zu Nr. 21 - 27 1

1216 Bahnhofstr.
außer Marktplatz 1

1216 Bahnhofstr.
Marktplatz entfällt

2840 Berliner Str.
von Anfang bis Wiesbadener Str. 1

2840 Berliner Str.
von Wiesbadener Str. bis Straßenende entfällt

1318 Bruckhauser Str.
außer Sackgasse zu Nr. 28 - 38 2

1440 Eickenstr. 2

1480 Essen-Steeler-Str.
außer Sackgasse zu Nr. 9a - 19
und Nebenfahrbahn zu Nr. 6 - 16 1

1508 Florastr.
Marktplatz Laar (Ecke Werthstr.) entfällt

1510 Flottenstr.
von Anfang bis Goeckingkstr. 2

1519 Frankenstr.
von Bruckhauser Str. bis Andreas-Hofer-Str. 2

1587 Gerrickstr.
außer Sackgasse zu Nr. 41a - 43a 1

1603 Godesberger Str.
außer Verbindung zur Mayener Str. 1
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1771 Honigstr.
außer Sackgasse zu Nr. 50 - 60
und Weg zum Sportplatz 1

1774 Horststr.
außer Stichwege zu Nr. 36, 42 u. 48 1

1948 Koopmannstr.
von Anfang bis Oberhauser Str. 1

1948 Koopmannstr.
von Oberhauser Str. bis Ende 2

2052 Löwenburgstr. 2

2085 Matenastr. 1

2118 Möhlenkampstr.
außer Stichwege zwischen
Nr. 24 u. 26 und 36 u. 38 1

2173 Niebuhrstr. 2

2194 Obermeidericher Str.
außer Stichweg zwischen Nr. 135 u. 137 1

2207 Ostackerweg 1

2223 Papiermühlenstr. 1

2230 Paul-Bäumer-Str. 2

2521 Styrumer Str.
von Anfang bis Obermeidericher Str.
außer Nebenfahrbahn zu Nr. 5 u. 6 1

2533 Talbahnstr.
von Lösorter Str. bis Brückelstr.
außer Stichstr. neben Nr. 44 2

2641 Walzstr. 2

2679 Werthstr.
von Arndtstr. bis Austr. 2

2679 Werthstr.
von Austr. bis Thomasstr. außer
Nebenfahrbahn vor Nr. 12 u. 14 1

2682 Westender Str. 1
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Stadtbezirk - Homberg-Ruhrort-Baerl - 94

5016 Asberger Str.
außer Stichstr. zu Nr. 8 - 14 1

1242 Bergiusstr. 2

9017 Binsheimer Str.
Ortsdurchfahrt 1

5025 Blücherstr. 2

5029 Breslauer Str. 2

5030 Bruchstr.
von Anfang bis Asberger Str. 1

1367 Dammstr.
außer Zufahrt zwischen Nr. 25 u. 27
-RU- 1

5038 Duisburger Str.
von Denkmalsplatz bis Moerser Str. 1

5038 Duisburger Str.
von Friedhofsallee bis Ende
außer Verbindung zur Halener Str. 2

5042 Ehrenstr.
von Anfang bis Rheinpreußenstr. 3

5042 Ehrenstr.
von Rheinpreußenstr. bis ca. 35 m 
hinter Tulpenstr. 2

5055 Franzstr. 2

1660 Hafenstr.
außer Sackgasse zu Nr. 42 - 62
-RU- 1

1686 Harmoniestr. 2

5076 Hochfeldstr.
von Anfang bis Lauerstr. 2

5076 Hochfeldstr.
Lauerstr. bis Ende 1

9043 Hubertusstr.
-HB- 2

5098 Kirchstr.
außer Sackgassen zu
Nr. 28d - 30c und Nr. 122 - 138 1
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5102 Königsberger Str. 2

9051 Kreuzstr.
-HB- 2

1979 Krusestr.
von Hafenstr. bis Ruhrorter Str. 1

2003 Landwehrstr. 2

5111 Luisenstr.
-HO- 2

5187 Odenwaldstr.
außer Stichweg zu Nr. 2 - 8 2

5123 Ottostr.
außer Sackgassen 2

5125 Paßstr.
von Anfang bis Moerser Str. 1

5149 Schillerstr.
von Anfang bis Friedhofsallee
außer Verbindung zur Duisburger Str. 3

5158 Südstr.
außer Stichstr. zwischen Nr. 37 und 39 2

2663 Weinhagenstr. 2

5179 Wilhelmstr. 2

5183 Zollstr. 2

Stadtbezirk - Mitte - 95

2160 Neudorfer Markt
von Anfang bis Bismarckstr.
(ungerade Hausnummernseite) 1

1018 Aktienstr. 2

1201 Auf der Höhe
außer Sackgasse zu Nr. 15 - 23 1

1250 Bertaallee
außer Stichweg zu Nr. 8 2

1265 Bismarckstr. 1
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1281 Bodelschwinghstr. 2

1351 Claubergstr. 2

1352 Claudiusstr. entfällt

1422 Düsseldorfer Str.
von Friedrich-Wilhelm-Str. bis Ende 1

1474 Erlenstr.
von Anfang bis Fischerstr. 2

1479 Essenberger Str.
von Marientorstr. bis Butterweg
außer Stichstraßen zu Nr. 159 - 181 
und zu Nr. 248 - 254 1

1491 Fasanenstr. 2

1504 Fischerstr.
von Anfang bis Erlenstr. 2

1504 Fischerstr.
von Erlenstr. bis Markusstr. 3

1507 Fliederstr.
von Nikolaistr. bis Fischerstr. 2

1511 Flurstr. 2

1533 Friedrich-Albert-Lange-Platz
von Köhnenstr. bis Opernplatz 1

1534 Friedrich-Alfred-Str. 2

1599 Gneisenaustr.
von Anfang bis Gabrielkirchplatz 2

1599 Gneisenaustr.
von Gabrielkirchplatz bis Ende 3

1605 Goldstr.
von Anfang bis Dellplatz 3

1641 Grünstr. 2

1749 Hochfeldstr. 2

1872 Kalkweg
außer Abzweigung zu Nr. 30 - 52
und Stichweg zum Marienburger Ufer 1
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1876 Kammerstr.
von Anfang bis Lotharstr.
einschließlich südliche Nebenfahrbahn 1

1885 Karl-Lehr-Str. 1

1941 Königgrätzer Str.
von Moltkestr. bis Zieglerstr. entfällt

1943 Königsberger Allee
von Moltkestr. bis Zieglerstr. 2

2062 Mainstr. 2

2102 Meidericher Str. 1

2106 Memelstr. 2

2141 Musfeldplatz entfällt

2142 Musfeldstr.
außer Sackgasse zu Nr. 162 u.
Nebenfahrbahnen zu Nr. 105 - 131 2

2161 Neudorfer Str. 1

2177 Nikolaistr.
von Anfang bis Fliederstr. außer
Stichweg neben Nr. 62 2

2202 Oranienstr.
außer Sackgasse am Anfang der Straße 1

2222 Papendelle 3

3016 Paul-Rücker-Str.
von Anfang bis Am Schlütershof
einschließlich Abzweigung zu Nr. 6b 1

3016 Paul-Rücker-Str.
von Am Schlütershof bis In der Rheinau 
außer Sackgasse zu Nr. 87 - 93 2

2240 Peterstal 2

2263 Poststr.
außer Verbindung zur Venusgasse 1

2921 Rheinbrückenauffahrt
(Brücke der Solidarität) 1

2357 Saarbrücker Str.
von Anfang bis Trautenaustr. 1
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2389 Schifferstr. 1

2480 Stapeltor 1

2516 Stresemannstr. 1

2573 Uhlenhorststr.
von Koloniestr. bis Ortsschild entfällt

2643 Wanheimer Str.
von Brücke Bahnhof Süd bis Glaserstr. entfällt

2678 Werthauser Str. 1

2695 Wilhelm-Ketteler-Str. 2

2711 Wintgensstr.
außer Stichstr. zu Nr. 128 - 136 1

Stadtbezirk - Rheinhausen - 96

6028 Am Zentralfriedhof 1

6170 Bremerhavener Str. 1

6951 Walther-Rathenau-Platz 1

7044 Am Lepelsbusch 1

6047 Am Mühlenberg
außer Stichstr. zu Nr. 3 - 15 1

6079 Auf dem Berg 2

6082 Auf dem Dudel 2

6091 Auf dem Pickert
von Neustr. bis Ende außer
Stichstraßen und Sackgassen 1

6115 Beekstr. 2

6121 Beguinenstr.
von Anfang bis Lindenallee 2

6123 Behringstr. 2

6125 Bergheimer Str.
außer Stichstr. zu Nr. 111
-RH- 1
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6145 Bismarckstr.
von Anfang bis Walther-Rathenau-Str. 2

6145 Bismarckstr.
von Walther-Rathenau-Str. bis Ende 1

6154 Bogenstr.
von Breitenbachallee bis Heynenstr. entfällt

7158 Bonertstr.
von Anfang bis Wagnerstr.
außer Stichstr. zu Nr. 14 - 16b 1

7158 Bonertstr.
von Wagnerstr. bis Am Sportplatz 2

6157 Bonnacker 2

6169 Breitenbachallee 2

7080 Bremweg 1

6199 Dahlingstr.
außer Sackgassen und Abzweigungen 1

6217 Duisburger Str.
außer Sackgasse zu Nr. 39 1

6232 Eichenstr. 2

6319 Friedrich-Ebert-Str.
außer Ortsfahrbahnen 1

7092 Friemersheimer Str.
außer Stichstr. zwischen Nr. 32 und 40 
und zu Nr. 29 - 37
-RK- 2

6336 Geeststr. 2

6433 Hochemmericher Str. 2

6450 Hohenbudberger Str. 1

6452 Homberger Str. 3

6444 Höschenstr.
außer Sackgasse zu Nr. 4 - 6 2

7477 Im Niederfeld 2

6517 Jägerstr. 1
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6538 Kaiserstr.
außer Stichstr. neben Nr. 51 1

7545 Kapellener Str.
außer von Nr. 2 - 30 und
Sackgassen neben Nr. 3 u. 9
und zu Nr. 65 - 67 u. Nr. 72 - 78a 1

7558 Kirchstr.
-RK- 2

6575 Krefelder Str.
von Anfang bis Schwarzenberger Str. 1

6575 Krefelder Str.
von Schwarzenberger Str. bis Herkenweg 2

6575 Krefelder Str.
von Herkenweg bis Ende
außer Zufahrt zwischen Nr. 299 u. 311 1

6614 Lindenallee
außer Stichweg zu Nr. 52 - 60 1

6629 Maiblumenstr. 3

7678 Moerser Str.
von Nr. 36 bis Ende
-RK- 1

7691 Mühlenwinkelsweg
von Wagnerstr. bis Am Sportplatz 
außer Stichstr. zu Nr. 50 - 54 2

7695 Nelkenstr. 2

6696 Neustr.
von Anfang bis Unterstr. 1

6696 Neustr.
von Unterstr. bis Ende außer
Verbindungsweg zur Rembrandtstr. 2

7746 Pregelstr.
von Anfang bis Schulallee 3

6757 Reichsstr. 2

6763 Rheingoldstr. 1

6798 Rubensstr.
außer Stichstr. zu Nr. 2 - 14b 2

6832 Schelmenweg
außer Nebenfahrbahn zu Nr. 75 - 83 1
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7836 Schillerstr.
-RK- 2

6842 Schmiedestr. 2

6850 Schwarzenberger Str.
außer Nebenfahrbahnen und
Verbindungsstraße zur Krefelder Str. 1

6876 Steinacker 2

6913 Trompeter Str.
von Anfang bis Lohstr. außer Friedhofszufahrt 1

6920 Turmstr.
von Anfang bis Uerdinger Str. 1

6923 Uerdinger Str.
von Anfang bis Turmstr. außer
Stichstr. neben Nr. 59e 1

6934 Ulmenstr.
von Lindenallee bis Ende 2

6934 Ulmenstr.
(Polizeihof) entfällt

6936 Unterstr.
außer Sackgasse zu Nr. 6 - 10 1

7950 Wagnerstr.
außer Verbindungsweg zu
An den Siffen und Stichweg zu Nr. 6 1

6955 Walther-Rathenau-Str. 1

6964 Werthauser Str.
von Duisburger Str. bis Margarethenstr. 2

6964 Werthauser Str.
von Margarethenstr. bis Hochfelder Str. 1

6975 Wilhelmstr.
-RH- 1

6981 Winkelhauser Str.
von Anfang bis Bruchstr.
außer Stichwege 1
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Stadtbezirk - Süd - 97

1086 Am Heidberg
außer Stichstraßen 1

1114 Am Neuen Angerbach
außer Stichwege zu Nr. 52 - 82 1

1120 Am Rahmer Bach
außer Abzweigungen zu Nr. 4 und zu Nr. 26 - 32 1

3040 Am Röhrenwerk
bis Wendehammer entfällt

1170 An der Steinkaul 1

1178 Angerhauser Str.
von Mündelheimer Str. bis Angertaler Str. 
außer Stichstraßen 1

1179 Angermunder Str.
außer Sackgasse zu Nr. 290 - 302 1

1191 Arlberger Str. 1

1196 Atroper Str. 2

1221 Barberstr. 2

2895 Beim Knevelshof 1

2996 Bernkasteler Str. 1

1930 Cochemer Str.
außer Sackgasse zu Nr. 10 u. 16 2

1412 Druchter Weg 1

1421 Düsseldorfer Landstr.
außer Stichstraßen 1

1544 Friemersheimer Str.
von Wanheimer Str. bis Augsburger Str. 2

1607 Goslarer Str.
außer Verbindungsweg zu Am Grünen Hang 
und Stichstraßen 1

1635 Großenbaumer Allee
außer Stichweg zu Nr. 97a 1
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1690 Harzburger Str.
außer Stichwege 1

2000 Lambarenestr.
außer Stichstraßen 1

2007 Lauenburger Allee 1

2033 Lindenstr. 1

2053 Lüderitzallee
von Swakopmunder Str. bis Lambarenestr. 2

2053 Lüderitzallee
von Lambarenestr. bis Ende 1

2138 Mündelheimer Str.
außer Stichweg neben Nr. 181 1

2185 Nordhäuser Str.
außer Stichwege 1

3106 Obere Kaiserswerther Str. 1

2229 Passauer Str. 2

2239 Petersstr.
außer Sackgasse von Nr. 70 - 92 1

2282 Raiffeisenstr.
von Im Ährenfeld bis Düsseldorfer Landstr. 
außer Stichweg zu Nr. 183 2

2299 Remberger Str.
von Zufahrt Krankenhaus bis Cochemer Str. 
außer Sackgasse zu Nr. 50 2

2428 Schulz-Knaudt-Str. 1

2445 Sermer Str. 1

2587 Uerdinger Str.
von Im Haselbusch bis Mannesmannstr. 1

2587 Uerdinger Str.
von B 288 bis Sermer Str. 1

2572 Uhlenbroicher Weg
außer Verbindungswege zur 
Weierstr. und Vorm Grindsbruch 1
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2655 Wedauer Brücke entfällt

2656 Wedauer Str.
außer Nebenfahrbahn zu Nr. 18 - 34 1

2747 Zu den Erlen 1

2854 Zum Steinhof
außer Nebenfahrbahn 1

Artikel 2

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.

Duisburg - Anstalt des öffentlichen
Rechts vorher gerügt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.

Duisburg, den 08. Dezember 2010

Dr. Greulich
Vorsitzender des Verwaltungsrates

Patermann
Vorstand

Auskunft erteilt:
Herr Dunkel
Tel.-Nr.: 0203/283-7980

Bekanntmachung der 3. Änderung der
Satzung der Wirtschaftsbetriebe Duis-
burg - Anstalt des öffentlichen Rechts
über die Abwasserbeseitigung in der
Stadt Duisburg (Abwasserbeseiti-
gungssatzung) vom 08. Dezember 2010 

Der Verwaltungsrat der Wirtschaftsbetrie-
be Duisburg - Anstalt des öffentlichen
Rechts (WBD-AöR) hat in seiner Sitzung
am 08.12.2010 die folgende Änderungs-
satzung beschlossen. 

Diese Satzung beruht auf:

- §§ 7, 9 und 114 a der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfa-
len in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW.
S. 666), zuletzt geändert durch Artikel
4 des Gesetzes vom 17. Dezember
2009 (GV. NRW. S. 950), in Verbin-
dung mit der Unternehmenssatzung
der Stadt Duisburg über die Anstalt
des öffentlichen Rechts Wirtschaftsbe-
triebe Duisburg vom 12. Dezember
2006 (Amtsblatt für die Stadt Duisburg
Nr. 63 vom 29. Dezember 2006, 
S. 493 - 498), zuletzt geändert durch
die 4. Änderung der Unternehmenssat-
zung vom 8. Oktober 2010 (Amtsblatt
für die Stadt Duisburg Nr. 41 vom
29.10.2010, S. 407 - 408); 

- §§ 51 ff. des Wassergesetzes für das
Land Nordrhein-Westfalen (Landeswas-
sergesetz - LWG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 25. Juni 1995
(GV. NRW. S. 926), zuletzt geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
16. März 2010 (GV. NRW. S. 185 ff.);

- dem Gesetz zur Ordnung des Wasser-
haushaltes des Bundes (Wasserhaus-
haltsgesetz - WHG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 31. Juli 2009
(BGBl. I S. 2585 ff.). 

Artikel 1

Die Satzung der Wirtschaftsbetriebe Duis-
burg - Anstalt des öffentlichen Rechts
über die Abwasserbeseitigung in der Stadt
Duisburg (Abwasserbeseitigungssatzung)
vom 18. Dezember 2007 (veröffentlicht im
Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 52
vom 31. Dezember 2007, S. 450 - 463),
zuletzt geändert durch die 2. Änderung
der Satzung der Wirtschaftsbetriebe Duis-
burg - Anstalt des öffentlichen Rechts
über die Abwasserbeseitigung in der Stadt
Duisburg vom 14. Dezember 2009 (veröf-
fentlicht im Amtsblatt für die Stadt Duis-
burg Nr. 50 vom 31. Dezember 2009, 
S. 615 – 623), wird wie folgt geändert:

Vorstehende 3. Änderung der Satzung
der Wirtschaftsbetriebe Duisburg - An-
stalt des öffentlichen Rechts über die
Straßenreinigung und die Erhebung von
Straßenreinigungsgebühren in der Stadt
Duisburg (Straßenreinigungs- und Gebüh-
rensatzung) wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) beim Zustandekommen dieser
Satzung kann gem. §§ 7 Abs. 6 Satz 1,
114a Abs. 3 Gemeindeordnung NRW
nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht wor-
den,

c) der Vorsitzende des Verwaltungsrates
der Wirtschaftsbetriebe Duisburg -
Anstalt des öffentlichen Rechts hat
den Beschluss des Verwaltungsrates
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber den Wirtschaftsbetrieben
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I. § 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Der Wirtschaftsbetriebe Duisburg -
Anstalt des öffentlichen Rechts –im
Folgenden WBD-AöR genannt– 
obliegt die Stadtentwässerung ein-
schließlich der Abwasserbeseitigungs-
pflicht gemäß § 53 Absatz 1 LWG.
Die Abwasserbeseitigung umfasst das
Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Ein-
leiten, Versickern, Verregnen und Ver-
rieseln von Abwasser sowie das Ent-
wässern von Klärschlamm.

II. § 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

(2) Die WBD-AöR betreibt innerhalb
des Stadtgebietes der Stadt Duisburg
die Abwasserbeseitigung nach Maß-
gabe des Landeswassergesetzes als
öffentliche Aufgabe. Ziel dieser öf-
fentlichen Abwasserbeseitigung ist der
Schutz der Umwelt, insbesondere der
Gewässerschutz sowie eine ordnungs-
gemäße und wirtschaftliche Erfüllung
der Abwasserbeseitigungspflicht. Die-
sem Ziel dienen die Bestimmungen
dieser Satzung.

III. § 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Abwasser
Abwasser ist Schmutz- und Nieder-
schlagswasser im Sinne des § 54 
Abs. 1 WHG.

a) Schmutzwasser
Schmutzwasser ist nach § 54 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG das durch
häuslichen, gewerblichen, landwirt-
schaftlichen oder sonstigen Ge-
brauch in seinen Eigenschaften ver-
änderte und das bei Trockenwetter
damit zusammen abfließende Was-
ser. Als Schmutzwasser gelten nach
§ 54 Abs. 1 Satz 2 WHG auch die
aus Anlagen zum Behandeln, La-
gern und Ablagern von Abfällen
austretenden gesammelten Flüssig-
keiten.

b) Niederschlagswasser
Niederschlagswasser ist nach § 54
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WHG das von
Niederschlägen aus dem Bereich
von bebauten oder befestigten Flä-
chen gesammelt abfließende Was-
ser.

IV. § 2 Abs. 6 erhält folgende Fassung:

(6) Öffentliche Abwasseranlage
Zu den öffentlichen Abwasseranlagen
im Sinne dieser Satzung gehören:

a) das gesamte von der WBD-AöR be-
triebene Kanalnetz einschließlich
aller der Ableitung des Abwassers
dienenden technischen Einrichtun-
gen,

b) die von der WBD-AöR unterhalte-
nen Gräben, soweit sie zur Entwäs-
serung der angeschlossenen
Grundstücke vorgesehen sind,

c) von der WBD-AöR betriebene Klär-
anlagen und Mischwasserbehand-
lungsanlagen,

d) zentrale Versickerungsanlagen, die
von der WBD-AöR betrieben wer-
den,

e) Anlagen Dritter, soweit sich die
WBD-AöR zur Durchführung ihrer
Aufgabe dieser Anlagen bedient
und zu ihrer Unterhaltung beiträgt.

V. § 3 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

(4) Jeder Eigentumswechsel oder
Wechsel der Nutzungsberechtigung ist
der WBD-AöR binnen zwei Wochen
mitzuteilen. Unterbleibt die Mitteilung
innerhalb dieser Frist, so haften
der/die bisherige und der/die neue 
Eigentümer/in oder Nutzungsberech-
tigte gesamtschuldnerisch für die Zah-
lung der Abgaben und für sonstige in
der Übergangszeit entstandene Ver-
pflichtungen.

VI. § 5 erhält folgende Fassung:

(1) Bei Betriebsstörungen, vorüberge-
hender Außerbetriebsetzung der öf-
fentlichen Abwasseranlage oder bei
Auftreten von Mängeln und Schäden,
die durch Rückstau, gleichgültig aus
welcher Ursache, entstehen, haftet
die WBD-AöR nur, wenn der Schaden
durch Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit ihrer Bediensteten herbeigeführt
worden ist. Für Schäden aus der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit verbleibt es bei der
gesetzlichen Haftung. Die WBD-AöR
haftet nicht für Schäden, die durch
Nichtbeachtung der Bestimmungen
dieser Satzung, insbesondere der Vor-
schriften über Rückstausicherung (§ 8
Abs. 5-7) und Instandhaltung und
Reinhaltung der Grundstücksentwäs-
serungsanlagen (§ 8 Abs. 8 und § 24
Abs. 1), oder infolge unabwendbarer
Naturereignisse entstanden sind. Die
Bestimmungen des Haftpflichtgeset-
zes bleiben unberührt.

(2) Kann die in der Satzung Teil 3 vor-
gesehene Entsorgung wegen höherer
Gewalt nicht rechtzeitig durchgeführt
werden, hat der/die Grundstücks-
eigentümer/in keinen Anspruch auf
Schadensersatz oder Ermäßigung des
Beseitigungsentgeltes.

VII. § 6 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Der/Die Grundstückseigentümer/in
ist verpflichtet, die erstmalige Inbe-
triebnahme und wesentliche Änderun-
gen von Grundstücksentwässerungs-
anlagen (auch Teilanlagen) unverzüg-
lich der WBD-AöR anzuzeigen und
rechtzeitig vor Baubeginn die Zustim-
mung der WBD-AöR einzuholen. Eine
Anzeigepflicht besteht auch, wenn
Niederschlagswasser zum Zwecke der
weiteren Verwendung als Brauchwas-
ser aufgefangen und danach in die
öffentliche Abwasseranlage abgeleitet
wird.
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VIII. § 6 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

(2) Der/Die Grundstückseigentümer/in
hat die hergestellte Verbindung zwi-
schen Hausanschluss und Anschluss-
kanal oder deren Änderung vor Be-
ginn der Einleitung von der WBD-AöR
abnehmen zu lassen. Diese Abnahme
muss an der offenen Baugrube vor
Beginn der Einleitung stattfinden.
Wird dies versäumt, kann die WBD-
AöR auf Kosten des/der Grundstücks-
eigentümer(s)/in nachträglich eine Ab-
nahme oder eine Farbwasserprüfung
durchführen.

IX. § 6 Abs. 5 erhält folgende Fassung:

(5) Der/Die Grundstückseigentümer/in
hat die WBD-AöR auf Verlangen über
sämtliche Abwasser produzierenden
Betriebsvorgänge, eingesetzten Stoffe,
Reststoffe sowie Vorbehandlungsver-
fahren umfassend zu informieren. Die
WBD-AöR sichert dem/der Grund-
stückseigentümer/in hierfür die Wah-
rung des Datenschutzes zu.

X. § 6 Abs. 6 erhält folgende Fassung:

(6) Bei Abbruch eines mit einem An-
schluss versehenen Gebäudes hat
der/die Grundstückseigentümer/in die
WBD-AöR zu benachrichtigen. Der
Anschlusskanal wird von der WBD-
AöR auf Kosten des/der Grundstücks-
eigentümer(s)/in verschlossen oder be-
seitigt.

XI. § 6 Abs. 9 erhält folgende Fassung:

(9) Errichtet die WBD-AöR aus techni-
schen oder wirtschaftlichen Gründen
ein Druckentwässerungsnetz, so ist
der/die Eigentümer/in eines Grund-
stückes verpflichtet, seine/ihre Entwäs-
serungsanlage nach den Vorgaben der
WBD-AöR an dieses Netz anzuschlie-
ßen.

XII. § 6 Abs. 10 erhält folgende Fassung:

(10) Befindet sich auf dem Grund-
stück eine Kleinkläranlage oder eine
abflusslose Grube, so hat der/die
Grundstückseigentümer/in dies der
WBD-AöR anzuzeigen. Die baurecht-
lichen und wasserrechtlichen Vor-
schriften zur Genehmigung einer der-
artigen Anlage bleiben unberührt.

XIII. § 6 a Abs. 3 erhält folgende Fassung:

(3) Die Dichtheitsprüfung wird nur an-
erkannt, wenn sie von einem Sach-
kundigen durchgeführt wurde, der die
in der Verwaltungsvorschrift zu 
§ 61 a LWG NRW (RdErl. d. Ministeri-
ums für Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
–IV-7-031 002 0407– v. 31.3.2009)
bestimmten Anforderungen an die
Sachkunde erfüllt.

Die Sachkunde wird von den „Indus-
trie- und Handelskammern in NRW“,
den „Handwerkskammern des West-
deutschen Handwerkskammertags“
und der „Ingenieurkammer-Bau
Nordrhein-Westfalen“ –die hierüber
selbstständige Listen führen– festge-
stellt.
Diese Listen werden vom Landesamt
für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz des Landes NRW (LANUV
NRW) zu einer landesweiten Liste zu-
sammengeführt (www.lanuv.nrw.de).

Die Dichtheitsprüfung wird weiterhin
nur anerkannt, wenn die Bescheini-
gung über die Dichtheitsprüfung im
Interesse der Grundstückseigentüme-
rin/des Grundstückseigentümers fol-
gende Angaben und Unterlagen ent-
hält:

- notwendige Angaben zum geprüf-
ten Grundstück (Anschrift und Ge-
markung, Flur, Flurstück),

- das Prüfdatum,

- Angaben zum Prüfer (Unterneh-
men und Mitarbeiter/Gerätefüh-
rer/Unterschrift des Sachkundigen,
der die Prüfung durchgeführt hat),

- Lagen, Längen und Nennweiten
der geprüften Leitung(en) und 
sonstigen Entwässerungseinrich-
tungen,

- die Wasserverlustmengen bzw. der
Druckverlust innerhalb des Prüf-
zeitraums,

- Prüfverfahren,

- maßstäblichen Lageplan mit Dar-
stellung der Entwässerungsanla-
gen, Dimensionen und der Gebäu-
de,

- Auswertung und Ergebnis der Prü-
fung.

Bei Kamerauntersuchung ist der ver-
wendete Datenträger (bspw. CD,
DVD) oder eine Kopie davon auf Ver-
langen an die WBD-AöR auszuhändi-
gen.

Für die Bescheinigung über die Dicht-
heitsprüfung werden von der WBD-
AöR Formulare (Prüfprotokolle) zur
Verfügung gestellt.

Der/Die Grundstückseigentümer/in hat
dafür Sorge zu tragen, dass der von
ihm/ihr beauftragte Sachkundige die
Durchführung der Dichtheitsprüfung
schriftlich, per Email 
(dichtheitspruefung@wb-duisburg.de)
oder per Fax spätestens 3 Tage vor
Durchführung bei der WBD-AöR 
anzeigt.

XIV. § 6 a Abs. 4 erhält folgende Fassung:

(4) Innerhalb eines Monats nach der
Prüfung ist die Bescheinigung über
das Ergebnis der Dichtheitsprüfung
von dem/der Grundstückseigen-
tümer/in der WBD-AöR vorzulegen.
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XV. § 6 a Abs. 8 erhält folgende Fas-
sung:

(8) Erfüllen Personen, welche die
Dichtheitsprüfung durchführen,
nicht die Anforderungen an die
Sachkunde nach Absatz 3 oder ent-
spricht die Dichtheitsprüfungsbe-
scheinigung nicht den Anforderun-
gen in Absatz 3 dieser Satzung
wird die Bescheinigung über die
Dichtheitsprüfung (§ 61 a Abs. 3
Satz 3 LWG NRW) und damit auch
die Dichtheitsprüfung selbst von
der WBD-AöR nicht anerkannt.

XVI. § 7 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

(2) Die WBD-AöR stellt zum Zweck
der Abwasserbeseitigung auf dem
Gebiet der Stadt Duisburg und zum
Zweck der Verwertung und der Be-
seitigung der bei der öffentlichen
Abwasserbeseitigung anfallenden
Rückstände die erforderlichen Anla-
gen als öffentliche Einrichtung zur
Verfügung (öffentliche Abwasseran-
lagen). Die öffentlichen Abwasser-
anlagen bilden eine rechtliche und
wirtschaftliche Einheit. Auch um
Schäden an der öffentlichen Ab-
wasseranlage zu vermeiden, ist der
Zutritt zu dieser, das Arbeiten daran
o. Ä. nur mit vorheriger Zustim-
mung der WBD-AöR erlaubt.

XVII. § 7 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

(3) Art, Lage und Umfang der öf-
fentlichen Abwasseranlage sowie
Zeitpunkt ihrer Herstellung, Erwei-
terung, Erneuerung, Änderung, 
Sanierung oder Beseitigung be-
stimmt die WBD-AöR im Rahmen
der ihr obliegenden Abwasserbesei-
tigungspflicht.

XVIII. § 8 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Jede/r Eigentümer/in eines im
Stadtgebiet liegenden Grund-
stückes hat im Rahmen der Bestim-

mungen dieser Satzung Anspruch
darauf, dass die WBD-AöR ihm/ihr
den Anschluss seines/ihres Grund-
stückes an die öffentliche Abwas-
seranlage gewährt (Anschlussrecht).

XIX. § 8 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

(2) Das Anschlussrecht an die öf-
fentliche Abwasseranlage erstreckt
sich grundsätzlich nur auf solche
Grundstücke, die an eine betriebs-
fertige und aufnahmefähige Ab-
wasseranlage angeschlossen wer-
den können. Es ist ausgeschlossen,
soweit die WBD-AöR von der Ab-
wasserbeseitigungspflicht befreit
ist.

Die WBD-AöR kann das Anschluss-
recht versagen, wenn die Voraus-
setzungen des § 53 Abs. 4 Satz 1
LWG NRW zur Übertragung der
Abwasserbeseitigungspflicht auf
den/die Grundstückseigentümer/in
erfüllt sind. Dies gilt nicht, wenn
der/die Grundstückseigentümer/in
sich bereit erklärt, die mit dem An-
schluss verbundenen Mehraufwen-
dungen zu tragen und hierfür auf
Verlangen entsprechende Sicherheit
leistet.

XX. § 8 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

(3) Bei Grundstücken, bei denen
das Anschlussrecht nicht besteht,
kann die WBD-AöR dieses Recht
auf schriftlichen Antrag gewähren;
sie soll das Anschlussrecht ge-
währen, wenn der/die Antragstel-
ler/in sich bereit erklärt, die der
WBD-AöR durch die Herstellung
und den Betrieb entstehenden
Mehraufwendungen und Mehr-
kosten zu tragen und hierfür auf
Verlangen entsprechende Sicherheit
leistet.

XXI. § 8 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

(4) Die WBD-AöR kann auch die
vorübergehende Einleitung von Ab-
wasser und die vorübergehende
oder regelmäßige Einleitung von
Fremdwasser in die öffentlichen
Abwasseranlagen genehmigen,
wenn dabei die Vorschriften dieser
Satzung beachtet werden und be-
triebliche Interessen nicht ent-
gegenstehen. Gebührenrechtliche
Forderungen bleiben davon unbe-
rührt.

XXII. § 9 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

(4) Den Anschluss von unbebauten
Grundstücken kann die WBD-AöR
verlangen, wenn die Verrieselung
von Niederschlagswasser unzurei-
chend ist oder Missstände zur Folge
haben kann.

XXIII. § 9 Abs. 9 erhält folgende Fassung:

(9) Der Anschlusszwang besteht
nicht, wenn die in § 51 Absatz 2
Satz 1 LWG NRW genannten Vor-
aussetzungen für in landwirtschaft-
lichen Betrieben anfallendes Ab-
wasser oder für zur Wärmegewin-
nung benutztes Abwasser vorlie-
gen. Er gilt ferner nicht, soweit die
Abwasserbeseitigungspflicht gemäß
§ 53 Abs. 4 oder Abs. 5 LWG NRW
übertragen worden ist.

Der/Die Grundstückseigentümer/in
hat der WBD-AöR nachzuweisen,
dass die entsprechenden Vorausset-
zungen erfüllt sind.

XXIV. § 10 Abs. 4 erhält folgende Fas-
sung:

(4) Hinsichtlich des in landwirt-
schaftlichen Betrieben anfallenden
häuslichen Abwassers kann die
WBD-AöR jedoch den/die Grund-
stückseigentümer/in für die dem
Betrieb zugehörigen Personen auf
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Antrag vom Anschlusszwang be-
freien. Hierzu muss diese/r nach-
weisen, dass das Abwasser im Rah-
men der pflanzenbedarfsgerechten
Düngung auf landwirtschaftlich,
forstwirtschaftlich oder gärtnerisch
genutzten Böden ohne Beeinträch-
tigung des Wohls der Allgemeinheit
im Einklang mit den wasserrecht-
lichen, abfallrechtlichen, boden-
schutzrechtlichen und immissions-
schutzrechtlichen Bestimmungen
aufgebracht wird.

XXV. § 11 erhält folgende Fassung:

(1) In Gebieten mit Mischkanalisa-
tion muss jedes Grundstück einen
unterirdischen, unmittelbaren An-
schluss an die öffentlichen Abwas-
seranlagen haben, in Gebieten mit
Trennkanalisation je einen An-
schluss an den Schmutz- und an
den Niederschlagswasserkanal. Ge-
gebenenfalls kann ein weiterer An-
schluss erforderlich werden. Auf
Antrag kann ein Grundstück zwei
oder mehr Anschlüsse erhalten. Die
Entscheidung über Art und Zahl der
Anschlüsse trifft die WBD-AöR.

(2) Die WBD-AöR kann in be-
sonders gelagerten Fällen gestat-
ten, dass mehrere Grundstücke
durch gemeinsame Anschlusskanäle
an öffentliche Abwasseranlagen an-
geschlossen werden. Durch einen
gemeinsamen Anschluss wird die
Eigenschaft der Grundstücke als je-
weils selbstständige wirtschaftliche
Einheit nicht aufgehoben. Die 
Eigentums-, Unterhaltungs- und Be-
nutzungsrechte und -pflichten an
dem gemeinsamen Anschlusskanal
und die vorgenannten Rechte und
Pflichten bezüglich der gemeinsa-
men Grundstücksentwässerungsan-
lagen sind grundbuchlich zu 
sichern. Die Sicherung ist auch er-
forderlich, wenn Anschlusskanäle
durch Fremdgrundstücke zu öffent-
lichen Abwasseranlagen geführt
werden.

XXVI. § 12 erhält folgende Fassung:

(1) Die Herstellung, Erneuerung,
Veränderung, Beseitigung und
Unterhaltung der Anschlusskanäle
führt die WBD-AöR auf Kosten der
Grundstückseigentümer/innen
durch. Auf Antrag kann die WBD-
AöR Ausnahmen von dieser Rege-
lung zulassen. Die Reinigung, War-
tung und die Dichtheitsprüfung
nach § 61 a LWG obliegt allein den
Grundstückseigentümer(n)/innen.

(2) Vor Fertigstellung des An-
schlusskanals darf mit den Arbeiten
an dem Hausanschluss nicht be-
gonnen werden.

(3) Vor der Herstellung eines von
der WBD-AöR betriebenen Kanals,
an den das Grundstück angeschlos-
sen werden soll, hat der/die Grund-
stückseigentümer/in der WBD-AöR
auf schriftliche Anordnung inner-
halb einer in der Anordnung festzu-
setzenden Frist Pläne in zweifacher
Ausfertigung einzureichen. In den
Plänen sind der Anschlusskanal (La-
ge und Schnitt) und die für den
Hausanschluss erforderlichen Ände-
rungen und Ergänzungen einer vor-
handenen Entwässerungsanlage
des Grundstücks darzustellen.

(4) Kommt der/die Grundstücks-
eigentümer/in der Anordnung
innerhalb der gesetzten Frist nicht
nach, ist die WBD-AöR berechtigt,
den Anschlusskanal in der Weise
herzustellen, wie sie es nach der er-
kennbaren Lage der vorhandenen
Grundstücksentwässerungsanlagen
für zweckmäßig hält.

XXVII. § 13 Abs. 3 erhält folgende Fas-
sung:

(3) Das Benutzungsrecht ist hin-
sichtlich der Art und der Menge
des abgeleiteten Abwassers auf die
bei Anschlussnahme zu erwartende
Benutzung beschränkt. Beabsichtig-
te Änderungen mit Auswirkung auf

Menge und Zusammensetzung des
Abwassers (z.B. Betriebs- und Pro-
duktionsumstellungen) hat der/die
Grundstückseigentümer/in unauf-
gefordert und unverzüglich der
WBD-AöR mitzuteilen.

XXVIII.§ 13 Abs. 4 erhält folgende Fas-
sung:

(4) Die WBD-AöR kann das Benut-
zungsrecht ganz oder teilweise ein-
schränken (z. B. für Teilströme) oder
widerrufen, wenn der/die Grund-
stückseigentümer/in in die öffent-
lichen Abwasseranlagen entgegen
den Einleitungsbeschränkungen des
§ 16 Abwasser einleitet oder wenn
er/sie seine/ihre Sorgfaltspflichten
gemäß § 8 Abs. 8 nicht erfüllt.

Weiterhin kann die WBD-AöR das
Benutzungsrecht davon abhängig
machen, dass auf dem Grundstück
eine Vorbehandlung oder eine 
Rückhaltung und dosierte Ein-
leitung des Abwassers erfolgt.

XXIX. § 14 Abs. 2 erhält folgende Fas-
sung:

(2) Sollte sich beim Betrieb der
Grundstücksentwässerungsanlage
herausstellen, dass ein Fehlan-
schluss vorliegt, so ist dieser Fehlan-
schluss unverzüglich zu beseitigen.
Die Beseitigung des Fehlanschlusses
ist der WBD-AöR schriftlich mitzu-
teilen.

XXX. § 16 Abs. 3 erhält folgende Fas-
sung:

(3) Die Einleitung der in der Anlage
zu dieser Satzung aufgeführten
Stoffe ist grundsätzlich nur insoweit
zulässig, als die dort genannten
Grenzwerte eingehalten werden. 
Eine Verdünnung oder Vermischung
des Abwassers mit dem Ziel, diese
Grenzwerte einzuhalten, darf nicht
erfolgen. Die WBD-AöR behält sich
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vor, im Einzelfall abweichende
Grenzwerte festzusetzen. Dabei
sind die in der Anlage aufgeführ-
ten Untersuchungsmethoden an-
zuwenden. Die WBD-AöR kann in
begründeten Ausnahmefällen Ab-
weichungen von diesen Untersu-
chungsmethoden vorschreiben
oder zulassen.

XXXI. § 16 Abs. 4 erhält folgende Fas-
sung:

(4) Auch bei Einhaltung der Einlei-
tungsbeschränkungen kann die
WBD-AöR die Schmutzfracht für
einzelne Einleitungen begrenzen,
wenn dies zur Einhaltung der Be-
dingungen für die Erlaubnis zur
Einleitung von gereinigtem Was-
ser in ein Gewässer oder zur 
Sicherstellung einer geordneten
Klärschlammverwertung geboten
ist. Die WBD-AöR behält sich vor,
die Einleitungen bestimmter 
Stoffe gesondert zu regeln, wenn
Nachteile der unter § 16 Abs. 1
bezeichneten Art zu erwarten
sind.

XXXII. § 16 Abs. 5 erhält folgende Fas-
sung:

(5) Die WBD-AöR kann auf An-
trag Ausnahmen von den 
Abs. 2 - 3 zulassen, wenn nach-
teilige Wirkungen der unter § 16
Abs. 1 bezeichneten Art nicht zu
befürchten sind.

XXXIII. § 16 Abs. 6 erhält folgende Fas-
sung:

(6) Wer schädliche Stoffe der in
den Absätzen 1 und 2 genannten
Art in öffentliche Abwasseranla-
gen gelangen lässt (z. B. durch
Auslaufen von Behältern), hat
dies der WBD-AöR unverzüglich
anzuzeigen.

XXXIV. § 17 erhält folgende Fassung:

(1) Soweit auf Grundstücken Ab-
wasser anfällt, das nach § 16
nicht eingeleitet werden darf, hat
der/die Grundstückseigentümer/in
geeignete Maßnahmen zur Ver-
besserung der Abwasserqualität
vorzunehmen. Dies gilt auch für
das Niederschlagswasser, wenn
das von dem Grundstück abflie-
ßende Niederschlagswasser einen
Verschmutzungsgrad aufweist,
der die WBD-AöR zu einer Vorbe-
handlung verpflichtet. Zu den zu
ergreifenden Maßnahmen gehö-
ren insbesondere die Errichtung
oder die Erweiterung sowie der
Betrieb und die Unterhaltung 
einer privaten Abwasservorbe-
handlungsanlage.

Die Abwasservorbehandlungsan-
lagen müssen den einschlägigen
technischen und rechtlichen An-
forderungen entsprechen. Die
WBD-AöR kann darüber hinaus-
gehende Anforderungen an den
Bau, den Betrieb und die Unter-
haltung der Abwasservorbehand-
lungsanlagen stellen, sofern dies
im Einzelfall zum Schutz der öf-
fentlichen Abwasseranlage erfor-
derlich ist.

(2) Reichen die vorhandenen öf-
fentlichen Abwasseranlagen für
die Aufnahme des anfallenden
Abwassers nicht aus, so kann die
WBD-AöR den/die Grundstücks-
eigentümer/in verpflichten, geeig-
nete Einrichtungen zur Regulie-
rung der Einleitungsmenge auf
seine/ihre Kosten zu errichten, zu
betreiben und zu unterhalten.

XXXV. § 18 Abs. 1 erhält folgende Fas-
sung:

(1) Die WBD-AöR kann von Indi-
rekteinleitern jederzeit Auskunft
über Beschaffenheit, Zusammen-
setzung und Menge des in öffent-
liche Abwasseranlagen eingeleite-
ten oder einzuleitenden Abwas-

sers verlangen. Die WBD-AöR
kann ferner jederzeit, insbesonde-
re vor dem erstmaligen Einleiten
und vor einer Änderung der Be-
schaffenheit, Zusammensetzung
oder Menge des Abwassers, den
Nachweis verlangen, dass die Ein-
leitung nicht gegen § 16 verstößt.

XXXVI. § 18 Abs. 2 erhält folgende Fas-
sung:

(2) Die WBD-AöR ist jederzeit be-
rechtigt, Abwasseruntersuchun-
gen vorzunehmen. Die WBD-AöR
bestimmt aufgrund der Beschaf-
fenheit des Abwassers die Ent-
nahmestellen (z. B. Teilstrombe-
probung), die Anzahl der Proben,
die Art der Probenahme und den
Turnus der Entnahme sowie die
zu beprobenden Inhaltsstoffe des
Abwassers.

XXXVII. § 18 Abs. 3 erhält folgende Fas-
sung:

(3) Die WBD-AöR kann verlangen,
dass der/die Einleiter/in zur Selbst-
überwachung und zur Überwa-
chung durch die WBD-AöR auf 
eigene Kosten Probenahme-
schächte, automatische Messein-
richtungen und Probenahmegerä-
te einbaut. Die Aufzeichnungen
der Selbstüberwachung wie
Messstreifen, Probenahmeproto-
kolle, Analysen und Betriebs-
bücher sind 3 Jahre lang aufzu-
bewahren und auf Verlangen der
WBD-AöR vorzulegen.

XXXVIII. § 18 Abs. 4 erhält folgende Fas-
sung:

(4) Die WBD-AöR kann verlangen,
dass der/die Einleiter/in die Ab-
wassermenge und Abwasser-
qualität der Einleitungen durch
Selbstüberwachung ständig kon-
trolliert. Den Umfang der Selbst-
überwachung bestimmt die 
WBD-AöR.
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XXXIX. § 19 erhält folgende Fassung:

(1) Einleiter/innen von Gewerbe-
und Industrieabwasser haben auf
Verlangen der WBD-AöR eine/n
Betriebsbeauftragte/n für Abwas-
ser und dessen/deren Vertreter/in
zu bestellen. Dessen/Deren Na-
men, Anschriften und Rufnum-
mern sind der WBD-AöR zu be-
nennen.

(2) Der/Die Betriebsbeauftragte
für Abwasser ist neben dem/der
Grundstückseigentümer/in ver-
pflichtet,

a) darüber zu wachen, dass bei
der Abwassereinleitung die Be-
stimmungen dieser Satzung
eingehalten werden,

b) Störungen beim Betrieb von
Grundstücksentwässerungsan-
lagen unverzüglich der WBD-
AöR zu melden und

c) über Datum, Zeitdauer und Ur-
sache von Störungen Buch zu
führen und die Aufzeichnun-
gen 3 Jahre lang aufzubewah-
ren. Die Aufzeichnungen sind
der WBD-AöR auf Verlangen
vorzulegen.

XL. § 20 Abs. 1 erhält folgende Fas-
sung:

(1) Die WBD-AöR betreibt in ih-
rem Gebiet die Entsorgung der
Kleinkläranlagen und abflusslosen
Gruben als öffentliche Einrich-
tung. Diese bildet eine rechtliche
und wirtschaftliche Einheit. Die
Entsorgung umfasst die Entlee-
rung des Abwassers aus abflusslo-
sen Gruben und die Schlamm-
entnahme aus Kleinkläranlagen
sowie Abfuhr und Behandlung
der Anlageninhalte. Zur Durch-
führung der Entsorgung kann sich
die WBD-AöR Dritter bedienen.

XLI. § 21 erhält folgende Fassung:

(1) Jede/r Grundstückseigen-
tümer/in ist vorbehaltlich der Ein-
schränkungen in dieser Satzung
berechtigt, von der WBD-AöR die
Entsorgung seiner/ihrer Kleinklär-
anlagen und abflusslosen Gruben
und die Übernahme des Inhaltes
zu verlangen.

(2) Von der Entsorgung durch die
WBD-AöR im Rahmen dieser Sat-
zung sind Kleinkläranlagen und
abflusslose Gruben auf Grund-
stücken ausgeschlossen, soweit
und solange die WBD-AöR gemäß
§ 53 Abs. 4 und 5 LWG von der
Entsorgung freigestellt ist.

XLII. § 23 erhält folgende Fassung:

(1) Jede/r Grundstückseigentü-
mer/in ist verpflichtet, die Entsor-
gung der Kleinkläranlagen und
abflusslosen Gruben ausschließ-
lich durch die WBD-AöR zuzulas-
sen und den zu entsorgenden In-
halt der WBD-AöR zu überlassen.

(2) Der Anschluss- und Benut-
zungszwang gilt auch für das in
landwirtschaftlichen Betrieben an-
fallende häusliche Abwasser. Die
WBD-AöR kann jedoch den/die
Grundstückseigentümer/in für die
dem Betrieb zugehörigen Perso-
nen auf Antrag vom Anschluss-
und Benutzungszwang befreien.
Im Übrigen gilt § 10 Abs. 4 und 5
entsprechend.

XLIII. § 24 Abs. 1 erhält folgende Fas-
sung:

(1) Die Kleinkläranlagen und ab-
flusslosen Gruben sind nach den
gemäß § 60 WHG und § 57 LWG
NRW jeweils in Betracht kommen-
den Regeln der Technik zu bauen,
zu betreiben und zu unterhalten.
Die Untere Umweltbehörde ord-
net in ihrer Funktion als Untere
Wasserbehörde bei Bedarf die 
Sanierung an.

XLIV. § 24 Abs. 3 erhält folgende Fas-
sung:

(3) Abflusslose Gruben müssen
wasserdicht und korrosionsbe-
ständig sein. Sie müssen über ein
Mindestfassungsvermögen von 
5 cbm je angeschlossenem/ange-
schlossener Einwohner/in bzw.
Benutzer/in verfügen. Sollte das in
Satz 1 vorgeschriebene Mindest-
fassungsvermögen im Einzelfall
unverhältnismäßig sein, kann es
reduziert werden. Dies gilt insbe-
sondere, wenn der Einbau einer
Grube in der vorgeschriebenen
Größe wirtschaftlich unzumutbar
wäre. Die Entscheidung hierüber
trifft die WBD-AöR. Die Be- und
Entlüftung sind getrennt durchzu-
führen. Die Entlüftung ist so zu
führen, dass sie über dem Dach
des Wohngebäudes ausmündet.
In den Fällen, in denen eine na-
türliche Be- und Entlüftung nicht
ausreicht, ist eine Zwangslüftung
einzubauen.

XLV. § 24 Abs. 6 erhält folgende Fas-
sung:

(6) Im Rahmen der Überwa-
chungspflicht für Kleinkläranlagen
nach § 53 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6
LWG überprüft die WBD-AöR
durch regelmäßige Kontrollen den
ordnungsgemäßen Zustand der
Kleinkläranlagen. Sie kann sich
zur Erfüllung dieser Pflicht Dritter
bedienen.

XLVI. § 25 Abs. 1 erhält folgende Fas-
sung:

(1) Die Entsorgungsintervalle der
abflusslosen Gruben und der
Kleinkläranlagen ergeben sich
nach folgenden Kriterien:

a) Vollbiologische Kleinkläranla-
gen mit einer Bauartzulassung
vom Deutschen Institut für
Bautechnik (DIBt) sind 
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entsprechend den allgemein
anerkannten Regeln der Tech-
nik bei Bedarf, mindestens je-
doch im zweijährigen Abstand
zu entleeren, soweit auf der
Grundlage des § 57 LWG keine
anderen Regelungen einge-
führt worden sind.

b) Vollbiologische Kleinkläranla-
gen ohne Bauartzulassung sind
je nach Größe und Bedarf in
kürzeren Zeitintervallen zu ent-
sorgen, die von der WBD-AöR
im Einzelfall festgelegt werden,
soweit auf der Grundlage des
§ 57 LWG keine anderen Rege-
lungen eingeführt worden
sind.

c) Abflusslose Gruben sind bei
Bedarf, mindestens aber ein-
mal im Jahr zu entleeren. Ein
Bedarf liegt vor, wenn die ab-
flusslose Grube bis 50 % des
nutzbaren Speichervolumens
angefüllt ist. Ist die abflusslose
Grube mit einer Füllstandsan-
zeige und einer Warnanlage
ausgerüstet, so liegt ein Bedarf
vor, wenn die abflusslose Gru-
be bis auf 80 % des nutzbaren
Speichervolumens angefüllt ist.

XLVII. § 25 Abs. 2 erhält folgende Fas-
sung:

(2) Die Entleerung der Anlage ist
von dem/der Grundstückseigen-
tümer/in rechtzeitig, spätestens 
5 Werktage vorher, bei der WBD-
AöR zu beantragen.

XLVIII. § 25 Abs. 3 erhält folgende Fas-
sung:

(3) Wenn besondere Umstände
eine Entleerung erfordern oder
die Voraussetzungen für die Ent-
leerung gemäß § 25 Abs. 1 vor-
liegen und ein Antrag auf Entlee-
rung unterbleibt, kann die WBD-
AöR auch ohne vorherigen 

Antrag die Entleerung durchfüh-
ren oder durchführen lassen.

XLIX. § 25 Abs. 4 erhält folgende Fas-
sung:

(4) Die WBD-AöR kann den ge-
nauen Zeitpunkt, die Art und
Weise und den Umfang der Ent-
sorgung bestimmen. Zum Entsor-
gungstermin hat der/die Grund-
stückseigentümer/in die Kleinklär-
anlagen und abflusslosen Gruben
zugänglich zu machen und die
Zufahrt zu gewährleisten.

L. § 25 Abs. 6 erhält folgende Fas-
sung:

(6) Der Anlageninhalt geht mit
der Abfuhr in das Eigentum der
WBD-AöR über. Die WBD-AöR ist
nicht verpflichtet, darin nach ver-
lorenen Gegenständen zu suchen
oder suchen zu lassen. Werden
Wertgegenstände gefunden, sind
sie als Fundsachen zu behandeln.

LI. § 26 Abs. 1 Buchstabe b) erhält
folgende Fassung:

b) entgegen den Bestimmungen
des § 6

- ohne Zustimmung der WBD-
AöR eine private Grundstücks-
entwässerungsanlage in Be-
trieb nimmt und betreibt,

- seiner/ihrer Anzeigepflicht
nicht nachkommt,

- auf seinem/ihrem Grundstück
anfallendes Niederschlags-
wasser als Brauchwasser auf-
fängt, ohne dies der WBD-
AöR angezeigt zu haben,

- ohne die erforderliche vorhe-
rige Abnahme Abwasser ein-
leitet,

- Anordnungen von Beauftrag-
ten der WBD-AöR nicht be-
folgt oder

- die für die Aufgabenerledi-
gung erforderlichen Auskünf-
te nicht erteilt,

LII. § 26 Abs. 1 Buchstabe j) erhält
folgende Fassung:

j) entgegen den Bestimmungen
des § 12 Abs. 1 die Herstel-
lung, Erneuerung, Verände-
rung, Beseitigung und Unter-
haltung der Anschlusskanäle
durchführt, ohne dass die
WBD-AöR dies ausnahmsweise
zugelassen hat,

LIII. § 26 Abs. 1 Buchstabe p) erhält
folgende Fassung:

p) entgegen den Bestimmungen
des § 16 Abs. 6 die dort ge-
nannten Einleitungen der
WBD-AöR nicht unverzüglich
anzeigt,

LIV. § 26 Abs. 1 Buchstabe y) erhält
folgende Fassung:

y) entgegen § 25 Abs. 1 - 3 die
Entleerung nicht rechtzeitig be-
antragt oder entgegen § 25
Abs. 4 und 5 die Kleinkläranla-
ge oder abflusslose Grube
nicht zugänglich macht, die Zu-
fahrt nicht gewährleistet oder
die Kleinkläranlage oder ab-
flusslose Grube nicht ord-
nungsgemäß wieder in Betrieb
nimmt.
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Artikel 2

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2011 in
Kraft. 

Vorstehende 3. Änderung der Satzung der
Wirtschaftsbetriebe Duisburg - Anstalt des
öffentlichen Rechts über die Abwasserbe-
seitigung in der Stadt Duisburg (Abwas-
serbeseitigungssatzung) wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) beim Zustandekommen dieser
Satzung kann gem. §§ 7 Abs. 6 Satz 1,
114a Abs. 3 Gemeindeordnung NRW
nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Vorsitzende des Verwaltungsrates
der Wirtschaftsbetriebe Duisburg - An-
stalt des öffentlichen Rechts hat den
Beschluss des Verwaltungsrates vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber den Wirtschaftsbetrieben
Duisburg - Anstalt des öffentlichen
Rechts vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel er-
gibt.

Duisburg, den 08. Dezember 2010

Dr. Greulich
Vorsitzender des Verwaltungsrates

Patermann
Vorstand

Auskunft erteilt:
Frau Lorsche
Tel.-Nr.: 0203/283-3949

Bekanntmachung der 3. Änderung der
Satzung der Wirtschaftsbetriebe Duis-
burg - Anstalt des öffentlichen Rechts
über die Erhebung von Abwasserbe-
seitigungsgebühren, Abwasserabga-
bengebühren, Entgelten für die Ab-
fuhr von Schlamm und Abwasser aus
privaten Abwasserbehandlungsanla-
gen sowie über den Kostenersatz für
die Herstellung von Grundstücks-
anschlüssen in der Stadt Duisburg 
(Abwassergebührensatzung) vom 
08. Dezember 2010

Der Verwaltungsrat der Wirtschaftsbetrie-
be Duisburg - Anstalt des öffentlichen
Rechts (WBD-AöR) hat in seiner Sitzung
am 08.12.2010 auf Grundlage der vorge-
legten Gebührenbedarfsberechnung die
folgende Änderungssatzung beschlossen. 

Diese Satzung beruht auf:

- §§ 7, 9 und 114 a der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen
in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666),
zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GV.
NRW. S. 950), in Verbindung mit der
Unternehmenssatzung der Stadt Duis-
burg über die Anstalt des öffentlichen
Rechts Wirtschaftsbetriebe Duisburg
vom 12. Dezember 2006 (Amtsblatt für
die Stadt Duisburg Nr. 63 vom 
29. Dezember 2006, S. 493 - 498), zu-
letzt geändert durch die 4. Änderung
der Unternehmenssatzung vom 
8. Oktober 2010 (Amtsblatt für die
Stadt Duisburg Nr. 41 vom 29.10.2010,
S. 407 - 408); 

- §§ 1 und 9 Abs. 1 – 3 des Gesetzes
über Abgaben für das Einleiten von Ab-
wasser in Gewässer (Abwasserabgaben-
gesetz) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 18. Januar 2005 (BGBl. I
S. 114), zuletzt geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 11. August 2010
(BGBl. I S. 1163);

- §§ 64 und 65 des Wassergesetzes für
das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
wassergesetz – LWG NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 

25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 926), zu-
letzt geändert durch Art. 3 des Geset-
zes vom 16. März 2010 (GV. NRW. 
S. 185 ff.);

- §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommu-
nalabgabengesetzes (KAG) für das Land
Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober
1969 (GV. NRW. 1969 S. 712), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 30. Juni
2009 (GV. NRW. S. 394). 

Artikel 1

Die Satzung der Wirtschaftsbetriebe Duis-
burg - Anstalt des öffentlichen Rechts
über die Erhebung von Abwasserbeseiti-
gungsgebühren, Abwasserabgabengebüh-
ren, Entgelten für die Abfuhr von
Schlamm und Abwasser aus privaten Ab-
wasserbehandlungsanlagen sowie über
den Kostenersatz für die Herstellung von
Grundstücksanschlüssen (Abwassergebüh-
rensatzung) vom 18. Dezember 2007 (ver-
öffentlicht im Amtsblatt für die Stadt Duis-
burg Nr. 52/2007, S. 464 - 468), zuletzt
geändert durch die 2. Änderung der Sat-
zung über die Erhebung von Abwasserbe-
seitigungsgebühren, Abwasserabgabenge-
bühren, Entgelten für die Abfuhr von
Schlamm und Abwasser aus privaten Ab-
wasserbehandlungsanlagen sowie über
den Kostenersatz für die Herstellung von
Grundstücksanschlüssen vom 14.12.2009
(veröffentlicht im Amtsblatt für die Stadt
Duisburg Nr. 50 vom 31. Dezember 2009,
S. 624 - 626) wird wie folgt geändert:

I. § 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Wer das von der Wirtschaftsbetriebe
Duisburg - Anstalt des öffentlichen
Rechts –im Folgenden WBD-AöR ge-
nannt– und Dritten (Abwasserverbände
u. a.) betriebene einheitliche System
von öffentlichen Abwasseranlagen in
Anspruch nimmt, hat zur Deckung der
nach betriebswirtschaftlichen Grundsät-
zen ermittelten Kosten (§ 6 Abs. 2
KAG) sowie der anrechnungsfähigen
Verbandslasten (§ 7 Abs. 1 KAG) Benut-
zungsgebühren zu zahlen (Abwasser-
beseitigungsgebühren).
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II. § 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

(2) In die Benutzungsgebühr wird ge-
mäß § 65 LWG eingerechnet:

1. die von der WBD-AöR für eigene
Einleitungen zu entrichtende Ab-
wasserabgabe (§ 65 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 LWG),

2. die von den Abwasserverbänden
auf die WBD-AöR umgelegte Ab-
wasserabgabe (§ 65 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 LWG),

3. die Abwasserabgabe für die Ein-
leitung von Niederschlagswasser 
(§ 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. 
§ 64 Abs. 1 Satz 2 LWG).

Eingerechnet werden die von der
WBD-AöR im jeweiligen Jahr voraus-
sichtlich zu zahlenden Abgaben.

III. § 1 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

(4) Im Rahmen der Bestimmungen 
der Absätze 1 und 3 sind für Schmutz-
wasser gebührenpflichtig die Eigen-
tümer/innen, Miteigentümer/innen,
Nießbraucher/innen, Erbbauberechtig-
ten, Mieter/innen, Pächter/innen und
sonstigen Nutzungsberechtigten des
Grundstücks, von dem Abwasser in
die öffentlichen Abwasseranlagen ein-
geleitet wird oder auf dem Abwasser
anfällt, für das die WBD-AöR Abwas-
serabgaben zu zahlen hat.

IV. § 1 Abs. 5 erhält folgende Fassung:

(5) Im Rahmen der Bestimmungen des
Absatzes 1 sind für Niederschlagswas-
ser gebührenpflichtig die Eigen-
tümer/innen des Grundstücks, von
dem Abwasser in die öffentlichen Ab-
wasseranlagen eingeleitet wird oder
auf dem Abwasser anfällt, für das die
WBD-AöR Abwasserabgaben zu zah-
len hat. Grundstückseigentümer/innen
im Sinne dieser Satzung sind die im
Grundbuch eingetragenen Eigen-
tümer/innen bei Wohnungseigentum

die Wohnungseigentümer/innen. Ist das
Grundstück mit einem Erbbaurecht 
belastet, so tritt an die Stelle des/der 
Eigentümer(s)/in der/die Erbbauberech-
tigte. Gebührenpflichtig sind auch die
Träger der Straßenbaulast.

V. § 2 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

(2) Abweichend von Absatz 1 ist, so-
weit es die Erhebung von Nieder-
schlagswassergebühren betrifft, Grund-
stück im Sinne dieser Satzung das
Buchgrundstück. Ist ein Buchgrund-
stück nur gemeinsam mit einem oder
mehreren anderen Buchgrundstücken
desselben Eigentümers/derselben 
Eigentümerin wirtschaftlich nutzbar,
kann die WBD-AöR die Niederschlags-
wassergebühren für diese Grundstücke
gemeinsam erheben.

VI. § 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Maßstäbe für die Abwasserbeseiti-
gungsgebühr sind:

1. für die Einleitung von Schmutzwas-
ser die der öffentlichen Abwasser-
anlage zugeführte Schmutzwasser-
menge,

2. für die Einleitung von Nieder-
schlagswasser die Größe der Ablei-
tungsfläche,

3. bei Kleineinleitern die Schmutz-
wassermenge, für die die WBD-
AöR Abwasserabgaben zu zahlen
hat.

VII. § 3 Abs. 6 erhält folgende Fassung:

(6) Auf Antrag –der bis zum 31.12. für
das vorangegangene Kalenderjahr bei
der WBD-AöR vorliegen muss– werden
von den nach den Abs. 3 und 4 errech-
neten Wassermengen die in die öffent-
lichen Abwasseranlagen nachweisbar
nicht eingeleiteten Mengen abgezo-

gen, soweit sie 15 m³ innerhalb eines
Kalenderjahres übersteigen.

Der/Die Gebührenpflichtige ist ver-
pflichtet, den Nachweis der verbrauch-
ten oder zurückgehaltenen Wasser-
menge durch einen auf seine/ihre 
Kosten eingebauten ordnungsgemäß
funktionierenden Abwassermesser oder
Wasserzähler zu führen. Der Nachweis
über die ordnungsgemäße Funktion
des Abwassermessers oder Wasserzäh-
lers obliegt dem/der Gebührenpflichti-
gen. Die Zählerstände von Wassermes-
sern, die der Ermittlung von Nichteinlei-
tungsmengen dienen, sind der WBD-
AöR für jedes Kalenderjahr mitzuteilen. 
Eine Kontrolle der Zählerstände durch
die WBD-AöR oder eines/einer von ihr
Beauftragten bleibt vorbehalten.

Ist der Einbau eines Abwassermessers
oder eines Wasserzählers im Einzelfall
nicht zumutbar, so hat der/die Gebüh-
renpflichtige den Nachweis durch nach-
prüfbare Unterlagen zu führen, aus de-
nen sich insbesondere ergibt, aus wel-
chen nachvollziehbaren Gründen Was-
sermengen der öffentlichen Abwasser-
anlage nicht zugeführt oder in die öf-
fentliche Abwasseranlage eingeleitet
wurden und wie groß diese Wasser-
mengen waren. Die nachprüfbaren
Unterlagen müssen geeignet sein, der
WBD-AöR eine zuverlässige Schätzung
der auf dem Grundstück zurückgehal-
tenen Wassermengen zu ermöglichen.
Soweit der/die Gebührenpflichtige aus
diesem Grund mittels eines speziellen
Gutachtens den Nachweis erbringen
will, hat er/sie die gutachterlichen Er-
mittlungen vom Inhalt, von der Vorge-
hensweise und vom zeitlichen Ablauf
vorher mit der WBD-AöR abzustimmen.

In Fällen von Wasserrohrbrüchen, bei
denen das ausgetretene Wasser nach-
weislich nicht in die öffentliche Abwas-
seranlage gelangt ist, wird die nicht
eingeleitete Wassermenge auf der
Grundlage des Wasserverbrauchs der
Vorjahre geschätzt.
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VIII.§ 3 Abs. 7 erhält folgende Fassung:

(7) Als Wassermesser dürfen nur von
der WBD-AöR anerkannte und durch
sie verplombte Geräte verwendet
werden; die WBD-AöR kann in be-
gründeten Fällen Ausnahmen zulas-
sen.

Beim Wechsel oder Entfernen eines
durch die WBD-AöR verplombten
Zählers darf die Verplombung nur
durch eine/n Mitarbeiter/in der WBD-
AöR entfernt werden.

IX. § 3 Abs. 8 erhält folgende Fassung:

(8) Der/Die Gebührenpflichtige hat die
Schmutzwassermenge und die ange-
schlossene Grundstücksfläche in ge-
eigneter Form (z. B. durch Pläne, Ver-
brauchsabrechnungen usw.) nachzu-
weisen. Ferner hat der/die Gebühren-
pflichtige die Größen, die Befesti-
gungsarten und die Nutzungen aller
Teilflächen des Grundstücks sowie die
Art der Ableitung und die Verwen-
dung des Niederschlagswassers von
diesen Teilflächen anzugeben.
Auf Aufforderung durch die WBD-
AöR hat der/die Gebührenpflichtige
diese Nachweise jährlich zu erbringen.
Der/Die Gebührenpflichtige hat der
WBD-AöR unverzüglich Art und Um-
fang von Maßnahmen mitzuteilen,
die die Niederschlagswasserableitung
von dem Grundstück beeinflussen;
das Gleiche gilt bei der Errichtung von
Eigenwasserversorgungsanlagen (z. B.
Grundwasserbrunnen, Niederschlags-
wassernutzung usw.), die die 
Schmutzwasserableitung beeinflussen.

Zur Ermittlung der Ableitungsfläche
können von der WBD-AöR digitalisier-
te Luftbilder aus einer Überfliegung
des Stadtgebietes eingesetzt werden.
Liegen Luftbilder von mehreren Über-
fliegungen zu Grunde, werden jeweils
die Bilder der neuesten Überfliegung
genutzt. Die so ermittelten gebühren-
wirksamen Flächen werden den Ge-
bührenpflichtigen per Erhebungsbo-
gen mitgeteilt. Im Falle des nicht
Übereinstimmens der festgestellten

Daten mit der Örtlichkeit hat der/die
Gebührenpflichtige den Erhebungsbo-
gen unter Hinzufügung etwaiger
Nachweise in korrigierter Form und
unentgeltlich der WBD-AöR zukom-
men zu lassen. Die bei der Ermittlung
gesammelten Daten (Luftbilder und
Erklärungen der Gebührenpflichtigen)
werden bei der WBD-AöR auf Dauer
unter Beachtung datenschutzrecht-
licher Vorschriften gespeichert, da sie
die Grundlage der wiederkehrenden
Veranlagungen zu den Niederschlags-
wassergebühren bilden.

X. § 3 Abs. 9 erhält folgende Fassung:

(9) Sofern die von einem Grundstück
eingeleiteten Schmutzwassermengen
durch einen Abwasserzähler einwand-
frei ermittelt werden, tritt die so 
registrierte Menge an die Stelle der
Verbrauchsmengen nach den Absät-
zen 2 bis 6 und 8. Anerkannt werden
nur Messungen, die durch gültig ge-
eichte oder ordnungsgemäß kalibrier-
te Abwasserzähler vorgenommen
werden. Kalibrierungsprotokolle müs-
sen der WBD-AöR auf Verlangen vor-
gelegt werden.

XI. § 3 Abs. 10 erhält folgende Fassung:

(10) Kommt der/die Gebührenpflichti-
ge seiner/ihrer Pflicht aus § 3 Abs. 8
binnen der ihm/ihr gesetzten Frist
nicht nach, so ist die WBD-AöR be-
rechtigt, Schmutzwassermenge und
angeschlossene Grundstücksfläche zu
schätzen.

XII. § 5 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

(2) Für das Niederschlagswasser be-
ginnt die Gebührenpflicht abwei-
chend von Absatz 1 mit dem auf den
Tag des Anschlusses an die öffentliche
Abwasseranlage folgenden Monats-
ersten.

Im Übrigen beginnt und endet sie mit
dem Wechsel des/der Gebührenpflich-
tigen. Änderungen werden hierbei

von dem auf den Tag der Änderung
folgenden Monatsersten berücksich-
tigt.

Bei Verbandsmitgliedern, die aus-
schließlich die Abwasseranlagen der
Abwasserverbände in Anspruch neh-
men, entsteht keine Gebührenpflicht.

XIII. § 6 Abs. 5 erhält folgende Fassung:

(5) Ist kein Heranziehungsbescheid für
ein Vorjahr ergangen, so sind sämtli-
che Vorauszahlungen von der WBD-
AöR entsprechend der voraussicht-
lichen Gebührenschuld besonders
festzusetzen.

XIV. § 8 erhält folgende Fassung:

(1) Die WBD-AöR erhebt für die Ent-
sorgung von Klärschlamm und Ab-
wasser aus Kleinkläranlagen und ab-
flusslosen Gruben Beseitigungsentgel-
te. Die Beseitigungsentgelte setzen
sich zusammen aus dem Transport-
und dem Entsorgungsentgelt. Das
Transportentgelt setzt sich aus den
Kosten der An- und Abfahrt ein-
schließlich des Abtransportes zusam-
men. Das Entsorgungsentgelt umfasst
die Kosten für die Absaugung der In-
haltsstoffe und deren Behandlung
und Beseitigung auf den Kläranlagen.
Das Transportentgelt wird einmal je
Anlagenentleerung erhoben. Als Be-
rechnungseinheit für das Entsor-
gungsentgelt gilt der Kubikmeter ab-
gefahrener Anlageninhalt, nachge-
wiesen durch die Messeinrichtung des
Entsorgungsfahrzeuges. Zur Abfuhr-
menge gehört auch das für das Ab-
saugen etwa erforderliche Spülwasser.
Die Höhe der Entgelte richtet sich
nach der Entgeltordnung der Wirt-
schaftsbetriebe Duisburg - Anstalt des
öffentlichen Rechts (WBD-AöR) für
besondere Dienstleistungen in der je-
weils gültigen Fassung.

(2) Im Rahmen der Überwachungs-
pflicht gem. § 53 Abs. 1 S. 2 LWG
NRW überprüft die WBD-AöR durch
regelmäßige Kontrollen den 
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ordnungsgemäßen Zustand der Ab-
wasseranlagen. Sie kann sich zur Er-
füllung dieser Pflicht nach § 53 
Abs. 1 S. 3 LWG NRW Dritter 
bedienen.

(3) Die Regelungen des Abs. 1 und
Abs. 2 gelten entsprechend für die
Entsorgung, Wartung, Überprüfung
und die Sanierung der Kleinkläranla-
gen auf folgenden Flurstücken:

Gemarkung: Flur: Flurstück:
Duisburg 6 115
Duisburg 6 113
Duisburg 6 114 
Duisburg 15 65
Ruhrort 74 18
Ruhrort 74 19
Ruhrort 74 22

Für die Wartungen und Überprüfun-
gen dieser Anlagen werden Entgelte
erhoben, deren Höhe sich nach der
Entgeltordnung der Wirtschaftsbe-
triebe Duisburg - Anstalt des öffent-
lichen Rechts in der jeweils gültigen
Fassung richtet.

(4) Entgeltpflichtig für die Leistungen
gem. Abs. 1 und Abs. 2 und Abs. 3
sind die Eigentümer/innen, Miteigen-
tümer/innen, Nießbraucher/innen,
Erbbauberechtigten, Mieter/innen,
Pächter/innen und sonstigen Nut-
zungsberechtigten des Grundstücks,
auf dem sich die Anlage befindet.

(5) Mehrere Entgeltpflichtige sind
Gesamtschuldner.

(6) Sofern eine der in Abs. 3 aufge-
führten Kleinkläranlagen nicht ord-
nungsgemäß betrieben wird und 
einer Ordnungsverfügung nicht ent-
sprochen wird, führt die WBD-AöR
die erforderlichen Maßnahmen aus.
Der Aufwand für derartige Maßnah-
men ist der WBD-AöR zu ersetzen.
Auf den künftigen Ersatzanspruch
können angemessene Vorauszahlun-
gen verlangt werden.

XV. § 9 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Der Aufwand für die Herstellung,
Erneuerung, Veränderung, Ausbesse-
rung und Beseitigung der Anschluss-
kanäle an die öffentlichen Abwasser-
anlagen ist der WBD-AöR zu erset-
zen. Der Ersatzanspruch umfasst bei
Druckentwässerungssystemen u. a.
auch die Druckrohrleitung einschließ-
lich des Übergabeschachtes und die
Druckentwässerungspumpanlage.
Auf den künftigen Ersatzanspruch
können angemessene Vorauszahlun-
gen verlangt werden, sobald mit der
Durchführung der Maßnahme be-
gonnen worden ist.

Ersatzpflichtig sind diejenigen, die
zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des
Kostenersatzbescheides Eigen-
tümer/in oder dingliche/r Nutzungs-
berechtigte/r des Grundstücks sind,
zu dem der Anschlusskanal verlegt
wird.

Ist das Grundstück mit einem Erb-
baurecht belastet, so tritt der/die 
Berechtigte an die Stelle des Eigen-
tümers/der Eigentümerin. Der Auf-
wand für Herstellung, Erneuerung,
Veränderung, Ausbesserung und 
Beseitigung wird nach den tatsäch-
lichen Kosten ermittelt.

XVI. § 10 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

(2) Der Anspruch auf Kostenersatz
gem. § 8 Abs. 6 und § 9 entsteht
mit der Beendigung der Maßnahme;
er wird einen Monat nach Zustellung
des Heranziehungsbescheides fällig.

XVII. § 11 erhält folgende Fassung:

Für die Anschlusskanäle, die in den
Ortsteilen Rheinhausen und Baerl vor
dem 1.11.1976 erstellt worden sind,
gilt folgende Regelung:

Ein Teil des Aufwandes für die Verän-
derung, Ausbesserung und Beseiti-
gung sowie die erstmalige Erneue-
rung wird von der WBD-AöR getra-

gen. Mit der erstmaligen Erneuerung
erlischt die Verpflichtung der WBD-
AöR, einen Teil des Aufwandes für
die sonstigen Maßnahmen zu tragen,
dies gilt auch, wenn die erstmalige
Erneuerung vor dem 1.1.2007 von
der Stadt Duisburg vorgenommen
wurde. Die Höhe der Kostenüber-
nahme richtet sich nach der Länge
des Zeitraums, während dessen vor
dem 1.11.1976 bereits ein Anschluss
bestand. Pro angefangenem Kalen-
derjahr wird der jährliche Aufwand
für die Abschreibung des Anschluss-
kanals auf der Grundlage von
Wiederbeschaffungszeitwerten er-
stattet.

XVIII. § 12 erhält folgende Fassung:

(1) Die Gebührenpflichtigen haben
alle für die Berechnung der Gebüh-
ren erforderlichen Auskünfte zu er-
teilen sowie der WBD-AöR Daten
und Unterlagen zu überlassen. Sie
haben ferner zu dulden, dass Beauf-
tragte der WBD-AöR das Grundstück
betreten, um die Bemessungsgrund-
lagen festzustellen oder zu überprü-
fen.

(2) Werden die Angaben verweigert
oder sind sie aus sonstigen Gründen
nicht zu erlangen, so kann die WBD-
AöR die für die Gebührenfestset-
zung relevanten Merkmale schätzen.

Artikel 2

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2011 in
Kraft. 

Vorstehende 3. Änderung der Satzung der
Wirtschaftsbetriebe Duisburg - Anstalt des
öffentlichen Rechts über die Erhebung von
Abwasserbeseitigungsgebühren, Abwas-
serabgabengebühren, Entgelten für die
Abfuhr von Schlamm und Abwasser aus
privaten Abwasserbehandlungsanlagen
sowie über den Kostenersatz für die Her-
stellung von Grundstücksanschlüssen in
der Stadt Duisburg (Abwassergebühren-
satzung) wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht.
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Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) beim Zustandekommen dieser
Satzung kann gem. §§ 7 Abs. 6 Satz 1,
114a Abs. 3 Gemeindeordnung NRW
nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Vorsitzende des Verwaltungsrates
der Wirtschaftsbetriebe Duisburg - An-
stalt des öffentlichen Rechts hat den
Beschluss des Verwaltungsrates vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber den Wirtschaftsbetrieben
Duisburg - Anstalt des öffentlichen
Rechts vorher gerügt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Duisburg, den 08. Dezember 2010

Dr. Greulich
Vorsitzender des Verwaltungsrates

Patermann
Vorstand

Auskunft erteilt:
Frau Lorsche
Tel.-Nr.: 0203/283-3949

Bekanntmachung der 2. Änderung der
Allgemeinverfügung über generelle
Ausnahmen von dem Verkehrsverbot
innerhalb der Umweltzonen

Allgemeinverfügung über generelle
Ausnahmen von dem Verkehrsverbot
innerhalb der Umweltzonen 

Auf Grund des § 40 Abs. 3 Satz 2 des Ge-
setzes zum Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen, Geräusche, Erschütterungen und
ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissions-
schutzgesetz - BImSchG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 26.09.2002
(BGBl. I S. 3830), zuletzt geändert durch
Art. 1 des Gesetzes vom 23.10.2007
(BGBl. I S. 2470), in Verbindung mit § 1
Abs. 2 der Fünfunddreißigsten Verord-
nung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung zur
Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge mit
geringem Beitrag zur Schadstoffbelastung -
35. BImSchV) in der Fassung des Artikel 1
der Verordnung zur Kennzeichnung der
Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag zur
Schadstoffbelastung vom 10.10.2006
(BGBl. I S. 2218), zuletzt geändert durch
Artikel 1 der Verordnung vom 05.12.2007
(BGBl. I S. 2793), sowie § 80 Abs. 2 Nr. 4
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in
der Fassung der Bekanntmachung vom
19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geän-
dert durch Artikel 13 des Gesetzes vom
12.12.2007 (BGBl. I S. 2840), 

wird für das Gebiet der Stadt Duisburg
Folgendes verfügt: 

I. Befreiungen von den Verkehrsverbo-
ten in der Umweltzone von Amts
wegen

1. Innerhalb der ausgewiesenen Umwelt-
zone (§ 41 Abs. 2 Nr. 6 Zeichen 270.1
der Straßenverkehrsordnung) sind fol-
gende Kraftfahrzeuge neben den in
Anhang 3 zur 35. BImSchV aufgeführ-
ten Maschinen, Geräten und Kraftfahr-
zeugen vom Verkehrsverbot befreit:

- Kraftfahrzeuge bestimmter Gruppen
von schwerbehinderten Menschen,
die über eine Ausnahmegenehmi-
gung zur Bewilligung von Park-

erleichterungen für behinderte Men-
schen nach den Runderlassen 
VI B 3-78-12/6 des damaligen 
Ministeriums für Wirtschaft und
Mittelstand, Energie und Verkehr vom
04.09.2001 und 12.02.2002 ver-
fügen, sowie

- Kraftfahrzeuge mit Kennzeichen für
Prüfungs-, Probe- oder Überführungs-
fahrten gem. § 16 Abs. 3 Fahrzeug-
Zulassungsverordnung - FZV (rote Be-
schriftung, beginnend mit der Erken-
nungsnummer „06“), Kraftfahrzeuge
mit Ausfuhrkennzeichen gem. § 19
Abs. 1 Nr. 3 FZV und Kraftfahrzeuge
mit Kurzkennzeichen gem. § 16 
Abs. 2 FZV sowie

- Kraftfahrzeuge, die ausschließlich für
Zwecke des Schausteller- und Zirkus-
gewerbes eingesetzt werden und für
diese Zwecke bestimmt erkennbar
sind1 sowie

- Fahrzeuge ausländischer diplomati-
scher Missionen und internationaler
Organisationen einschließlich ihrer be-
vorrechtigten Mitglieder, deren Kenn-
zeichnung mit „0“ (Null-Kennzeich-
nung) beginnt (z.B. 0-10-310), sowie

- Fahrzeuge ausländischer berufskonsu-
larischer Vertretungen sowie ihrer be-
vorrechtigten Mitglieder, deren Kenn-
zeichen von den für das Konsulat ört-
lich zuständigen Zulassungsbehörden
mit den Fahrzeugerkennungsnum-
mern 900 bis 999 und 9000 bis 9999
zugeteilt werden (z.B. D 9000).

2. Bis zum 30.06.2011 werden von den
Verkehrsverboten alle Kraftfahrzeuge
befreit, die über einen Parkausweis für
Handwerks- und Gewerbebetriebe im
Sinne des Runderlasses III B 3-78-12/2
des Ministeriums für Bauen und Ver-
kehr vom 16. April 2007 verfügen (sog.
Handwerkerparkausweis).

3. Innerhalb der Umweltzonen erfolgt der
Nachweis der Schwerbehinderung oder
der Berechtigung des Handwerker-
bzw. Gewerbeparkens durch deutlich



Amtsblatt011111111111111111111111111f

Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 48 vom 31. Dezember 2010   581

sichtbares Auslegen der Ausnahmege-
nehmigung zur Bewilligung von Park-
erleichterungen für behinderte Men-
schen oder des Parkausweises für
Handwerks- und Gewerbebetriebe hin-
ter der Windschutzscheibe des Kraft-
fahrzeugs (Sichtbarkeitsprinzip).

4. entfällt

5. Um dem erforderlichen Ausweichver-
kehr von den nicht mit Verkehrsverbo-
ten belegten Autobahnen Rechnung zu
tragen, werden in Anlehnung an die
Regelung in § 41 Abs. 2 Nr. 6 StVO
von den Verkehrsverboten die Fahrten
ausgenommen, die auf ausgewiesenen
Umleitungsstrecken (Zeichen 454, 455,
457 oder 460 oder über den sog. 
„Roten Punkt“ im Sinne des Erlasses
des Ministeriums für Bauen und Ver-
kehr III B 3-75-02/217 vom 08. Februar
2006) durchgeführt werden, um be-
sonderen Verkehrslagen Rechnung zu
tragen.

II. Anerkennung von Ausnahmegeneh-
migungen anderer Straßenverkehrs-
behörden

Ausnahmegenehmigungen anderer Stra-
ßenverkehrsbehörden im Geltungsbereich
der Luftreinhaltepläne Ruhrgebiet, Düssel-
dorf und Wuppertal gelten auch für die
Umweltzone der Stadt Duisburg, soweit
sie auch diese Umweltzone ausdrücklich
umfassen.

III. Anordnung der sofortigen Vollzie-
hung

Die sofortige Vollziehung wird angeord-
net. 

IV. Inkrafttreten

Diese Allgemeinverfügung tritt am
01.01.2011 in Kraft. 

Begründung der Anordnung der sofor-
tigen Vollziehung: 
An der sofortigen Vollziehung der Rege-
lung besteht angesichts der Bedeutung
der zu schützenden Interessen und auf-
grund der mit der unmittelbar bevorste-
henden Geltung des Verkehrsverbots ver-
bundenen Dringlichkeit ein besonderes
Interesse. Demgegenüber wird durch die
Ausnahmen nur eine geringfügige Schad-
stoffbelastung verursacht, die vor dem
Hintergrund sämtlicher zur Luftreinhaltung
ergriffener Maßnahmen nicht ins Gewicht
fällt.
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung
ist daher notwendig.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann
innerhalb eines Monats nach öffentlicher
Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die
Klage ist beim Verwaltungsgericht 

Verwaltungsgericht Düsseldorf
Bastionstraße 39
40213 Düsseldorf 

schriftlich oder zur Niederschrift bei dem
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle ein-
zulegen.

Duisburg, den 14. Dezember 2010

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Linne

_________________________________

1 Vgl. § 1 Abs. 2 des Autobahnmaut-
gesetzes für schwere Nutzfahrzeuge
vom 02. Dezember 2004 (BGBl. I 
S. 3122), zuletzt geändert durch Art. 3
des Gesetzes vom 17. August 2007 
(BGBl. I S. 1958)

Auskunft erteilt:
Frau Thomas
Tel.-Nr.: 0203/283-3313

Öffentliche Bekanntmachung und
Auslegungsverfahren des Entwurfs
der Haushaltssatzung 2011 und des
Haushaltsplans 2011 mit seinen Anla-
gen sowie der mittelfristigen Ergeb-
nis- und Finanzplanung bis 2014 gem.
§ 80 (3) Gemeindeordnung NRW
(GO NRW)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2011
mit ihren Anlagen liegt gemäß § 80 (3)
der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 31.12.2009 (GV.
NRW. S. 950), zur Einsichtnahme in der
Zeit 
vom 18. Januar 2011 bis 25. März 2011
in der Stadtkämmerei –Duisburg-Mitte, 
Alter Markt 23, Zimmer 210– aus.

Darüber hinaus wird der Entwurf der
Haushaltssatzung 2011 mit ihren Anlagen
für Interessierte im Internet auf der 
Homepage der Stadt Duisburg 
(www.duisburg.de) zur Verfügung gestellt.

Einwendungen gemäß § 80 (3) GO NRW
gegen den Entwurf der Haushaltssatzung
2011 mit ihren Anlagen können Einwoh-
ner oder Abgabepflichtige innerhalb einer
Frist von 14 Tagen ab dem Beginn der
Auslegung am 18.01.2011 –die somit am
31.01.2011, 24.00 Uhr, endet– erheben.
Sie sollten schriftlich abgefasst und an den
Oberbürgermeister, Stadtkämmerei, Alter
Markt 23, 47049 Duisburg, adressiert
werden.

Duisburg, den 07. Dezember 2010

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Dr. Langner
Stadtkämmerer

Auskunft erteilt:
Herr Hengsbach
Tel.-Nr.: 0203/283-2366
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Bekanntmachung der Satzung über
die Anordnung der Veränderungs-
sperre Nr. 94 der Stadt Duisburg in
Duisburg-Beeck für einen Bereich öst-
lich und westlich der Friedrich-Ebert-
Straße zwischen Krummbeeckstraße
und Prinz-Friedrich-Karl-Straße vom 
15. Dezember 2010

Der Rat der Stadt Duisburg hat in seiner
Sitzung am 06.12.2010 für einen Bereich
östlich und westlich der Friedrich-Ebert-
Straße zwischen Krummbeeckstraße und
Prinz-Friedrich-Karl-Straße eine Verände-
rungssperre nach § 14 Baugesetzbuch
(BauGB) gemäß § 16 (1) BauGB beschlos-
sen.

Die Satzung hat folgenden Wortlaut

„Satzung über die Veränderungssperre Nr.
94 –Duisburg-Beeck– „Friedrich-Ebert-
Straße/Marktplatz“ vom 
15. Dezember 2010

Der Rat hat in seiner Sitzung am
06.12.2010 die nachfolgende Satzung be-
schlossen.

Die Satzung beruht auf:

1. §§ 14 und 16 Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 27.12.2006 (BGBl. I 
S. 3316) und

2. § 7 Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der
Fas sung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 17.12.2009
(GV. NRW. S. 950).

§ 1
1. Zur Sicherung der Planung wird aus

Gründen des öffentlichen Wohls für
den nachstehend angegebenen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 1141 –Duisburg-Beeck– „Friedrich-
Ebert-Straße/Marktplatz“ eine Verände-
rungssperre angeordnet. Der Aufstel-
lungsbeschluss für den Bebauungsplan
wurde per Dringlichkeitsbeschluss durch

den Oberbürgermeister, in Vertretung
durch den Stadtdirektor, und ein weite-
res Ratsmitglied am 30.12.2009 ge-
fasst. Der Rat der Stadt hat in seiner
Sitzung am 25.01.2010 den Dringlich-
keitsbeschluss genehmigt.

2. Die Veränderungssperre betrifft den
Geltungsbereich des Bebauungsplanes
Nr. 1141 –Duisburg-Beeck– „Friedrich-
Ebert-Straße/Marktplatz“. Dieser um-
fasst einen Bereich östlich und westlich
der Friedrich-Ebert-Straße zwischen
Krummbeeckstraße und Prinz-Friedrich-
Karl-Straße.

3. Die Satzung über den in seiner Begren-
zung vorstehend beschriebenen Be-
reich, der im Übersichtsplan vom 
September 2010 dargestellt ist, liegt
während der Dienststunden bei der
Stadtverwaltung Duisburg, Amt für
Stadtentwicklung und Projektmanage-
ment, Friedrich-Albert-Lange-Platz 7,
Zimmer 405, zu jedermanns Einsicht
aus.

§ 2
1. Im Bereich der Veränderungssperre dür-

fen

a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB
nicht durchgeführt oder bauliche
Anlagen nicht beseitigt werden und

b) erhebliche oder wesentlich wertstei-
gernde Veränderungen von Grund-
stücken und baulichen Anlagen, de-
ren Veränderungen nicht genehmi-
gungs-, zustimmungs- oder anzei-
gepflichtig sind, nicht vorgenom-
men werden.

2. Wenn überwiegend öffentliche Belange
nicht entgegen stehen, kann von der
Veränderungssperre eine Ausnahme zu-
gelassen werden.

§ 3
Diese Satzung tritt mit dem Tage der Be-
kanntmachung in Kraft. Sie tritt außer
Kraft, sobald und soweit für ihren 

Geltungsbereich der Bebauungsplan 
Nr. 1141 –Duisburg-Beeck– „Friedrich-
Ebert-Straße/Marktplatz“ in Kraft tritt,
spätestens jedoch nach Ablauf von 
2 Jahren.“

Vorstehende Satzung wird hiermit gemäß
§ 16 Abs. 2 BauGB öffentlich bekannt ge-
macht.

Über den Inhalt der Veränderungssperre
wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Gleichzeitig wird

1. gemäß § 18 Abs. 3 Satz 2 BauGB,

2. gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und

3. gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung
Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

auf Folgendes hingewiesen:

1. Sind aufgrund dieser Veränderungssper-
re die in § 18 Abs. 1 Satz 1 BauGB be-
zeichneten Vermögensnachteile, insbe-
sondere nach mehr als vierjähriger Dau-
er der Veränderungssperre, eingetreten,
kann der Entschädigungsberechtigte
Entschädigung verlangen. Er kann die
Fälligkeit des Anspruchs dadurch her-
beiführen, dass er die Leistung der Ent-
schädigung schriftlich bei dem Entschä-
digungspflichtigen beantragt.

2. Unbeachtlich werden:

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
bis 3 BauGB beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplans und
des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,
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wenn sie nicht innerhalb eines Jahres
seit der Bekanntmachung des Flächen-
nutzungsplans oder der Satzung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde unter
Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.
Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler
nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich
sind.

3. Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO
NRW) beim Zustandekommen dieser
Satzung kann gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1
Gemeindeordnung NRW nach Ablauf
eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Sat-
zungsbeschluss vorher beanstandet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Stadt Duisburg vorher
gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel er-
gibt.

Duisburg, den 15. Dezember 2010

Sauerland
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Frau Mai
Tel.-Nr.: 0203/283-7477

Bekanntmachung über den Bebau-
ungsplan Nr. 700 I A 1. Änderung 
–Huckingen– für einen Bereich südlich
der Straße „Thomas-von-Aquin-Weg“
zwischen Düsseldorfer Landstraße (B8)
und Raiffeisenstraße 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am
06.12.2010 gemäß § 10 Baugesetzbuch
(BauGB) den Bebauungsplan Nr. 700 I A
1. Änderung –Huckingen– als Satzung be-
schlossen.

Der Bebauungsplan Nr. 700 I A 1. Ände-
rung –Huckingen– wird gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt ge-
macht.

Der Bebauungsplan Nr. 700 I A 1. Ände-
rung –Huckingen– mit Begründung kann
im Amt für Stadtentwicklung und Projekt-
management, Erftstraße 7, Zimmer 2 und
3, 47051 Duisburg an den Werktagen,
montags bis freitags von 8:00 bis 16:00
Uhr eingesehen werden.

Über den Inhalt des Planes und der Be-
gründung wird auf Verlangen Auskunft
gegeben.

Gleichzeitig wird

1. gemäß § 44 Abs. 5 BauGB,

2. gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und

3. gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung
Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

auf Folgendes hingewiesen:

1) Eine Entschädigung wegen dieses Be-
bauungsplanes kann der Entschädi-
gungsberechtigte gemäß § 44 Abs. 3
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB ver-
langen, wenn die in den §§ 39 bis 42
BauGB bezeichneten Vermögensnach-
teile eingetreten sind. Die Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche kann
der Berechtigte dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung
schriftlich bei den Entschädigungs-
pflichtigen beantragt. Ein Entschädi-
gungsanspruch erlischt, wenn nicht
innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die in § 44

Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt
wird.

2) Unbeachtlich werden: 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche
Verletzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplanes und
des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges, 

wenn sie nicht innerhalb von einem
Jahr seit Bekanntmachung des Flächen-
nutzungsplanes oder der Satzung
schriftlich gegenüber der Gemeinde
unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhaltes geltend ge-
macht worden sind. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler
nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich
sind.

3) Die Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) bei Zustandekommen dieser
Satzung kann gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1
Gemeindeordnung NRW nach Ablauf
eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Sat-
zungsbeschluss vorher beanstandet
oder
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Stadt Duisburg vor-
her gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Be-
bauungsplan Nr. 700 I A 1. Änderung 
–Huckingen– in Kraft.

Duisburg, den 15. Dezember 2010

Sauerland
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Herr Bentler
Tel.-Nr.: 0203/283-3386

Bekanntmachung über den Bebau-
ungsplan Nr. 227 - 1. Änderung 
–Obermarxloh– für einen Teilbereich
zwischen Hans-Sachs-Straße, Kamp-
straße und Kantstraße 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am
06.12.2010 gemäß § 10 Baugesetzbuch
(BauGB) den Bebauungsplan Nr. 227 - 
1. Änderung –Obermarxloh– als Satzung
beschlossen.

Der Bebauungsplan Nr. 227 - 1. Änderung
–Obermarxloh– wird gemäß § 10 Abs. 3
BauGB öffentlich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan Nr. 227 - 1. Änderung
–Obermarxloh– mit Begründung kann im
Amt für Stadtentwicklung und Projekt-
management, Erftstraße 7, Zimmer 2 und
3, 47051 Duisburg an den Werktagen,
montags bis freitags von 8:00 bis 16:00
Uhr eingesehen werden.

Über den Inhalt des Planes und der Be-
gründung wird auf Verlangen Auskunft
gegeben.

Gleichzeitig wird

1. gemäß § 44 Abs. 5 BauGB,

2. gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und

3. gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung
Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

auf Folgendes hingewiesen:

1) Eine Entschädigung wegen dieses Be-
bauungsplanes kann der Entschädi-
gungsberechtigte gemäß § 44 Abs. 3
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB ver-
langen, wenn die in den §§ 39 bis 42
BauGB bezeichneten Vermögensnach-
teile eingetreten sind. Die Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche kann
der Berechtigte dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung
schriftlich bei den Entschädigungs-
pflichtigen beantragt. Ein Entschädi-
gungsanspruch erlischt, wenn nicht
innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die in § 44
Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt
wird.

2) Unbeachtlich werden: 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
bis 3 BauGB beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche
Verletzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplanes und
des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges, 

wenn sie nicht innerhalb von einem
Jahr seit Bekanntmachung des Flächen-
nutzungsplanes oder der Satzung
schriftlich gegenüber der Gemeinde
unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhaltes geltend ge-
macht worden sind. 

Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler
nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich
sind.

3) Die Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) bei Zustandekommen dieser
Satzung kann gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1
Gemeindeordnung NRW nach Ablauf
eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Sat-
zungsbeschluss vorher beanstandet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Stadt Duisburg vor-
her gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel er-
gibt.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Be-
bauungsplan Nr. 227 - 1. Änderung 
–Obermarxloh– in Kraft.

Duisburg, den 15. Dezember 2010 

Sauerland
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Frau Daun
Tel.-Nr.: 0203/283-2554
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Bekanntmachung der Satzung über
die 1. Verlängerung der Verände-
rungssperre Nr. 87 der Stadt Duisburg
in Duisburg-Wanheimerort für den
südlichen Bereich des Firmengeländes
der Didier-Werke, östlich der Kleingar-
tenanlage und nordwestlich der 
Düsseldorfer Straße vom 29.12.2009

Der Rat der Stadt Duisburg hat in seiner
Sitzung am 06.12.2010 die Verlängerung
der Veränderungssperre Nr. 87 um ein
Jahr nach § 17 Abs. 1 Satz 3 Baugesetz-
buch (BauGB) beschlossen.

Die Satzung hat folgenden Wortlaut:

„Satzung über die 1. Verlängerung der
Veränderungssperre Nr. 87 vom 
29. Dezember 2009

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung
vom 06.12.2010 die nachfolgende Sat-
zung beschlossen.

Die Satzung beruht auf:

1. §§ 14 und 16 Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 31.07.2009 (BGBl. I 
S. 2585), und

2. § 7 Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt
geändert durch Gesetz vom
17.12.2009 (GV. NRW. S. 950).

§ 1
Die Geltungsdauer der Veränderungssper-
re Nr. 87, bekannt gemacht im Amtsblatt
der Stadt Duisburg vom 15. Januar 2010,
wird um ein Jahr verlängert.

§ 2
Diese Satzung tritt mit dem Tage der Be-
kanntmachung in Kraft. Sie tritt außer
Kraft, sobald und soweit für ihren Gel-
tungsbereich der Bebauungsplan Nr. 1130
–Wanheimerort– „Didier-Werke“ in Kraft
tritt, spätestens jedoch nach Ablauf von
einem Jahr.“

Vorstehende Satzung wird hiermit gemäß
§ 16 Abs. 2 BauGB öffentlich bekannt ge-
macht.

Über den Inhalt der Veränderungssperre
wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Gleichzeitig wird

1. gemäß § 18  Abs. 3 Satz 2 BauGB,

2. gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und

3. gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung
Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

auf Folgendes hingewiesen:

1. Sind aufgrund dieser Veränderungs-
sperre die in § 18 Abs. 1 Satz 1 BauGB
bezeichneten Vermögensnachteile, ins-
besondere nach mehr als vierjähriger
Dauer der Veränderungssperre, einge-
treten, kann der Entschädigungsbe-
rechtigte Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs da-
durch herbeiführen, dass er die 
Leistung der Entschädigung schriftlich
bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

2. Unbeachtlich werden:

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche
Verletzung der Vorschriften über
das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB
beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres
seit der Bekanntmachung des Flächen-
nutzungsplans oder der Satzung
schriftlich gegenüber der Gemeinde
unter Darlegung des die Verletzung
begründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind.

Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler
nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich
sind.

3. Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfa-
len (GO NRW) beim Zustandekommen
dieser Satzung kann gemäß § 7 Abs. 6
Satz 1 Gemeindeordnung NRW nach
Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Oberbürgermeister hat den
Satzungsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel
ist gegenüber der Stadt Duisburg
vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.

Duisburg, den 15. Dezember 2010 

Sauerland
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Herr Grüneberg
Tel.-Nr.: 0203/283-2555



Amtsblatt011111111111111111111111111f

586  Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 48 vom 31. Dezember 2010   

Beteiligung der Öffentlichkeit an der
Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 
Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) zu-
gleich als Unterrichtung der Einwoh-
nerinnen und Einwohner gemäß § 23
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfa-
len (GO NRW)

Am 20.01.2011 um 18 Uhr in der Sport-
halle Süd, Mündelheimer Straße 129,
47259 Duisburg werden die nachstehend
aufgeführten Planentwürfe interessierten
Bürgerinnen und Bürgern in einer öffent-
lichen Sitzung der Bezirksvertretung Süd
vorgestellt.

Plan Nr. und Bezeichnung:

Bebauungsplan Nr. 1161 –Hütten-
heim–, Am Neuen Angerbach

FNP – Änderung Nr. 7.40 –Duisburg-
Süd–

Ziel und Zweck der Planentwürfe ist:

die Schaffung der planungsrechtlichen
Voraussetzungen zur Errichtung eines
neuen Freizeitbades mit ergänzenden
Sport- und Freizeitnutzungen sowie 
gastronomischen Angeboten.

Die Bürgerinnen und Bürger haben an-
schließend Gelegenheit, sich zu den Ent-
würfen zu äußern und diese mit der Ver-
waltung zu erörtern.

Die erwähnten Planentwürfe können vom
13.01.2011 bis 19.01.2011 –5 Werktage
vor dem Anhörungstag– im Bezirksamt
Süd, „Bürgerservice“, Sittardsberger 
Allee 14, 47249 Duisburg, montags und
mittwochs bis freitags in der Zeit von 
8:00 bis 16:00 Uhr sowie dienstags in der
Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr und eine
Stunde vor Beginn der öffentlichen Sit-
zung im Tagungsraum eingesehen wer-
den.

Die Entwürfe sind auch im Internet unter
der Adresse
www.duisburg.de/stadtentwicklung
in der Rubrik aktuelle Bauleitplanung ein-
zusehen.

Duisburg, den 13. Dezember 2010

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Linne

Auskunft erteilt: 
Herr Bentler
Tel.-Nr.: 0203/283-3386 

Bekanntmachung gemäß § 2 Absatz 1
Baugesetzbuch 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am
06.12.2010 folgenden Beschluss gefasst:

Für einen Bereich südöstlich des VfL Duis-
burg Süd 1920 e.V., nördlich der Straße
„Am Förkelsgraben“ und westlich der
Straße „Am Neuen Angerbach“ ist ein Be-
bauungsplan im Sinne des § 30 (1) Bauge-
setzbuch (BauGB) aufzustellen.

Das Verfahren wird unter der Bezeichnung
Bebauungsplan Nr. 1161 –Hütten-
heim–, Am Neuen Angerbach durchge-
führt.

Duisburg, den 13. Dezember 2010 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Linne

Auskunft erteilt:
Herr Bentler 
Tel.-Nr.: 0203/283-3386
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Bekanntmachung gemäß § 2 Absatz 1
Baugesetzbuch 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am
06.12.2010 folgenden Beschluss gefasst:

Für einen Bereich südöstlich des Sportge-
ländes des VfL Duisburg Süd 1920 e.V.,
nördlich der Straße „Am Förkelsgraben“
und westlich der Straße „Am Neuen 
Angerbach“ in Duisburg-Hüttenheim ist
eine Änderung des Flächennutzungsplanes
der Stadt Duisburg aufzustellen.  

Das Verfahren wird unter der Bezeichnung
Flächennutzungsplan-Änderung 
Nr. 7.40 –Duisburg Süd– durchgeführt.

Duisburg, den 13. Dezember 2010 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Linne

Auskunft erteilt:
Herr Bentler 
Tel.-Nr. 0203/283-3386

Bekanntmachung gemäß § 2 Absatz 1
Baugesetzbuch 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am
06.12.2010 folgenden Beschluss gefasst:

Für einen Bereich zwischen der Nordhäu-
ser Straße, der Braunlager Straße, dem
Fußweg zwischen der Braunlager Straße
und der Straße „Am Neuen Angerbach“
und der Straße „Am Neuen Angerbach“
in Ungelsheim ist ein Bebauungsplan im
Sinne des § 30 (1) in Verbindung mit 
§ 13 (1) Baugesetzbuch (BauGB) 
aufzustellen.

Das Verfahren wird unter der Bezeichnung
Bebauungsplan Nr. 1159 –Ungelsheim–
Nordhäuser Straße durchgeführt.

Der Bebauungsplan wird im vereinfachten
Verfahren nach § 13 (1) BauGB ohne

Durchführung einer formalen Umweltprü-
fung gem. § 2 (4) BauGB aufgestellt.

Duisburg, den 13. Dezember 2010

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Linne

Auskunft erteilt:
Frau Steinbicker 
Tel.-Nr.: 0203/283-3623

Bekanntmachung gemäß § 2 Absatz 1
Baugesetzbuch

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am
06.12.2010 folgenden Beschluss gefasst:

Für einen Bereich nördlich der Straße 
„Altenbrucher Damm“, zwischen Kenia-
straße, Friedhof Buchholz und der Stadt-
autobahn A59 ist ein Bebauungsplan im
Sinne des § 30 Abs. 1 Baugesetzbuch
(BauGB) aufzustellen.

Das Verfahren wird unter der Bezeichnung
Bebauungsplan Nr. 1156 
–Buchholz/Großenbaum– Keniastraße
durchgeführt.

Duisburg, den 13. Dezember 2010 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Linne

Auskunft erteilt:
Herr Grüneberg
Tel.-Nr.: 0203/283-2555

Bekanntmachung gemäß § 2 Absatz 1
Baugesetzbuch 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am
06.12.2010 folgenden Beschluss gefasst:

Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungs-
planes Nr. 997 –Bergheim– Heckenstraße

vom 08.03.1999 für einen Bereich zwi-
schen Winkelhauser Straße, Heckenstraße
und Asterlager Abzugsgraben im Sinne
des § 30 Baugesetzbuch (BauGB) und alle
weiteren Beschlüsse zum Bebauungsplan
Nr. 997 –Bergheim– Heckenstraße werden
aufgehoben.

Duisburg, den 13. Dezember 2010

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Linne

Auskunft erteilt:
Frau Steinbicker
Tel.-Nr.: 0203/283-3623

Bekanntmachung gemäß § 2 Absatz 1
Baugesetzbuch

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am
05.07.2010 folgenden Beschluss gefasst:

Für einen  Bereich zwischen Grazer Straße,
Sudetenstraße, Burgenlandstraße sowie
den südlichen Grundstücksgrenzen der
Häuser Grazer Straße 62 und Burgenland-
straße 16 ist ein Bebauungsplan im Sinne
des § 30 (1) Baugesetzbuch (BauGB) in
Verbindung mit § 13a BauGB aufzustellen.

Das  Verfahren wird unter der Bezeich-
nung Bebauungsplan Nr. 1145 
–Buchholz– Grazer Straße durchgeführt.

Duisburg, den 16. Dezember 2010

Der Oberbürgermeister 
Im Auftrag

Linne

Auskunft erteilt:
Herr Bentler 
Tel.-Nr.: 0203/283-3386
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Bekanntmachung des Umlegungsaus-
schusses gemäß § 71 des Baugesetz-
buches

Der Umlegungsausschuss der Stadt Duis-
burg hat in seiner Sitzung am 
17. November 2010 im Einverständnis mit
den Beteiligten einen Beschluss gemäß 
§ 76 des Baugesetzbuches gefasst, durch
den die Eigentums-, Besitz- und sonstigen
Rechtsverhältnisse an dem Grundstück
Gemarkung Beeck Flur 44 Flurstück 86 
(U 101/44) vor Aufstellung des Umle-
gungsplanes neu geregelt wurden. Der
Beschluss wurde den Beteiligten zuge-
stellt. Er ist seit dem 13. Dezember 2010
unanfechtbar.

Duisburg, den 13. Dezember 2010

Umlegungsausschuss der Stadt Duisburg
Der Geschäftsführer

Bartel

Auskunft erteilt:
Frau Hälker
Tel.-Nr.: 0203/283-4480

Widmung von öffentlichen Verkehrs-
flächen in Duisburg-Friemersheim

Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und 
Wegegesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. September
1995 (GV. NRW. 1995, S. 1028) unter Be-
rücksichtigung der bis heute erfolgten Än-
derungen wird mit dem auf die öffentliche
Bekanntmachung folgenden Tag die 
Osloer Straße (Osttangente Rhein-
hausen) von Margarethenstraße bis
Europaallee als Gemeindestraße für den
öffentlichen Verkehr gewidmet.

Die Widmung erfolgt unbeschränkt.
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Rechtsmittelbelehrung:

Gegen die Widmung kann innerhalb eines
Monats nach öffentlicher Bekannt-
machung Klage erhoben werden. Die Kla-
ge ist schriftlich einzulegen und an das
Verwaltungsgericht Düsseldorf, 
Bastionstr. 39, 40213 Düsseldorf zu 
richten.

Die Klage kann auch zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle er-
klärt werden. Der Klageschrift sollten nach
Möglichkeit zwei Abschriften beigefügt
werden.

Duisburg, den 16. Dezember 2010

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Geer

Auskunft erteilt:
Herr Tönnißen
Tel.-Nr.: 0203/283-3360

Widmung von öffentlichen Verkehrs-
flächen in Duisburg-Wanheimerort

Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und We-
gegesetzes des Landes Nordrhein-Westfa-
len (StrWG NW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. September 1995
(GV. NRW. 1995, S. 1028) unter Berück-
sichtigung der bis heute erfolgten Ände-
rungen wird mit dem auf die öffentliche
Bekanntmachung folgenden Tag die Zu-
fahrt zu der Straße Zu den Rehwiesen
gemäß dem zu dieser Veröffentlichung
gehörenden Lageplan als Gemeindestraße
für den öffentlichen Verkehr gewidmet.

Die Widmung erfolgt unbeschränkt.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen die Widmung kann innerhalb eines
Monats nach öffentlicher Bekannt-
machung Klage erhoben werden. Die 
Klage ist schriftlich einzulegen und an das 

Verwaltungsgericht Düsseldorf, 
Bastionstr. 39, 40213 Düsseldorf zu 
richten.

Die Klage kann auch zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle er-
klärt werden. Der Klageschrift sollten nach
Möglichkeit zwei Abschriften beigefügt
werden.

Duisburg, den 16. Dezember 2010

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Geer

Auskunft erteilt:
Herr Tönnißen
Tel.-Nr.: 0203/283-3360
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Widmung von öffentlichen Verkehrs-
flächen in Duisburg-Vierlinden

Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und 
Wegegesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. September
1995 (GV. NRW. 1995, S. 1028) unter Be-
rücksichtigung der bis heute erfolgten Än-
derungen wird mit dem auf die öffentliche
Bekanntmachung folgenden Tag die 
Lukasstraße (Gemarkung Walsum 
Flur 18 Flurstück 583) als Gemeinde-
straße für den öffentlichen Verkehr 
gewidmet.

Die Widmung erfolgt unbeschränkt.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen die Widmung kann innerhalb eines
Monats nach öffentlicher Bekannt-
machung Klage erhoben werden. Die Kla-
ge ist schriftlich einzulegen und an das
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstr.
39, 40213 Düsseldorf zu richten.

Die Klage kann auch zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle er-
klärt werden. Der Klageschrift sollten nach
Möglichkeit zwei Abschriften beigefügt
werden.

Duisburg, den 16. Dezember 2010

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Geer

Auskunft erteilt:
Herr Tönnißen
Tel.-Nr.: 0203/283-3360

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Die an Herrn HOWARY, Abedkader, zu-
letzt ohne festen Wohnsitz, gerichtete
Ordnungsverfügung vom 03.12.2010, 
Aktenzeichen 32-15-3 Schä AW 59/10,
wird gemäß §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land

Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungs-
gesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW. S. 94) in Verbindung mit § 4 der
Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht 
(BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV.
NRW. S. 516) in der jeweils geltenden Fas-
sung durch öffentliche Bekanntmachung
zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim Ord-
nungsamt, Königstraße 63-65, 47051 
Duisburg, Zimmer 211 werktags, außer
samstags, in der Zeit von 8.00 Uhr bis
16.00 Uhr zur Abholung bereit. Es gilt
zwei Wochen nach dieser Bekannt-
machung als zugestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können. 

Duisburg, den 03. Dezember 2010 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Wiegand

Auskunft erteilt:
Frau Bachmann
Tel.-Nr.: 0203/283-2587

Benachrichtigung über öffentliche Zu-
stellungen gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz NRW - LZG NRW

Die an Herrn Siegfried Dannowitz, zuletzt
wohnhaft Ottostr. 36, 47169 Duisburg,
gerichtete Mitteilung, Aktenzeichen 
51-33/91 UV 44739 Ant. Nevel., wird ge-
mäß den §§ 1 Abs. 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen vom 07.03.2006
(GV. NRW. S. 94) in Verbindung mit § 4
der Verordnung über die öffentliche Be-
kanntmachung von kommunalem Orts-
recht vom 26.08.1999 (BekanntmVO) in
der jeweils gültigen Fassung durch öffent-
liche Bekanntmachung zugestellt. 

Eine Zustellung auf andere Weise kann
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt des Adressaten nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim Ju-
gendamt der Stadt Duisburg, Außenstelle
Walsum, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179
Duisburg, Zimmer 102, montags, mitt-
wochs und donnerstags in der Zeit von
8:00 Uhr – 16:00 Uhr zur Aushändigung
bereit. Es gilt als zugestellt, wenn seit der
Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 08. Dezember 2010

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Neyer

Auskunft erteilt: 
Frau Neyer
Tel.-Nr.: 0203/283-5678

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Die an Frau Yasemin Ilgü, zuletzt wohn-
haft Kasernenstraße 21, 21073 Hamburg,
gerichtete Ordnungsverfügung vom
09.12.10, Aktenzeichen 
32-11-3 Cy/950507, wird gemäß §§ 1
und 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW)
vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in Ver-
bindung mit § 4 der Verordnung über die
öffentliche Bekanntmachung von kommu-
nalem Ortsrecht (BekanntmVO) vom
26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) in der je-
weils geltenden Fassung durch öffentliche
Bekanntmachung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim Ord-
nungsamt, Königstraße 63-65, 47051 
Duisburg,  Zimmer 518, werktags, außer
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samstags, in der Zeit von 8.00 Uhr bis
16.00 Uhr zur Abholung bereit. Es gilt
zwei Wochen nach dieser Bekannt-
machung als zugestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang gesetzt
werden können, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen können. 

Duisburg, den 10. Dezember 2010

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Krambröckers

Auskunft erteilt:
Frau Cygon
Tel.-Nr.: 0203/283-4622

Benachrichtigung über öffentliche Zu-
stellungen gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz NRW - LZG NRW

Die an Frau Manuela Hansmeier, zuletzt
wohnhaft Eschenstr. 42, 47055 Duisburg,
gerichtete Mitteilung, Aktenzeichen 
51-33/95 Ru 16918, wird gemäß den  
§§ 1 Abs. 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 07.03.2006 (GV. NRW. 
S. 94) in Verbindung mit § 4 der Verord-
nung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht
vom 26.08.1999 (BekanntmVO) in der je-
weils gültigen Fassung durch öffentliche
Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt der Adressatin nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim Ju-
gendamt der Stadt Duisburg, Außenstelle
Mitte, Sonnenwall 73 - 75, 47051 Duis-
burg, Zimmer 28, montags, mittwochs
und donnerstags in der Zeit von 
8:00 Uhr – 16:00 Uhr zur Aushändigung
bereit. Es gilt als zugestellt, wenn seit der
Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 14. Dezember 2010

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Ruttkamp

Auskunft erteilt:
Frau Ruttkamp
Tel.-Nr.: 0203/283-6422

Ungültigkeitserklärung eines 
städtischen Dienstausweises

Nachfolgend aufgeführter städtischer
Dienstausweis ist verlorengegangen und
wird hiermit für ungültig erklärt:

Dienstausweis der Stadt Duisburg 
Nr. 37/67 für Frau Fatma Ülger, geb. am
20.06.1985.

Duisburg, den 03. Dezember 2010 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Heesen

Auskunft erteilt:
Herr Heesen
Tel.-Nr.: 0203/308-2124

Bekanntmachung über die Vergabe
der Bauleistung –Metall- und Fenster-
bauarbeiten an der Eissporthalle in
Duisburg-Wedau– im Rahmen des
Konjunkturpaketes II

Der Rat der Stadt Duisburg hat für das
Konjunkturpaket II in seiner Sitzung am
09. März 2009 das Investitionsprogramm
für die Jahre 2009 und 2010 beschlossen.

Auftraggeber:
DuisburgSport - Eigenbetrieb der Stadt
Duisburg
Kruppstraße 30b
47055 Duisburg
Tel.-Nr.: 0203/283-4659
Fax-Nr.: 0203/283-2883
E-Mail: g.gerhards@wb-duisburg.de

Vergabeart:
Beschränkte Ausschreibung gem.  VOB/A

Auftragsgegenstand:
Bauauftrag – Metall-/Fensterbau

Auftragnehmer:
Stahl- und Metallbau Pilgramm GmbH
Obermeidericher Straße 77
46049 Oberhausen

Auskunft erteilt:
Herr Gerhards
Tel.-Nr.: 0203/283-4659

Bekanntmachung über die Vergabe
der Bauleistung –Durchführung von
Fassadenarbeiten an der Eissporthalle
in Duisburg-Wedau– im Rahmen des
Konjunkturpaketes II

Der Rat der Stadt Duisburg hat für das
Konjunkturpaket II in seiner Sitzung am
09. März 2009 das Investitionsprogramm
für die Jahre 2009 und 2010 beschlossen.

Auftraggeber:
DuisburgSport - Eigenbetrieb der Stadt
Duisburg
Kruppstraße 30b
47055 Duisburg
Tel.-Nr.: 0203/283-4659
Fax-Nr.: 0203/283-2883
E-Mail: g.gerhards@wb-duisburg.de

Vergabeart:
Beschränkte Ausschreibung gem. VOB/A

Auftragsgegenstand:
Bauauftrag – Fassade
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da andernfalls das Sparkassenbuch für
kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 08. Dezember 2010

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3207140926 (alt
107140923) der Sparkasse Duisburg für
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 09. Dezember 2010

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3200877888 der
Sparkasse Duisburg wurde heute für kraft-
los erklärt.

Duisburg, den 10. Dezember 2010

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 4200002030 der
Sparkasse Duisburg wurde heute für kraft-
los erklärt.

Duisburg, den 10. Dezember 2010 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3758180362 (alt
28180362) der Sparkasse Duisburg wurde
heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 13. Dezember 2010 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3201144262 der
Sparkasse Duisburg für kraftlos erklärt
werden. Der Inhaber des Sparkassenbu-
ches wird hiermit aufgefordert, binnen
drei Monaten seine Rechte unter Vorle-
gung des Sparkassenbuches anzumelden,
da andernfalls das Sparkassenbuch für
kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 13. Dezember 2010 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3201867656 der
Sparkasse Duisburg für kraftlos erklärt
werden. Der Inhaber des Sparkassen-
buches wird hiermit aufgefordert, binnen
drei Monaten seine Rechte unter Vorle-
gung des Sparkassenbuches anzumelden,
da andernfalls das Sparkassenbuch für
kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 13. Dezember 2010 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3228127621 (alt
128127628) der Sparkasse Duisburg für
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 14. Dezember 2010 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auftragnehmer:
Profilservice Coyle GmbH
Am Qut Baarking 1
46295 Bocholt

Auskunft erteilt:
Herr Gerhards
Tel.-Nr.: 0203/283-4659

Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3241016843 (alt
141016840) der Sparkasse Duisburg für
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 01. Dezember 2010 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3200656571 der
Sparkasse Duisburg für kraftlos erklärt
werden. Der Inhaber des Sparkassenbu-
ches wird hiermit aufgefordert, binnen
drei Monaten seine Rechte unter Vorle-
gung des Sparkassenbuches anzumelden,
da andernfalls das Sparkassenbuch für
kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 08. Dezember 2010

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3201158288 der
Sparkasse Duisburg für kraftlos erklärt
werden. Der Inhaber des Sparkassenbu-
ches wird hiermit aufgefordert, binnen
drei Monaten seine Rechte unter Vorle-
gung des Sparkassenbuches anzumelden,
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Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg -
AöR schreiben öffentlich aus nach
VOB/A

Ausschreibung-Nr. 2010-0457

Durchführung von Straßenbauarbei-
ten auf der Paulstraße von Rudolf-
straße bis Manfredstraße in Duisburg-
Walsum.
Aufbruch: ca. 225 qm bit. Aufbruch, 
ca. 305 t Teeraufbruch, ca. 480 cbm un-
gebundene Tragschichten aufbrechen, ca.
150 cbm Boden aufbrechen, ca. 405 qm
Gehwegbefestigung aufbrechen, ca. 
200 m 3-Stein-Rinne aufbrechen und 
ca. 430 m Bord- und Randsteine aufbre-
chen, Aufbau: ca. 1.250 qm Frostschutz-
schicht RC 0/45 d=34 cm, ca. 1.200 qm
Schottertragschicht aus Naturstein d=20
cm, ca. 1.200 qm Pflasterfläche herstellen,
Randbefestigung: ca. 75 m Bordsteine set-
zen, ca. 415 m Randsteine setzen, 
ca. 200 m 3-Stein-Rinne setzen, Ent-
wässerung: ca. 7 Stck. Straßenabläufe 
setzen, ca. 6 Stck. Schachtabdeckungen
setzen, Sonstiges: ca. 8 Stck. Baumschutz
herstellen.
Gewährleistung: nein, Vertragserfüllung:
nein, Vertragsstrafe: 0,3 % Bruttoschluss-
Rechungssumme/Werktag, max. 5 %
Bruttoschlussrechnungssumme.
Auskünfte zum Inhalt erteilt:
Herr Teschers, Tel.: 0203/283-5227
Bauzeit: 60 Werktage
Baubeginn: Mai - Juni 2011
Zuschlagsfrist: 50 Werktage
Bitte Ziffern 1-4 der Anmerkungen beach-
ten.
Nach Überweisung eines Kostenbeitrages
von 22,00 EUR können die Unterlagen
beim Einkauf und Service Duisburg,
Friedrich-Wilhelm-Str. 96 in 47049 
Duisburg, Telefon 0203/283-3144, 
-3199 oder -3311, Telefax 0203/283-
3400 angefordert werden.
Der Versand bzw. die Ausgabe erfolgt ab
dem 07.01.2011.

Bei 2-facher Anforderung der Unterlagen
verdoppelt sich der Kostenbeitrag. Bei 
jeder Anforderung oder Abholung ist der
von der Post oder Bank quittierte Einzah-
lungsbeleg, Onlinebanking-Auszug oder
ein Verrechnungsscheck beizufügen. Über-
weisen Sie bitte den Betrag unter Angabe
der o. g. Ausschreibungsnummer an die
Sparkasse Duisburg, Kontoinhaber: Ein-
kauf und Service Duisburg, Konto-Nr.
200130615, BLZ 350 500 00.
Verdingungsunterlagen werden nur
versandt, wenn der Nachweis über die
Einzahlung vorliegt. 
Der eingezahlte Kostenbeitrag wird
nicht erstattet.
Eröffnungstermin: 20.01.2011, 
9.30 Uhr beim Einkauf und Service 
Duisburg, Friedrich-Wilhelm-Str. 96,
Zimmer 1502, 47051 Duisburg

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg -
AöR schreiben öffentlich aus nach
VOB/A

Ausschreibung-Nr. 2010-0446

Kanalneubau in der Saarstraße, 
Duisburg-Mitte. 
630 cbm Bodenaushub, 1.010 qm Bau-
grubenverbau, 160 m Steinzeugrohre 
DN 300 liefern und verlegen, 4 Stück Fer-
tigschächte, 1 Ortbetonbauwerk.
Auskünfte zum Inhalt erteilt:
Herr Kilian, Tel.: 0203/283-3651
Bauzeit: 60 Werktage
Baubeginn: April 2011
Zuschlagsfrist: 50 Werktage
Bitte Ziffern 1-4 der Anmerkungen beach-
ten.
Nach Überweisung eines Kostenbeitrages
von 22,50 EUR können die Unterlagen
beim Einkauf und Service Duisburg,
Friedrich-Wilhelm-Str. 96 in 47049 
Duisburg, Telefon 0203/283-3144, 
-3199 oder -3311, Telefax 0203/283-
3400 angefordert werden.
Der Versand bzw. die Ausgabe erfolgt ab
dem 07.01.2011.
Bei 2-facher Anforderung der Unterlagen
verdoppelt sich der Kostenbeitrag. Bei je-
der Anforderung oder Abholung ist der
von der Post oder Bank quittierte Einzah-
lungsbeleg, Onlinebanking-Auszug oder
ein Verrechnungsscheck beizufügen. Über-
weisen Sie bitte den Betrag unter Angabe
der o. g. Ausschreibungsnummer an die
Sparkasse Duisburg, Kontoinhaber: Ein-
kauf und Service Duisburg, Konto-Nr.
200130615, BLZ 350 500 00.
Verdingungsunterlagen werden nur
versandt, wenn der Nachweis über die
Einzahlung vorliegt. 
Der eingezahlte Kostenbeitrag wird
nicht erstattet.
Eröffnungstermin: 27.01.2011, 
9.30 Uhr beim Einkauf und Service 
Duisburg, Friedrich-Wilhelm-Str. 96,
Zimmer 1502, 47051 Duisburg

Ausschreibungen
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Der Einkauf und Service Duisburg
schreibt öffentlich aus nach VOL/A

Ausschreibung-Nr. 2010-0440

Lieferung eines landwirtschaftlichen
Schleppers in Forstausrüstung.
Auskünfte zum Inhalt erteilt: 
Herr Freude, Tel.: 0203/283-2355
Liefertermin: auf Abruf
Zuschlagsfrist: 50 Werktage
Bitte Ziffern 1-2 der Anmerkungen beach-
ten.
Nach Überweisung eines Kostenbeitrages
von 11,50 EUR können die Unterlagen
beim Einkauf und Service Duisburg,
Friedrich-Wilhelm-Str. 96 in 47049 
Duisburg, Telefon 0203/283-3144, 
-3199 oder -3311, Telefax 0203/283-
3400 angefordert werden. 
Der Versand bzw. die Ausgabe erfolgt ab
dem 07.01.2011.
Bei jeder Anforderung oder Abholung ist
der von der Post oder Bank quittierte Ein-
zahlungsbeleg, Onlinebanking-Auszug
oder ein Verrechnungsscheck beizufügen.
Überweisen Sie bitte den Betrag unter An-
gabe der o.g. Ausschreibungsnummer an
die Sparkasse Duisburg, Kontoinhaber:
Einkauf und Service Duisburg, Konto-
Nr. 200130615, BLZ 350 500 00.
Verdingungsunterlagen werden nur
versandt, wenn der Nachweis über die
Einzahlung vorliegt. 
Der eingezahlte Kostenbeitrag wird
nicht erstattet. 
Einreichungstermin: 27.01.2011, 
14.00 Uhr beim Einkauf und Service
Duisburg, Friedrich-Wilhelm-Str. 96,
47051 Duisburg

Der Einkauf und Service Duisburg
schreibt öffentlich aus nach VOL/A

Ausschreibung-Nr. 2010-0453

Lieferung und Montage einer Werk-
raumeinrichtung für die Friedrich-
Fröbel-Schule.
Auskünfte zum Inhalt erteilt: 
Frau Teurlings, Tel.: 0203/283-5180
Liefertermin: auf Abruf nach Zuschlags-
erteilung
Zuschlagsfrist: 50 Werktage
Bitte Ziffern 1-2 der Anmerkungen beach-
ten.
Nach Überweisung eines Kostenbeitrages
von 24,50 EUR können die Unterlagen
beim Einkauf und Service Duisburg,
Friedrich-Wilhelm-Str. 96 in 47049 
Duisburg, Telefon 0203/283-3144, 
-3199 oder -3311, Telefax 0203/283-
3400 angefordert werden. 
Der Versand bzw. die Ausgabe erfolgt ab
dem 07.01.2011.
Bei jeder Anforderung oder Abholung ist
der von der Post oder Bank quittierte Ein-
zahlungsbeleg, Onlinebanking-Auszug
oder ein Verrechnungsscheck beizufügen.
Überweisen Sie bitte den Betrag unter An-
gabe der o.g. Ausschreibungsnummer an
die Sparkasse Duisburg, Kontoinhaber:
Einkauf und Service Duisburg, Konto-
Nr. 200130615, BLZ 350 500 00.
Verdingungsunterlagen werden nur
versandt, wenn der Nachweis über die
Einzahlung vorliegt. 
Der eingezahlte Kostenbeitrag wird
nicht erstattet. 
Einreichungstermin: 27.01.2011, 
14.00 Uhr beim Einkauf und Service
Duisburg, Friedrich-Wilhelm-Str. 96, 
47051 Duisburg

Anmerkungen zu den Öffentlichen
Ausschreibungen der Stadt Duisburg
1. Angebote sind in deutscher Sprache ab-

zufassen und die Preise in EURO anzu-
bieten. Die Abgabe „Digitaler Angebo-
te“ ist nicht zugelassen.

2. Vergabeprüfstelle bei der Bezirksregie-
rung Düsseldorf, Cecilienallee 2 in
40474 Düsseldorf.

3. Bieter oder ihre Bevollmächtigten kön-
nen bei der Öffnung der Angebote an-
wesend sein.

4. Das Leistungsverzeichnis wurde durch
die automatisierte Datenverarbeitung
erstellt. Der Langtext verbleibt beim Bie-
ter, der Kurztext ist einzureichen.

5. Ausschreibungszeichnungen können
nach Vorbestellung beim Reprografie-
betrieb Wegmann, 47057 Duisburg,
Blumenstraße 3, Telefon: 
0203/93684-0, gekauft werden. 
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Ausschreibung von Leistungen nach
VOL im Offenen Verfahren

Folgende Ausschreibung des Einkauf und
Service Duisburg im Offenen Verfahren
wurde im Supplement zum Amtsblatt der
EU bekannt gemacht 
(Tag der Absendung der Bekannt-
machung): 14.12.2010

Ausschreibung-Nr. 2010-0456

Rahmenvereinbarung über die Liefe-
rung von Nomex-Einsatzkleidung für
Feuerwehr und Rettungsdienst in 
2 Losen.
Weitere Bedingungen zur Ausschreibung
entnehmen Sie bitte dem Amtsblatt der
Europäischen Union.
Auskünfte zum Inhalt erteilt:
Herr Dietrich, Tel.: 0203/308-2420
Liefertermin: auf Abruf
Zuschlagsfrist: 50 Werktage
Nach Überweisung eines Kostenbeitrages
von 14,50 EUR können die Unterlagen
beim Einkauf und Service Duisburg,
Friedrich-Wilhelm-Str. 96 in 47049 
Duisburg, Telefon 0203/283-3144, 
-3199 oder -3311, Telefax 0203/283-
3400 angefordert werden. 
Bei jeder Anforderung oder Abholung ist
der von der Post oder Bank quittierte Ein-
zahlungsbeleg, Onlinebanking-Auszug
oder ein Verrechnungsscheck beizufügen.
Überweisen Sie bitte den Betrag unter An-
gabe der o. g. Ausschreibungsnummer an
die Sparkasse Duisburg, Kontoinhaber:
Einkauf und Service Duisburg, Konto-
Nr: 200130615, BLZ 350 500 00.
Verdingungsunterlagen werden nur
versandt, wenn der Nachweis über die
Einzahlung vorliegt.
Der eingezahlte Kostenbeitrag wird
nicht erstattet.
Einreichungstermin: 18.01.2011, 
14.00 Uhr beim Einkauf und Service
Duisburg Friedrich-Wilhelm-Str. 96,
47051 Duisburg
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